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Aus Politik und Zeitgeschichte

Editorial

n Als die Vereinten Nationen 1981
das ¹Internationale Jahr der Behin-
dertenª ausriefen, kam es bei der
Eræffnungsveranstaltung am 24.
Januar in der Dortmunder Westfa-
lenhalle zu einem Eklat: Eine ¹Akti-
onsgemeinschaft gegen das UNO-
Jahrª blockierte mit aneinanderge-
ketteten Rollstçhlen die Eræffnung
durch den damaligen Bundespråsi-
denten Karl Carstens, weil man sich
¹fremdbestimmtª fçhlte. 2003 hat
die Europåische Union das ¹Euro-
påische Jahr der Menschen mit
Behinderungenª ausgerufen. Steht
den Veranstaltern bei der nationa-
len Eræffnungsveranstaltung am
21. Februar in Magdeburg wieder
ein Eklat bevor? Dies scheint
unwahrscheinlich, da die Bundes-
regierung die Veranstaltung von
den Betroffenen nach dem Motto
¹Nichts çber uns ohne uns!ª selbst
organisieren låsst. Die zu diesem
Zweck eingerichtete ¹Nationale
Koordinierungsstelleª versteht
Behindertenpolitik auch nicht als
sozialpolitische Veranstaltung fçr
eine Minderheit, sondern als Men-
schen- und Bçrgerrechtspolitik in
einem globalen Sinne.

n Die Anerkennung der Rechte
Behinderter und deren Akzeptanz
in der Gesellschaft haben in allen
gesellschaftlichen Lebensbereichen
groûe Fortschritte gemacht, wie
Sigrid Arnade in ihrem Essay
betont. So habe die Politik in den
letzten Jahren einen Perspektiven-
wechsel vollzogen: Behinderte
Månner und Frauen, die bislang
eher Objekte der Fçrsorge gewe-
sen seien, werde eine gleichberech-
tigte, selbstbestimmte Teilhabe an
der Gesellschaft ermæglicht. Diese
positive Entwicklung werde jedoch
durch ein bioethisches Weltbild
beeintråchtigt, das die Vermeidung
aller Krankheiten verspreche. Wie
die Medien das Image der Behin-
derten in einer Gesellschaft prå-
gen, aber auch zu dessen Verånde-
rung fçhren kænnen, beschreibt
Peter Radtke. Zu diesen Verånde-
rungen haben insbesondere Filme
und Fernsehspiele beigetragen. Um
eine Verstetigung dieser Entwick-
lung zu erreichen, bedarf es dar-

çber hinaus einer verstårkten Pro-
fessionalisierung und Einmischung
der Betroffenen.

n Als zentrales Paradigma in der
Behindertenpolitik gilt der Begriff
der Selbstbestimmung. Dieser
emanzipatorische Ansatz durch-
zieht auch das 2001 in Kraft getre-
tene Sozialgesetzbuch !SGB IX).
Diesen Perspektivenwechsel vorzu-
nehmen bedeutet, Behinderten-
studien !Disability Studies) zu be-
treiben, wie Anne Waldschmidt
ausfçhrt. Das Konzept der Selbst-
bestimmung, dessen Entwicklung
die Autorin etymologisch, histo-
risch und philosophisch herleitet,
soll im Rahmen dieser ¹Disability
Studiesª thematisiert und um-
gesetzt werden. Der Aspekt der
Selbstbestimmung kommt auch im
Beitrag von Kurt Jacobs çber die
schulische und berufliche Integra-
tion von Menschen mit geistiger
Behinderung zum Ausdruck. Der
Autor beschreibt das Hessische
Integrationsmodell, das geistig
Behinderten einen Weg aus den
Werkståtten fçr behinderte Men-
schen auf den allgemeinen Arbeits-
markt ermæglicht. Dass es im
Bereich von Behinderung auch
geschlechtsspezifische Abstufun-
gen gibt, belegt die historische
Analyse von Ulrike Schildmann. Die
Autorin macht auf ein Thema auf-
merksam, das in unserer Gesell-
schaft hochgradig tabuisiert ist:
den sexuellen Missbrauch behin-
derter Frauen.

nWie mit dem Thema Behinde-
rung auf europåischer Ebene und
in den Vereinten Nationen umge-
gangen wird, verdeutlichen die Bei-
tråge von Bernd Schulte und There-
sia Degener. Schulte beschreibt die
Stellung der Behinderten im euro-
påischen Sozialrecht und vertritt
die These, dass es eine europåische
Politik fçr Menschen mit Behinde-
rung schon gebe. Degener stellt
die Bemçhungen der Vereinten
Nationen um eine UN-Konvention
fçr Behinderte dar. Damit sei ein
erster Schritt in Richtung einer
menschenrechtlich orientierten
Behindertenpolitik getan.

Ludwig Watzal n
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Sigrid Arnade

Zwischen Anerkennung und Abwertung

Behinderte Frauen und Månner im bioethischen Zeitalter

¹Die Kranken werden geschlachtet, die Welt wird
gesund.ª Diese beiden Zeilen aus dem Gedicht
¹Die Maûnahmenª von Erich Fried kennzeichnen
uralte Denkstrukturen, die in der Vergangenheit
håufig den Umgang mit behinderten Menschen
bestimmten. So hat die Unterscheidung in mehr
oder weniger lebenswertes Leben Tradition: Im
antiken Griechenland und in Rom wurden miss-
gebildete Kinder kurzerhand umgebracht. Spåter
konnte selbst der deutsche Reformator Martin
Luther sich dem Geist seiner Zeit nicht entziehen:
¹Wenn ich gar Fçrst oder Herr wåre, so wollte ich
mit diesem !behinderten) Kind in das Wasser . . .
und wollte das Homocidium !den Mord) daran
wagenª, sagte er in einer seiner Tischreden.

Zur Zeit des Naziterrors erreichte der Wahn,
Behinderung und Krankheit auszurotten, mit etwa
100 000 Morden an behinderten Menschen und
schåtzungsweise 350 000 Zwangssterilisationen sei-
nen grausamen Hæhepunkt. Nach 1945 wagte es
zunåchst niemand mehr, das Lebensrecht behin-
derter Menschen anzuzweifeln. Sie wurden viel-
mehr durch eine umfassende Sozialgesetzgebung
abgesichert. Dennoch betrachtete und behandelte
man sie vielfach nach wie vor als Menschen zwei-
ter Klasse. So kam es beispielsweise jåhrlich zu
rund 1 000 Sterilisationen, die ohne Einwilligung
und teilweise ohne Wissen der Betroffenen durch-
gefçhrt wurden. Dabei handelte es sich fast aus-
schlieûlich um Mådchen und Frauen mit so
genannter geistiger Behinderung. Erst mit dem
Betreuungsgesetz von 1992, das die vorher gångige
Praxis von Entmçndigung und Vormundschaft
ablæste, endete diese Form der !Zwangs-)Sterilisa-
tionen, so dass es nach den Buchstaben des Geset-
zes jetzt keine Sterilisation gegen den Willen der
Betroffenen mehr gibt.

Auch der Paragraph 218 Strafgesetzbuch belegt,
dass es gesellschaftlicher Konsens war, behindertes
Leben als minderwertig zu betrachten: Bis 1995
gab es die ¹embryopathische Indikationª, der
zufolge ein Schwangerschaftsabbruch bis zum fçnf-
ten Monat erlaubt war, wenn eine Schådigung
des Kindes vermutet wurde. Ansonsten dçrfen
Schwangerschaften unter bestimmten Vorausset-
zungen bis zum dritten Monat straffrei abgebro-
chen werden. Aufgrund der Proteste von Behin-

dertenorganisationen gegen diese Sonderfrist fçr
ungeborenes Leben mit eventueller Behinderung
ist die embryopathische Indikation seit 1995 ent-
fallen. Seitdem hat sich die Lage fçr behindertes
ungeborenes Leben jedoch eher verschårft als ent-
spannt: In entsprechenden Situationen wird heute
mit der medizinischen Indikation argumentiert,
die einen Schwangerschaftsabbruch bis zur letzten
Schwangerschaftswoche zulåsst, wenn die Mutter
in Gefahr ist. So kommt es zu den so genannten
¹Spåtabtreibungenª. Etwa 100 bis 300 Mal pro
Jahr ¹verunglçckenª diese Schwangerschaftsab-
brçche, so dass lebensfåhige Kinder mit Behinde-
rung geboren werden.

Abgesehen von den moralisch-seelischen Konflik-
ten, die vor allem von den betroffenen Frauen zu
verkraften sind, ist es ein Irrglaube, Krankheit
oder Behinderung durch ¹eugenische Maûnah-
menª ± dazu zåhlen Tætungen, Sterilisationen oder
Eingriffe ins Erbgut ± wesentlich reduzieren oder
gar eliminieren zu kænnen. Nur bei einer von 200
Geburten liegt eine Schådigung des Kindes vor,
die durch vorgeburtliche Diagnostik feststellbar
ist. Und çber 85 Prozent aller Behinderungen ent-
stehen durch chronische Erkrankungen, die im
Laufe des Lebens erworben werden.

Darçber hinaus betrachten die Betroffenen selbst
weniger ihre individuelle Funktionseinschrånkung
als Behinderung, sondern vielmehr die Reaktion
der Umgebung auf ihr Anderssein sowie die behin-
dernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen:
Dazu zåhlen Stufen vor Restaurants fçr Rollstuhl
fahrende Gåste, fehlende Gebårdensprachdolmet-
schung von Vorlesungen fçr gehærlose Studie-
rende, die zwangsweise Sonderbeschulung fçr
behinderte Kinder oder Ampeln ohne akustische
Signale fçr blinde Frauen und Månner. Diese Sicht
von Behinderung liegt auch dem Slogan der dama-
ligen Aktion Sorgenkind !heute Aktion Mensch)
¹Man ist nicht behindert, man wird behindertª
zugrunde, der im Rahmen der Aktion Grundge-
setz Ende der neunziger Jahre auf Plakatwånden
bundesweit zu lesen war. So definiert auch die
Weltgesundheitsorganisation !WHO) neuerdings
Behinderung als Wechselwirkung zwischen einem
Individuum mit gewissen Einschrånkungen und
seiner Umwelt.
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Krankheit und Behinderung gehæren also selbst-
verståndlich zum menschlichen Leben und sind
nicht zwangslåufig mit Leid und Elend verbunden.
Die Lebensqualitåt, die behinderte Menschen
genieûen, hångt wesentlich von den gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen ab. Daher fordern
behinderte Menschen und ihre Organisationen
schon lange, dass behindertes Leben als eine
Daseinsform unter vielen zu betrachten ist und
nicht mit dem Makel des Minderwertigen, des
Defekts behaftet sein darf. Als 1993 der damalige
Bundespråsident Richard vonWeizsåcker auf einer
Veranstaltung sagte, ¹es ist normal, verschieden zu
seinª, unterstçtzte damit erstmals ein deutsches
Staatsoberhaupt diese Sichtweise der Betroffenen.

In der Alltagsrealitåt behinderter Menschen ist es
zwar immer noch nicht normal, verschieden zu sein,
aber es ist in den vergangenen Jahren immer nor-
maler geworden: Noch nie traten so viele behin-
derte Frauen und Månner in der Úffentlichkeit auf
und åuûerten ihre Meinung. Nie zuvor wurden
Menschen mit Behinderung weniger daran gehin-
dert, einen Beruf ihrer Wahl zu ergreifen. Immer
mehr behinderte Menschen fçhren ein ¹normalesª
Leben in der eigenen Wohnung, mit eigener Fa-
milie und regelmåûigenUrlaubsreisen. Die Pråsenz
von Menschen mit Behinderung wird auch in
Medien wie dem Fernsehen immer selbstverstånd-
licher. Und ein Bundeskanzler im Rollstuhl ist fçr
viele Deutsche inzwischen durchaus vorstellbar.

Bei den meisten behinderten Menschen, die
æffentliche Aufmerksamkeit erringen, handelt es
sich zwar um Månner, aber Frauen mit Behinde-
rung machen ebenfalls zunehmend auf sich auf-
merksam. Sie haben mit besonders vielen Schwie-
rigkeiten zu kåmpfen, da behinderte Frauen zu
zwei benachteiligten Gruppen gehæren, den
Frauen und den behinderten Menschen. Besonders
betroffen davon sind Mçtter mit Behinderung, da
viele Nachteilsausgleiche fçr behinderte Menschen
wie das Recht auf Arbeitsassistenz, Zuschçsse zum
Kraftfahrzeugerwerb oder Hilfen beim Wohnungs-
umbau an die Erwerbståtigkeit gekoppelt sind. So
erhalten behinderte Mçtter oft nicht die Unter-
stçtzung, die sie brauchen. Aber auch hier gibt es
positive Tendenzen: Die Vorurteile gegen Mçtter
mit Behinderung, sie seien der Erziehungsaufgabe
nicht gewachsen und kænnten keine guten Mçtter
sein, nehmen ab. Auûerdem organisieren sich die
Betroffenen zunehmend selbst und suchen erfolg-
reich Verbçndete in Politik und Verwaltung.

Parallel zu der wachsenden gesellschaftlichen Ak-
zeptanz und Anerkennung behinderten Lebens
hat die Politik in den vergangenen Jahren einen
Perspektivenwechsel vollzogen: Behinderte Frau-
en und Månner sollen nicht mehr als Objekte der

Fçrsorge betrachtet werden, sondern ihnen ist als
selbstbestimmten Subjekten die gleichberechtigte
gesellschaftliche Teilhabe zu ermæglichen. Die
neuen ¹Behindertenª-Gesetze der vergangenen
Legislaturperiode atmen diesen neuen Geist. In
diesen Gesetzen ist endlich auch die Lebenssitua-
tion von Frauen mit Behinderung berçcksichtigt
worden.

Arbeitet die Zeit also fçr die Gleichberechtigung
behinderter Menschen und gegen eugenisches
Denken? Kænnen wir uns beruhigt zurçcklehnen
und der Dinge harren, die da kommen werden?
Das wåre sicherlich ein fataler Fehler, denn den
aufgezeigten positiven Entwicklungen fçr Frauen
und Månner mit Behinderung steht eine existen-
tielle Bedrohung behinderten Lebens gegençber,
wie es sie seit 1945 nicht mehr gegeben hat: Das
sind die Diskussionen, die schleichenden Verånde-
rungen gesellschaftlicher Normen und Werte, die
unter dem Sammelbegriff ¹Bioethikª zusammen-
gefasst werden.

Wieder wird das Bild eines leidens- und stærungs-
freien Lebens ohne Krankheit und Behinderung
beschworen, der Traum vom perfekten Designer-
Baby wiederbelebt, um gesellschaftliche Akzep-
tanz fçr grenzenloses Forschen ohne ethisch-mora-
lische Beschrånkungen herzustellen. Und so ist es
schon wieder gesellschaftsfåhig geworden, das
Lebensrecht von Menschen mit schweren Behin-
derungen in Frage zu stellen.

Das menschliche Genom ist seit dem Jahr 2000
entschlçsselt, und die Faszination des technisch
Machbaren çberwindet nach und nach alle Beden-
ken. Gelockt wird mit Heilungsaussichten bei
Krankheiten, die heute als unheilbar gelten, und
wer mag sich da auf Dauer verweigern?

Gerade in Anbetracht der nationalsozialistischen
Vergangenheit ist man sich in Deutschland der
besonderen Verantwortung bei diesen schwierigen
Themen bewusst. Die anstehenden Fragen wer-
den durch eine Vielzahl von Veræffentlichungen
in allen Aspekten diskutiert. Es werden keine
vorschnellen Entscheidungen getroffen. In der
vergangenen Legislaturperiode arbeitete die
Enquete-Kommission ¹Recht und Ethik der
modernen Medizinª, bestehend aus 13 Bundes-
tagsabgeordneten und 13 Sachverståndigen, und
legte im Mai 2002 ihren çber 500 Seiten starken
Abschlussbericht vor. Darin empfiehlt eine Mehr-
heit der Kommissionsmitglieder, den Gehalt des
Embryonenschutzgesetzes zu bewahren und das
Verbot der Pråimplantationsdiagnostik !PID) zu
konkretisieren. Obwohl Behindertenverbånde es
fordern, ist die Enquete-Kommission in dieser
Legislaturperiode nicht wieder eingesetzt worden.
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Darçber hinaus gibt es seit Juni 2001 den aus 25
Mitgliedern bestehenden Nationalen Ethikrat, der
ebenfalls çber bioethische Fragestellungen disku-
tiert und Empfehlungen ausspricht. Er kann aber
nicht als Ersatz fçr die Enquete-Kommission gese-
hen werden, da er nach Ansicht vieler Bioethik-
Skeptiker nicht ausgewogen zusammengesetzt ist
und ihm die parlamentarische Legitimation fehlt.

Parallel zur Arbeit dieser Gremien beschåftigte
die Debatte çber Forschung an Stammzellen die
Republik seit der Jahrtausendwende. Letztlich
bestårkt das im Frçhjahr 2002 verabschiedete
Gesetz zu dieser Frage das grundsåtzliche Verbot
des Imports embryonaler Stammzellen, erlaubt
jedoch diesen Import aus dem Ausland fçr ¹hoch-
rangige Forschungszieleª. Das ist erstmals im
Dezember 2002 geschehen.

Auch in dieser Legislaturperiode stehen politische
Entscheidungen zu bioethischen Fragestellungen
an, wie ein Gentestgesetz und die Anpassung der
EU-Biopatent-Richtlinie. Wåhrend in Deutsch-
land noch um die Pråimplantationsdiagnostik ge-
rungen wird, çberraschen uns schon die ersten
Meldungen çber angebliche Klon-Babys. Wie
lange wird es dauern, bis wir uns auch an diese
neue Realitåt gewæhnt haben? Wie lange wird es
noch dauern, bis diejenigen, die von Menschen-
wçrde sprechen, nur noch als die Ewiggestrigen
mitleidig belåchelt werden?

Auf dem Hintergrund der biomedizinischen Heils-
erwartungen wandelt sich das Menschenbild in
unserer Gesellschaft: Behinderungen werden
immer weniger als unvermeidlicher und somit
selbstverståndlicher Bestandteil des Menschseins
und der Gesellschaft angesehen. Werdende Eltern
mçssen befçrchten, dass ein behindertes Kind als
ihr persænliches Versåumnis angesehen wird.

Behinderte Menschen werden abgewertet: Sie
mçssen erfahren, dass ihr Lebensrecht angezwei-
felt wird und sie bei Bedarf als Objekte medizini-
scher Forschungen dienen sollen. Diese Gefahr
wird besonders groû, wenn Deutschland das
¹Menschenrechtsçbereinkommen zur Biomedizinª
des Europarates, besser bekannt als ¹Bioethik-
Konventionª, unterzeichnen sollte. Darin ist die so
genannte ¹fremdnçtzige Forschungª an einwilli-
gungsunfåhigen Menschen vorgesehen, also eine
Forschung, die nicht dem Wohl der beforschten
Personen dient. Durch heftige Proteste gegen
diese und andere Inhalte der Konvention konnte
eine Unterzeichnung durch die Bundesrepublik
bislang verhindert werden.

Generell gilt: Je stårker gesellschaftliche Themen
unter dem Kosten-Nutzen-Aspekt betrachtet und
diskutiert werden, desto græûer ist die Gefahr, dass

Menschen mit Behinderungen als Ballast empfun-
den werden, fçr die es nur noch Menschenrechte
zweiter Klasse gibt. Wiederum sind behinderte
Frauen von dieser Entwicklung als Frauen und als
behinderte Menschen in besonderem Maûe betrof-
fen: Frauen werden im bioethischen Weltbild auf
ihre Gebårfåhigkeit reduziert, die erst eine Bezie-
hung zu dem werdenden Leben in sich aufbauen
dçrfen, wenn es alle Tests fehlerfrei çberstanden
hat. Es ist zwar viel vom Selbstbestimmungsrecht
der Frauen die Rede, aber in den USA weigern
sich schon heute Krankenversicherungen, behin-
derte Kinder zu versichern, deren Behinderung
vor der Geburt diagnostiziert wurde: Ein Schwan-
gerschaftsabbruch wåre kostengçnstiger gewesen.
Aufgrund ihrer Gebårfåhigkeit laufen Frauen
auch Gefahr, im bioethischen Zeitalter zu ¹Roh-
stofflieferantinnenª zu werden.

Frauen mit Behinderung sind gerade dabei, ihre
Position als gleichberechtigte Frauen zu erobern.
Allmåhlich wird es akzeptiert, dass sie Kinder
bekommen. Vor einem Jahr ist es einer Rollstuhl
fahrenden Mutter mit ihrem ebenfalls behinderten
Mann erstmals gelungen, ein Kind zu adoptieren.
Dennoch gelten Schwangerschaft und Mutter-
schaft behinderter Frauen noch lange nicht als
selbstverståndlich und werden nach wie vor von
der Umwelt skeptisch betrachtet. Es ist zu
befçrchten, dass diese Situation sich wieder ver-
schårft, je mehr Menschen an die bioethischen
Machbarkeitsphantasien glauben. ¹Was die Men-
schen wçnschen, glauben sie im Allgemeinen
gernª, schreibt Julius Cåsar in seinem Bericht çber
den Gallischen Krieg. Daran hat sich in den mehr
als 2000 Jahren, die seitdem vergangen sind,
anscheinend wenig geåndert.

Wenn es um die Erlaubnis oder das Verbot von
Biotechnologien geht, sind Millionen- und Milliar-
denbetråge im Spiel. Das verraten Zeitungsçber-
schriften aus dem vergangenen Jahr wie ¹Das
Expansionspotenzial des Biotechnologiestandortes
Hessen macht optimistischª oder ¹Jåhrlich flieûen
Millionen in die Biotechnikª. Dementsprechend
ist der boomende Markt heiû umkåmpft. Dass es
mal wieder eigentlich nur um den schnæden Mam-
mon geht, wird dabei gerne mit Heilsversprechen
oder vorgeblicher Vermeidung schwerer Krankhei-
ten çberdeckt.

Die mçndigen Bçrgerinnen und Bçrger kænnten
das falsche Spiel leicht durchschauen, denn alle
notwendigen Informationen sind verfçgbar. Aber
dazu ist die schæne neue Welt ohne Krankheit,
ohne Leid, ohne Behinderung wohl doch zu ver-
lockend. Daran glaubt man lieber ± wider besseres
Wissen.
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So schæn und verfçhrerisch es auch sein mag, sich
angesichts der rapide steigenden Anforderungen
in unserer modernen Informationsgesellschaft
durch den Traum von einer heilen Welt zu entzie-
hen, so darf doch niemand die Augen vor den
Konsequenzen verschlieûen. Vielmehr sind alle
Bçrgerinnen und Bçrger aufgerufen, den Freuden
der Illusion zu widerstehen, kritisch die verschie-
denen Positionen und Diskussionsstandpunkte zu
hinterfragen und sich gegebenenfalls einzumi-
schen, damit die Wçrde des Menschen unantastbar
bleibt.

Sonst besteht die Gefahr, dass unsere Gesellschaft
zunehmend ein unmenschliches Gesicht bekommt

und auf die ¹schwåcherenª Mitglieder keine Rçck-
sicht mehr nimmt. Die Lebensbedingungen wer-
den hårter, wenn nur noch Kriterien wie Jugend,
Schænheit und Leistungsfåhigkeit als wertvoll
angesehen werden. Dann wird den alten, kranken
und behinderten Frauen und Månnern eines Tages
nahe gelegt, dieser Gesellschaft einen letzten
Dienst zu erweisen und sich mittels Sterbehilfe
selbst zu entsorgen, um die Gemeinschaft nicht
långer zu belasten. Wenn es nicht gelingt, diese
Entwicklung aufzuhalten, kænnten weitere Zeilen
aus Erich Frieds ¹Die Maûnahmenª grausame
Realitåt werden: ¹Die Alten werden geschlachtet,
die Welt wird jung.ª

¹Wir sind alle verschieden, aber mit gleichen Rechtenª. Postkarte, gezeichnet von Sara GarcÌa Santos, 13 Jahre,
Burgos, Spanien, anlåsslich des ¹Europåischen Jahres der Menschen mit Behinderungenª 2003.
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Peter Radtke

Zum Bild behinderter Menschen in den Medien

Es ist eine Binsenweisheit: Was nicht im Hærfunk,
in der Zeitung oder im Fernsehen erscheint, hat
nie stattgefunden. Unsere Gesellschaft ist eine
Mediengesellschaft. Keiner kann sich dem Einfluss
der Medien vællig entziehen. Was wir denken, wie
wir handeln, wird zu einem Groûteil von den Mas-
senmedien bestimmt. Dies ist selbst dort der Fall,
wo wir uns frei von derartigen Bevormundungen
glauben. Die Macht der Bilder und Worte wird
umso stårker, je weniger die Mæglichkeit einer per-
sænlichen Ûberprçfung gegeben ist. Jeder wird die
Meldung, der Euro habe unsere Lebenshaltungs-
kosten nur unwesentlich verteuert, durch Erfah-
rungen aus dem eigenen Umfeld widerlegen kæn-
nen. Statistisch gesehen, mag die Behauptung
vielleicht sogar zutreffen; im konkreten Kontext
stellt sie sich jedoch als irrelevant heraus. Hin-
gegen ist der Bçrger in Sachen ¹Nahostkonfliktª
in der Regel auf die mehr oder minder sachliche
Berichterstattung der Medien angewiesen.
Schlieûlich kann er kaum selbst nach Palåstina rei-
sen, um sich vor Ort ein objektives Bild von der
Lage zu machen.

Dies gilt in åhnlicher Weise auch fçr Informatio-
nen çber Menschen mit einer Behinderung. Theo-
retisch kænnte sich zwar jeder durch persænliche
Wahrnehmung ein eigenes Urteil bilden, doch in
der Praxis verhindern Berçhrungsångste und
andere Umstånde zumeist eine solche Ûberprç-
fung. Ungeachtet der erheblichen Anstrengungen
in den vergangenen Jahrzehnten, die Kluft zwi-
schen den beiden Gesellschaftsgruppen einzueb-
nen, ist ein persænlicher Kontakt untereinander
noch weitgehend die Ausnahme. Daran åndert
auch der Abbau architektonischer Hindernisse
und der verbesserte Zugang zu æffentlichen Ver-
kehrsmitteln nichts, wodurch man heute mehr
Rollstuhlfahrer, gehbehinderte oder blinde Passan-
ten als frçher im Straûenbild sieht. Erwiesenerma-
ûen fçhrt dies nicht automatisch zu einer intensive-
ren Kontaktaufnahme. Vielmehr ist es noch immer
die Regel, dass Eltern ihre Kinder beim Anblick
eines sichtbar von einer Behinderung Betroffenen
ohne weitere Erklårung mit der Bemerkung fort-
ziehen: ¹Da schaut man nicht hin; das tut man
nicht!ª Der oder die Gemaûregelte wird niemals
ein unverkrampftes Verhåltnis zu behinderten
Menschen aufbauen kænnen. Das Interesse fçr
diese ¹exotischen Unbekanntenª wird zukçnftig
immer als geradezu sçndhaft, zumindest aber als

etwas mit negativen Vorzeichen Belastetes emp-
funden werden.

Auch die intensiven Bemçhungen der Selbsthilfe-
verbånde und Sondereinrichtungen, durch ¹Tage
der Offenen Tçrª oder Aktivitåten bei Straûenfes-
ten einen Austausch zwischen Betroffenen und
!Noch-)Nichtbetroffenen herzustellen, sind nur
zum Teil von Erfolg gekrænt. Zum einen finden
sich zu derartigen Veranstaltungen oft nur Ange-
hærige oder direkte Bezugspersonen ein, zum
anderen bleibt es bei einer oberflåchlichen Begeg-
nung, die nicht zwangslåufig zu einem græûeren
Verståndnis fçreinander fçhrt. Dass dies fçr beide
Seiten gilt, sei nur am Rande bemerkt. In dieser
Situation bilden die Medien die wichtigste und oft
einzige Informationsquelle çber das Leben und
die Mæglichkeiten von Menschen mit einer Behin-
derung. Zusammengefasst låsst sich behaupten:
Was so genannte Nichtbehinderte çber Menschen
mit einer Behinderung wissen, erfahren sie in der
Regel aus den Medien. Unter diesen Umstånden
ist es entscheidend, welches Menschenbild ihnen
dort vermittelt wird.

An dieser Stelle sei zunåchst definiert, was im Fol-
genden unter ¹Medienª zu verstehen ist. Zum
einen sprechen wir von den ¹traditionellen Me-
dienª. Hierunter fallen insbesondere die Printme-
dien ± Zeitungen und Zeitschriften ±, der Rund-
funk mit den Bereichen Hærfunk und Fernsehen
sowie der Sektor Film mit den Hauptuntergliede-
rungen Dokumentarfilm und Spielfilm. Daneben
gibt es die so genannten ¹neuen Medienª. Zum
Teil handelt es sich dabei um traditionelle Medien,
die sich lediglich durch den Verbreitungsweg
!Kabel, Satellit etc.) oder die Rechtsform !private
Anbieter) von jenen unterscheiden. Doch subsu-
miert man darunter auch vællig neuartige techni-
sche Entwicklungen, wobei das Internet momen-
tan in der Úffentlichkeit wohl am bekanntesten ist.

Gewiss ist das letztgenannte Medium der umfas-
sendste Weg, sich çber Behinderung und behin-
derte Menschen zu informieren. In seinen Millio-
nen von Websites, in den Chatrooms und Foren
formt sich aus den unzåhligen subjektiven Ein-
drçcken dennoch nach und nach ein objektives
Bild. Es wçrde allerdings den Rahmen dieses Arti-
kels sprengen, nåher auf die Implikationen dieser
Technik einzugehen. Darçber hinaus ist der Inhalt
jener Angebote nur sehr begrenzt beeinflussbar, so
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dass die Betrachtung des Aspekts ¹Internetª im
Zusammenhang mit dem anstehenden Thema rela-
tiv unergiebig wåre.

1981 wurde von der UNO zum ¹Internationalen
Jahr der Behindertenª ausgerufen. 2003 firmiert
als das ¹Europåische Jahr der Menschen mit
Behinderungenª. Die unterschiedliche Terminolo-
gie kennzeichnet einen Paradigmenwechsel, der
sich seit einigen Jahren vollzieht, jedoch noch
lange nicht seinen Endpunkt erreicht hat. Es geht
darum, den Menschen ins Zentrum aller Ûber-
legungen zu stellen und seine Behinderung als ein
zwar vorhandenes, nicht aber konstitutives Merk-
mal zu betrachten. Unter dem gleichen Aspekt ist
zum Beispiel auch die von vielen geforderte und
im Jahr 2000 erfolgte Umbenennung von ¹Aktion
Sorgenkindª zu ¹Aktion Menschª zu verstehen. So
ermutigend diese Neuorientierung vom Grundsatz
her ist, so schwer scheint sie sich im Medienalltag
durchzusetzen. So finden sich noch immer sprach-
liche und inhaltliche Diskriminierungen, die teils
im System der Medien begrçndet liegen, teils auf
Klischees und Vorurteile zurçckgehen, gegen die
auch Journalisten, trotz ihres Berufes, nicht gefeit
sind.

Es beginnt mit dem Gebrauch der Sprache, dem
wichtigsten Element der Informationsvermittlung.
Bekanntlich beeinflusst die Sprache das Denken,
und dieses wiederum hat Auswirkungen auf unsere
Konzeption der Wirklichkeit, wie schon 1956 der
amerikanische Linguist Benjamin Lee Whorf in
seinem Sammelband ¹Language, Thought and
Realityª ausfçhrlich darlegte. Es kann nicht egal
sein, welche Termini und Satzkonstruktionen
gerade in den Medien verwendet werden. Hieraus
resultieren nåmlich Assoziationen, die sich im
ungçnstigsten Fall fatal fçr das Verståndnis von
Menschen mit Behinderungen auswirken kænnen.
Es sei dies an drei Beispielen aus dem journalisti-
schen Alltag aufgezeigt. Sie kænnten jederzeit um
ein Vielfaches vermehrt werden.

Auf die Unterscheidung ¹der Behinderteª und
¹der Mensch mit einer Behinderungª wurde
bereits kurz eingegangen. Progressive Kreise in
der Sozialarbeit, vor allem aber auch Betroffene
selbst, sprechen heute ohnedies lieber von ¹Men-
schen mit Assistenzbedarfª, unter Umgehung des
Begriffes ¹Behinderungª. Die Substantivierung
des Adjektivs ¹behindertª zu ¹der Behinderteª
oder ¹die Behindertenª reduziert den Einzelnen
ausschlieûlich auf seine Behinderung ± als defi-
niere er sich durch nichts anderes als durch diese.
Darçber hinaus konstituiert dieser Vorgang eine
Einheit quer çber alle Behinderungsarten und
individuellen Eigenschaften hinweg. Wie sich
solche Reduktion auch jenseits des Sprachlichen

thematisch niederschlågt, wird noch zu zeigen sein.
Wenngleich sich die neue Terminologie in der
Theorie bereits etabliert hat, ist sie in der Praxis
der Medien noch keinesfalls çblich. Es mag dies
an der Bequemlichkeit kurzer Formulierungen lie-
gen; denkbar ist jedoch auch, dass sich hier çber-
kommene Vorstellungen einer rein medizinischen,
an Defiziten orientierten Sichtweise halten.

Ein anders geartetes Beispiel sprachlicher Verzer-
rung bildet der gelåufige Ausdruck ¹an den Roll-
stuhl gefesseltª. Selbst in renommierten Fach-
zeitschriften und çberregionalen Tageszeitungen
taucht dieser Begriff auf, wenn es darum geht,
einen Menschen zu umschreiben, der auf den Roll-
stuhl angewiesen ist. Dabei wird vergessen, dass
fçr viele Gelåhmte der Rollstuhl çberhaupt erst
Mobilitåt bedeutet, dass sie ohne ihn viel stårker
behindert wåren. Diese Redewendung verråt also
weit mehr, als man auf den ersten Blick erahnt.
Schon der pathetische Stil macht deutlich, dass
hier Behinderung als hochdramatischer Akt gese-
hen wird. Darçber hinaus assoziiert der Begriff
¹gefesseltª die Vorstellung von Gefångnis und
damit von unglçcklichem Dasein. Dies fçhrt zum
Kern einer scheinbar objektiven Berichterstattung.

Es kann sicher nicht bestritten werden, dass es
behinderte Menschen gibt, denen ihr Zustand in
der Tat deprimierend und unertråglich erscheint.
Hieraus jedoch eine generelle Haltung abzuleiten,
die fçr alle zutreffe, wird weder durch empirische
Untersuchungen belegt, noch entspricht sie dem
allgemeinen Selbstverståndnis der meisten Betrof-
fenen. Auch ist es ein Unterschied, ob behinderte
Menschen selbst ihr Schicksal derart umschreiben
oder ob dies durch Auûenstehende geschieht.
Wenn Heinrich Heine von seinem Krankenlager
als von seiner ¹Matratzengruftª spricht, ist dies
etwas prinzipiell anderes, als wenn dies seine
Umwelt tut.

Der Hintergrund solcher Ausdrucksweise ist
unschwer zu erraten: ¹Wenn ich so wåre wie dieser
Mensch, wçrde ich so und so empfinden.ª Tatsåch-
lich aber steckt der nichtbehinderte Journalist
nicht in der Haut des Menschen mit Behinderung.
Folglich trifft auch seine Schlussfolgerung nur in
den seltensten Fållen zu. Nachdem auch die Leser,
Radiohærer oder Fernsehteilnehmer in der Regel
nichtbehindert sind, halten sie die Projektion des
Auûenstehenden fçr durchaus nachvollziehbar
und machen sie sich fçr ihr Menschenbild von Per-
sonen mit Behinderungen zu Eigen. Hieraus ergibt
sich die paradoxe Situation, dass die Berichterstat-
tung zu Behindertenthemen mitunter eher der
Vorstellung der Nichtbetroffenen vom Alltag
behinderter Menschen entspricht als der tatsåch-
lichen Situation.
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Das letzte Beispiel einer unbewussten Beeinflus-
sung durch die Sprache, das hier angefçhrt werden
soll, betrifft eine Redewendung, die von vielen als
Inbegriff fortschrittlicher Behindertenpolitik ge-
sehen wird: die Forderung nach ¹Integration in die
Gesellschaftª. Ungewollt werden hier ¹Gesell-
schaftª einerseits und ¹behinderte Bçrgerª ande-
rerseits auseinander dividiert. Eine ¹Integration in
die Gesellschaftª geht von der Vorstellung aus, es
handle sich um zwei verschiedene Personengrup-
pen. Gerade dies ist nicht der Fall. Menschen mit
einer Behinderung sind per definitionem Teil der
Gesellschaft ebenso wie Personen ohne Behin-
derung. Die Sprache verråt, was wortreich bestrit-
ten wird: Die Ausgliederung findet statt, vorab in
den Kæpfen der Betrachter, spåter mæglicherweise
realiter.

In den vorangegangenen Passagen haben wir ver-
sucht, die Auswirkungen zu skizzieren, die sich
durch den gedankenlosen Gebrauch der Sprache
in den Medien ergeben. Doch muss im gleichen
Atemzug vor einer Ûberstrapazierung der ¹politi-
cal correctnessª gewarnt werden. Hierdurch kann
es zu einer weiteren Verkrampfung eines an sich
bereits verkrampften Verhåltnisses kommen.
Wenn man sich ståndig çberlegen muss, ob ein
Blinder mit der Formulierung ¹Auf Wiedersehenª
verabschiedet werden darf oder ob in den neueren
Kriminalfilmen ein behinderter Ûbeltåter tragbar
ist, wird deutlich, wie weit wir noch von einer wirk-
lichen Normalisierung entfernt sind.

Neben der sprachlichen Diskriminierung besteht
in den audio-visuellen Medien auch eine optisch-
inhaltliche. Sie beruht auf der selektiven Darstel-
lung bestimmter Aspekte und Behinderungsarten
unter Auslassung ebenso wichtiger anderer Per-
spektiven. So kann man generell von zwei Haupt-
richtungen sprechen, in denen sich die Fernsehbe-
richterstattung weitgehend erschæpft. Zum einen
werden Menschen mit Behinderung vorgestellt,
die nach herkæmmlicher Meinung ungewæhnliche
Leistungen erbringen. In diese Kategorie gehæren
Reportagen çber behindertensportliche Ereig-
nisse, wie die Paralympics, çber auûergewæhnliche
Einzelaktionen !z. B. ¹Blinder bezwingt Nanga
Parbatª, ¹Einbeiniger radelt um den Globusª) und
çber die Bewåltigung beruflicher Herausforderun-
gen, die einem behinderten Menschen gemeinhin
nicht zugetraut wird. Hier legt man so genannte
Nichtbehindertennormen an Personen an, die man
çblicherweise als auûerhalb solcher Normen ste-
hend ansieht. Zum anderen aber werden die
Betroffenen als ausschlieûlich hilfsbedçrftige
Wesen dargestellt, wobei man bewusst oder unbe-
wusst an das Mitleid der Auûenstehenden appel-
liert. Diese Ausrichtung låsst den Einzelnen als
unselbståndiges, auf die Zuwendung der Solidar-

gemeinschaft angewiesenes Individuum erschei-
nen. Batman oder Bettler ± zwischen diesen bei-
den Polen scheint es nichts zu geben, was es wert
wåre, vermittelt zu werden. Beide Tendenzen sind
gleich weit vom Ziel einer zusammengehærenden
Gesellschaft entfernt, indem sie den Betroffenen
entweder auf ein Podest stellen oder umgekehrt
auûerhalb jeglicher sozialen Verpflichtung als aus-
schlieûlich Nehmenden. Wåhrend also in den
Medien in der Regel ein stark vereinfachtes
Schwarzweiûbild gezeichnet wird, findet sich in
der Realitåt eine Vielzahl von Schattierungen, die
zu stårkerer Differenzierung Anlass geben sollte.

Eine weitere Selektion betrifft die dargestellten
Behinderungsarten. Wåhrend Rollstuhlfahrer und
neuerdings auch Menschen mit Down-Syndrom
immer håufiger im Fernsehen erscheinen, gilt dies
nicht ebenso fçr Menschen mit anderen Ein-
schrånkungen. Charaktere, die gehærlos oder blind
sind, sieht man meistens nur als Opfer oder Tåter
in Krimis, z. B. in ¹Warte bis es dunkel wirdª
!1967), ¹Die einzige Zeuginª !1995), ¹Die toten
Augen von Londonª !1939 und 1961), ¹Les morts
ont des oreillesª !1993), ¹Do not disturb ± Zwei
Augen zuvielª !1999). Spielfilme wie ¹Schmetter-
linge sind freiª !1972), ¹Gottes vergessene Kin-
derª !1986) oder ¹Jenseits der Stilleª !1996) bilden
eher die Ausnahme. Schwerstbehinderte Men-
schen gelten in Fachkreisen als ¹dem Publikum
nicht vermittelbarª. Ûber sie wird hæchstens
gesprochen; ins Bild gesetzt werden sie selten.
Aber auch Menschen mit Behinderungsarten, die
man ¹unsichtbarª nennen kænnte, fallen durch das
Raster. Allenfalls in medizinischen Ratgebersen-
dungen wird auf ihre Probleme eingegangen. Als
Teil von Serien und Spielfilmen sind sie mehr oder
minder nicht vorhanden. So dçrfte es kaum ein fik-
tionales Format geben, in dem das Drehbuch
einen Diabetiker oder einen Dialysepatienten vor-
sieht.

Momentan hat es jedoch den Anschein, als ob ins-
besondere die Privatsender in Talkshows behin-
derte Menschen als neue Protagonisten entdeckt
håtten. Dabei stehen Themen wie ¹Sexualitåt und
Behinderungª oder ¹Mein Partner ist behindertª
im Vordergrund. Hieraus eine Úffnung hin zum
Menschen mit Behinderung abzuleiten wåre aller-
dings verfrçht. Vielmehr ist anzunehmen, dass die
Vielzahl derartiger Formate und der damit einher-
gehende Mangel an neuen Inhalten die plætzliche
Zuneigung zu einer Personengruppe befærdert, die
bislang gerade die Sender der neuen Generation
links liegen lieûen.

In diesem Zusammenhang ist auf ein weiteres Phå-
nomen hinzuweisen, das bereits im Kontext der
sprachlichen Reduktion von Menschen mit Behin-
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derung auf eben diese Behinderung angedeutet
wurde. Auch inhaltlich scheinen Betroffene fçr
Funk und Fernsehen nur im Hinblick auf ihre
Behinderung interessant zu sein. Bis auf wenige
Ausnahmen ± Wolfgang Schåuble, Stevie Wonder,
Andrea Bocelli !die Namen wåren an einer Hand
abzuzåhlen) ± werden Betroffene von den Medien,
wenn çberhaupt, ausschlieûlich zu Behinderten-
themen interviewt. Ich habe noch keine einzige
Fernseh-Straûenumfrage erlebt, in der ein behin-
derter Passant çber Alltagsprobleme zu Wort
gekommen wåre, wie die Úffnung der Ladenzeiten
oder die gegenwårtige politische Situation. Dem
Wortgeklingel von Integration ± die Problematik
des Begriffes wurde bereits angesprochen ± steht
die Wirklichkeit der gedanklichen Aussonderung
und Beschrånkung auf die Behinderung entgegen.

Wenn die Frage erærtert wird, ob die Probleme
behinderter Menschen in den Medien ausreichend
Berçcksichtigung finden, geht es nicht nur um die
Quantitåt der entsprechenden Beitråge. Es fållt
auf, dass Sendungen und Filme, die sich mit Behin-
dertenthemen befassen, mit Vorliebe an bestimm-
ten Wochentagen oder zu gewissen Jahreszeiten
gebracht werden. So konzentrieren sich fast alle
regelmåûigen, einschlågigen Programme auf den
Samstag oder Sonntag !¹Sehen statt Hærenª,
¹mach mitª, ¹selbstbestimmtª, ¹Normalª, ¹Chal-
lengeª). Einmalige oder unregelmåûige Sen-
dungen werden vorzugsweise an Feiertagen wie
Weihnachten und Ostern oder in der Advents-
zeit ausgestrahlt !¹Stolpersteinª, ¹Sternstundenª,
Spielfilme mit Behindertenthemen). Von einer
normalen Integration in das Programm, wie es
Medienverantwortliche immer wieder behaupten,
kann keine Rede sein.

Von entscheidender Bedeutung fçr das Bild, das
von Menschen mit einer Behinderung vermittelt
wird ± nicht nur im Privatfunk, sondern zuneh-
mend auch bei den æffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten ±, ist jedoch auch die Akzeptanz,
gemessen an der Einschaltquote. Wenn bestimmte
Inhalte nicht angenommen werden, verschwinden
diese Bereiche nach und nach aus der Bericht-
erstattung. In dieser Hinsicht ist es aufschlussreich,
paradigmatisch das wæchentliche Fernsehangebot
des Behindertenmagazins ¹Normalª auf dem Sen-
der DSF, aufgegliedert nach Kategorien, mit der
jeweiligen Zuschauerakzeptanz zu vergleichen.
Gerade dieses Angebot eignet sich besonders gut
fçr eine Analyse, da das Programm die unter-
schiedlichsten Aspekte der Behindertenthematik
beleuchtet. Als Referenz dienen die Sendungen
des Jahres 2001. Wåhrend Kunst und Kultur
behinderter Menschen mit 17 Prozent aller Bei-
tråge relativ håufig vertreten waren, wurde dieses
Angebot mit lediglich zehn Prozent der Einschalt-

quote honoriert. Dabei kænnte gerade die stårkere
Berçcksichtigung dieses Aspektes die Kluft zwi-
schen behinderten und nichtbehinderten Bçrgern
einebnen. Umgekehrt bildete die Berichterstat-
tung çber Behinderteneinrichtungen nicht mehr
als acht Prozent der Filmanteile, fand aber 18 Pro-
zent der Akzeptanz. Ein åhnliches Missverhåltnis
von Angebot und Nachfrage ergibt sich fçr den
Bereich des Sports. 2001 betrafen sechs Prozent
der Beitråge des Behindertenmagazins ¹Normalª
diesen Themenkomplex, wåhrend die Akzeptanz
bei rund 13 Prozent lag. Zu berçcksichtigen ist in
diesem Fall allerdings die Tatsache, dass dieses
Programm auf einem ausgesprochenen Sportkanal
ausgestrahlt wird, so dass die erhæhte Einschalt-
quote auch auf diesen Umstand zurçckgefçhrt
werden kann. Bedeutet dies nun, dass bestimmte
Bereiche, die vom Zuschauer nicht angenommen
werden, zukçnftig auszusparen sind? Das Gegen-
teil mçsste der Fall sein, wenn Fernsehen seiner
Rolle als Gestalter der Gesellschaft gerecht wer-
den will.

Betrachten wir alle bisher dargestellten Einzeler-
scheinungen, so lassen sie sich weitgehend auf das-
selbe Prinzip zurçckfçhren: Menschen mit Behin-
derungen werden als defizitåre Wesen dargestellt.
Dies gilt sogar dort, wo das Gegenteil bewirkt wer-
den soll, bei den ¹auûergewæhnlichen Leistungenª.
Sie erhalten nur deshalb besondere Akzeptanz,
weil sie auf dem Hintergrund eines Menschenbil-
des fuûen, das eigentlich dem Negativen verhaftet
ist. Wenn diesem Teufelskreis entgangen werden
soll, mçssten positive Gegenkonzepte entwickelt
werden, die nicht eine bloûe Umkehrung der bis-
her gångigen Vorstellung sind. Behinderung und
das Leben mit einer solchen wåre dementspre-
chend weder ein Nichtbehindertendasein mit
umgekehrten Vorzeichen noch eine Existenz
¹trotz allemª. Sie wåre das, was sie ist: eine eigen-
ståndige Lebensgestaltung, die ihren Wert aus sich
selbst gewinnt.

Die vorangegangene kritische Analyse mag den
Eindruck erweckt haben, als håtte in den letzten
Jahrzehnten keine positive Entwicklung in der
Darstellung behinderter Menschen in den Medien
stattgefunden. Das ist selbstverståndlich nicht der
Fall. Schon ein kurzer Blick auf das verånderte
Bild von Menschen mit Behinderungen im Spiel-
film kann dies belegen.

1932 kam der Film ¹Freaksª in die Kinos, ein
Werk, das dem Genre Horrorfilm zuzuordnen ist.
Mit ¹Das Kabinett des Dr. Caligariª !1919), ¹Der
Golemª !1920), ¹Frankensteinª !1931) und åhn-
lichen Produktionen waren zuvor Menschen mit
einer Behinderung ausschlieûlich als Monster und
Absurditåten gezeichnet worden. Abgesehen von
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der Tatsache, dass hier erstmals echte behinderte
Darsteller auftraten, wåhrend in den frçheren
Filmen Behinderung die Leistung des Maskenbild-
ners war, verlieh der Regisseur von ¹Freaksª
seinen behinderten Protagonisten echte mensch-
liche Regungen und schenkte ihnen ein gewisses
Maû an Sympathie. Dennoch wird die Welt der
¹Freaksª als ein eigener Kosmos dargestellt, der
zwar humaner ist als die so genannte Nichtbehin-
derten-Welt, mit dieser aber auch kaum Berçh-
rungspunkte hat. Eine Verschmelzung der beiden
Pole, symbolisiert durch eine Heirat, ist von
Anfang an auûerhalb jeder Vorstellung. Nehmen
wir hingegen einen Film wie ¹Gottes vergessene
Kinderª aus dem Jahre 1986, so spiegelt sich hier
ein gewandeltes Bild der Gesellschaft. In guter
Hollywood-Manier finden sich am Ende der
Handlung der hærende Lehrer und die gehærlose
Schçlerin, ohne dass deshalb die Problematik der
unterschiedlichen Lebenswelten kaschiert wçrde.
Doch niemand nimmt heute Anstoû an einer in
frçheren Zeiten noch als Mesalliance betrachteten
Verbindung. Im Gegenteil wåre das Publikum ent-
tåuscht, wenn es zu keinem Happyend kommen
wçrde.

So unterschiedlich beide Produktionen auch sind,
so viele Jahre auch zwischen ihnen liegen, so tref-
fen sie sich doch in einem Punkt, der keinesfalls
selbstverståndlich ist. Beide Filme arbeiten mit
¹echtenª Protagonisten, das heiût, behinderte
Schauspieler stellen behinderte Personen dar. Der
Durchbruch der neuen Serie von Filmen zur The-
matik von Menschen mit Behinderungen wurde
nåmlich zunåchst vor allem dank nichtbehinderter
Akteure erzielt: ¹Rain Manª !1988) mit Dustin
Hoffmann, der fçr die Rolle des Raymond einen
Oscar erhielt, ¹Mein linker Fuûª !1989) mit Daniel
Day-Lewis, in der Rolle des Christy Brown eben-
falls Oscarpreistråger, oder ¹Gabyª !1987) mit
Rachel Levin als Gabriella Brimmer. Mittlerweile
tauchen jedoch auch immer håufiger tatsåchlich
Betroffene als Darsteller auf. In dieser Reihe sind
Titel zu nennen wie ¹The Kid Brotherª, in den
deutschen Kinos unter dem Titel ¹Kennyª !1987)
bekannt, mit dem doppelseitig beinamputierten
Kenny Easterday, ¹Jenseits der Stilleª !1996) mit
den gehærlosen Schauspielern Emmanuelle Labo-
rit und Howie Seago sowie ¹Le huiti me jour ±
Am achten Tagª !1996) mit dem geistig behinder-
ten Darsteller Pascal Duquenne, der fçr seine Dar-
stellung des Georges mit der ¹Goldenen Palmeª
ausgezeichnet wurde.

Eine åhnlich positive Entwicklung zeichnet sich
auch bei den Fernsehspielen ab. Welch langer Weg
zurçckzulegen war von der belehrend didaktischen
Sichtweise in ¹Unser Walterª !1974) bis hin zur
weitgehenden Normalisierung in der Serie ¹Lin-

denstraûeª !1988 ff.; seit 1999 haben Anna Ziegler
und Hans Beimer ein geistig behindertes Kind), ist
nur zu erahnen. Dort ein junger Mensch mit
Down-Syndrom, der den Mittelpunkt jeder Folge
bildete und dabei stets einen bestimmten Aspekt
der Behindertenproblematik aufzeigen sollte; hier,
quasi mit der Geburt, eine natçrliche Einbezie-
hung des Down-Syndrom-Kindes in eine Spiel-
handlung, die sich keinesfalls ausschlieûlich, oder
auch nur primår, um den kleinen behinderten
Erdenbçrger dreht. Øhnliches låsst sich von der
Vorabendserie ¹Marienhofª sagen !1992 ff.; seit
1998 mit dem von Osteogenesis imperfecta betrof-
fenen Rollstuhlfahrer Erwin Aljukic in der Rolle
des Frederik Neuhaus), in welcher auf natçrliche
Weise ein behinderter Darsteller in eine her-
kæmmliche Dramaturgie integriert ist. Weitere
Filmbeispiele wåren der Vierteiler ¹Liebe und
weitere Katastrophenª !1999) und ¹Bobbyª
!2002), beide mit dem vom Down-Syndrom betrof-
fenen Bobby Brederlow, oder die Grass-Verfil-
mung ¹Die Råttinª !1997) mit dem glasknochen-
kranken Peter Radtke.

Nicht nur im fiktionalen Bereich, auch im non-
fiktionalen kann man von einer erfreulichen Neu-
orientierung sprechen. War es zu Zeiten des
¹Internationalen Jahres der Behindertenª, 1981,
noch unvorstellbar, dass Betroffene selbst vor der
Kamera als Moderatorinnen und Moderatoren
auftraten, so ist dies heute ± zumindest fçr Sen-
dungen mit Behindertenthemen ± selbstverstånd-
lich. Einen nicht unbetråchtlichen Anteil an dieser
Entwicklung hat die 1983 gegrçndete ¹Arbeitsge-
meinschaft Behinderung und Medienª. In ihr
haben sich 15 Selbsthilfeorganisationen der Behin-
dertenarbeit zusammengefunden, um aus der Sicht
der Betroffenen mit professionellen Mitteln aktiv
in den Medien tåtig zu werden. Regelmåûige Fern-
sehsendungen auf verschiedenen privaten und
æffentlich-rechtlichen Kanålen, audio-visuelle
Aufklårungsprogramme in Schulen und Bildungs-
einrichtungen, ein alle zwei Jahre stattfindendes
internationales Kurzfilmfestival zur Thematik, wie
Menschen mit einer Behinderung in den verschie-
denen Låndern leben ± dies sind nur einige der
Aufgaben, denen sich diese Organisation ver-
schrieben hat. Grundgedanke ist dabei die Tatsa-
che, dass nur ein professionelles Engagement der
Betroffenen und ihrer Angehærigen auch in Zu-
kunft die adåquate Berçcksichtigung behinderten-
spezifischer Themen in den Medien gewåhrleisten
kann.

Unabhångig von dieser in Europa beispielgeben-
den Initiative mçssen jedoch fçr die kommenden
Jahre einige Forderungen aufgestellt werden, um
in den fçr die Anliegen behinderter Menschen so
wichtigen Medien ausreichendes Gehær zu finden.
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Hierzu gehært in erster Linie die Mæglichkeit,
Menschen mit einer kærperlichen oder sensori-
schen Einschrånkung die Ausbildung zum Journa-
listen, Redakteur, Kameramann, Tontechniker
und zu åhnlichen Medienberufen zu eræffnen.
Zwar wird nicht jeder Beruf fçr jede Behinde-
rungsart zugånglich sein, doch die bisherige Praxis
versperrt den Betroffenen auch dort Chancen, wo
diese bei gutem Willen und entsprechender Flexi-
bilitåt durchaus gegeben wåren.

Spåtestens seit dem Gleichstellungsgesetz des Bun-
des und åhnlicher Vorhaben in den Bundeslåndern
sollte auch in den Rundfunk- und Medienråten der
Rundfunkanstalten und Landesmedienzentralen
den Betroffenen und ihren Selbsthilfeverbånden
Sitz und Stimme eingeråumt werden. Zwar ist dies
in einigen Bundeslåndern bereits heute der Fall,
doch ist es noch keinesfalls çberall çblich.

Schlieûlich aber sind auch die Verbånde und die
Betroffenen selbst gefordert, sich mehr als bisher
dem Thema ¹Medienarbeitª zu widmen. Dabei
geht es nicht so sehr um jene Úffentlichkeitsarbeit,
durch die man Mitglieder oder Spenden akquirie-
ren kann. In dieser Hinsicht wird in den Organisa-
tionen bereits viel getan. Schlieûlich werden die
Auswirkungen solchen Engagements sofort sicht-
bar. Gemeint ist hingegen die langfristige und
kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Medien-
vertretern mit dem Ziel, die angesprochenen Ver-
zerrungen in der Darstellung von Menschen mit
einer Behinderung abzubauen. Im Gegensatz zur
vorher erwåhnten Ausrichtung sind die Frçchte
solcher Bemçhungen nicht sogleich zu ernten. Auf

Dauer gesehen dçrfte sich diese Arbeit jedoch als
mindestens ebenso relevant erweisen, denn nur
wenn behinderte Bçrger als gleichberechtigte
Glieder der Gemeinschaft anerkannt werden, wird
man auch die notwendigen Finanzmittel zum Aus-
gleich ihrer Nachteile aufbringen.

2003 wurde zum Europåischen Jahr der Menschen
mit Behinderungen ausgerufen, nicht zuletzt im
Hinblick auf die Medien, die dieses Thema ver-
stårkt aufgreifen sollen. Dies bedeutet Chance und
Risiko zugleich. Einerseits wird es mæglich, auch
Aspekte behinderten Lebens zu beleuchten, die
bisher von der Bevælkerung kaum wahrgenommen
wurden. Gemeint sind vor allem jene Bereiche, in
denen die Kreativitåt und spezielle Stårken der
Betroffenen zur Geltung kommen. Andererseits
besteht jedoch die Gefahr, dass Fernsehen, Rund-
funk und Presse ihr Pflichtpensum absolvieren,
nur um im darauf folgenden Jahr das Thema çber-
haupt nicht oder nur noch selten aufzugreifen. Als
warnendes Beispiel in dieser Hinsicht sollte das
¹Internationale Jahr der Behindertenª 1981 die-
nen. Zwar brachte es kurzzeitig eine starke
Medienpråsenz, aber in der Folgezeit sah man Pro-
bleme behinderter Menschen als nicht mehr ver-
mittelbar an. Angeblich war das Publikum çber-
såttigt. Wenn wir uns gemeinsam dieser Gefahr
bewusst sind und sie konsequent vermeiden, wird
2003 das, was wir von ihm erhoffen: der Aufbruch
zu einem besseren Verståndnis fçr die Bedçrfnisse
und Leistungen von Menschen, die mit rund einem
Zehntel unserer Bevælkerung kaum als Minderheit
angesehen werden kænnen.

Der Text der Blindenschrift lautet: ¹Das Europåische Jahr der Menschen mit Behinderungenª
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Anne Waldschmidt

Selbstbestimmung als behindertenpolitisches
Paradigma ± Perspektiven der Disability Studies

I. Einleitung

Wie Gesundheit, so hat auch ¹Selbstbestimmungª
einen suggestiven Klang. Wer wollte nicht auto-
nom leben, in Freiheit und Unabhångigkeit?
Aktuell gilt der Begriff als zentrale Leitlinie der
Behindertenpolitik. Im neuen Rehabilitations-
recht, das im Juli 2001 in Kraft trat, wird er gleich
im ersten Paragraphen erwåhnt. Dort heiût es,
dass behinderte Menschen Rehabilitationsleistun-
gen erhalten, um ihre Selbstbestimmung zu fær-
dern.1 Nicht nur im Neunten Sozialgesetzbuch
!SGB IX) ist der Autonomiegedanke verankert,
auch in der Behindertenpådagogik spielt er mitt-
lerweile eine groûe Rolle. Seit Mitte der neunziger
Jahre kann man eine verstårkte Thematisierung
des Selbstbestimmungsbegriffs im heil- und son-
derpådagogischen Diskurs beobachten.2 Aller-
dings orientiert sich die pådagogische Herange-
hensweise wie auch der rehabilitative Ansatz am
Therapie- und Behandlungsmodell, an der Vorstel-
lung, dass behinderte Menschen vor allem deshalb
der Autonomie bedçrfen, um ihre gesundheitliche
Beeintråchtigung besser bewåltigen zu kænnen.

Dagegen wåre es notwendig, auch die allgemeine
kulturelle und gesellschaftspolitische Relevanz
von Autonomie in den Blick zu nehmen und
Behinderung in diesem Zusammenhang als ein
erkenntnisleitendes Moment zu benutzen.3 Denn
es geht nicht nur darum, behinderten Menschen
die allgemein çbliche Selbstbestimmung zuzuge-
stehen; vielmehr werden mit der behindertenpoli-
tischen Autonomieforderung Fragen aufgeworfen,

die auch die Selbstbestimmung Nichtbehinderter
in einem neuen Licht erscheinen lassen. Welche
theoretischen Grundannahmen gehen in den
Autonomiegedanken ein? Welche Prozeduren
sind notwendig, um ein selbstbestimmtes Leben zu
verwirklichen? Was heiût es, in unserer Gesell-
schaft ein sich selbst bestimmendes Subjekt zu
sein? Das sind die zentralen Fragestellungen,
wenn man aus kulturwissenschaftlicher Sicht
den Zusammenhang von Selbstbestimmung und
Behinderung untersucht.

Einen solchen Perspektivwechsel vornehmen
heiût, ¹Disability Studiesª4 zu betreiben. Begrçn-
det in den USA von dem selbst behinderten, 1995
verstorbenen Medizinsoziologen Irving K. Zola
und in Groûbritannien von dem ebenfalls be-
hinderten Sozialwissenschaftler Michael Oliver,
haben sich die Disability Studies in den achtziger
Jahren zunehmend an angloamerikanischen Hoch-
schulen etabliert. Innerhalb des interdisziplinåren
Forschungsfeldes geht es darum, das Phånomen
Behinderung als soziale Konstruktion zu fassen
und unter einer kulturwissenschaftlichen Per-
spektive zu untersuchen. Øhnlich wie bei der
Frauen- und Geschlechterforschung handelt es
sich zudem um einen Ansatz, der eine emanzipato-
rische Zielrichtung hat. Seine Wurzeln sind eng
mit Geschichte und Ansatz der internationalen
Behindertenbewegung verknçpft. Zielsetzung ist
nicht nur, das medizinisch-pådagogische Behinde-
rungsmodell zu relativieren, sondern auch ¹peer
researchª zu betreiben: parteiliche Forschung fçr
Behinderte von Behinderten. Mittlerweile sind die
Impulse aus Groûbritannien und den USA auch in
Deutschland angekommen.5 Im Rahmen der Aus-
stellung ¹Der !im)perfekte Menschª, die von der
Aktion Mensch und dem Deutschen Hygiene-
Museum in Dresden !2001) und Berlin !2002)
durchgefçhrt wurde, fanden zwei Tagungen statt,
auf denen der Ansatz diskutiert wurde. Eine im
April 2002 gegrçndete Arbeitsgemeinschaft ¹Dis-
ability Studies in Deutschlandª hat sich zum
Ziel gesetzt, entsprechende deutschsprachige For-

1 Vgl. Paragraph 1 Sozialgesetzbuch !SGB), Neuntes Buch
!IX): Rehabilitation und Teilhabe behinderterMenschen; vgl.
in diesem Zusammenhang auch Paragraph 9 Absatz 3:
¹Leistungen, Dienste und Einrichtungen lassen den Leis-
tungsberechtigten mæglichst viel Raum zu eigenverant-
wortlicher Gestaltung ihrer Lebensumstånde und færdern
ihre Selbstbestimmung.ª
2 Vgl. Christian Bradl/Ingmar Steinhart !Hrsg.), Mehr
Selbstbestimmung durch Enthospitalisierung, Bonn 1996;
Hans-Peter Fårber/Wolfgang Lipps/Thomas Seyfarth !Hrsg.),
Wege zum selbstbestimmten Leben trotz Behinderung, Tç-
bingen 2000.
3 Vgl. Anne Waldschmidt, Selbstbestimmung als Konstruk-
tion. Alltagstheorien behinderter Frauen und Månner, Op-
laden 1999, S. 10.

4 Gary Albrecht/Katherine Seelman/Michael Bury !Hrsg.),
Handbook of Disability Studies, Thousand Oaks 2001.
5 Vgl. Anja Tervooren, Kritik an der Normalitåt ± Dis-
ability Studies in Deutschland, in: Das Parlament vom 22./
29. Juli 2002, S. 5.
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schungsansåtze zu færdern.6 Auch auf dem Sozio-
logiekongress in Leipzig im Oktober 2002 waren
die Disability Studies ein Thema.7

Um das innovative Potential der Forschungsrich-
tung zu verdeutlichen, bietet sich die Selbstbestim-
mungsproblematik geradezu an. Fragt man nåm-
lich danach, wie das Autonomiekonzept ins
Zentrum der deutschen Behindertenpolitik rçcken
konnte, wird man auf die Behindertenbewegung
stoûen. Beeinflusst von dem ¹Independent-
Livingª-Gedanken der amerikanischen Behinder-
tenbewegung begannen hierzulande behinderte
Frauen und Månner Anfang der achtziger Jahre,
fçr ein Ende der institutionellen Unterbringung zu
kåmpfen, persænliche Assistenz selbst zu organi-
sieren und Bçrgerrechte einzufordern, mit einem
Wort, Selbstbestimmung fçr sich zu verwirklichen.8

Ausdruck dieser ¹Selbstbestimmt-Lebenª-Bewe-
gung ist eine ganze Reihe von selbst organisierten
Beratungs- und Serviceeinrichtungen, die bundes-
weit in den letzten beiden Jahrzehnten entstanden
sind und die sich die Umsetzung des Autonomie-
gedankens zum Ziel gesetzt haben. Bei der Dach-
organisation ¹Interessenvertretung Selbstbestimmt
Lebenª !ISL), die seit 1991 existiert, laufen die
Fåden zusammen. An den Bestrebungen der
zumeist kærperbehinderten und sinnesbeeintråch-
tigten Aktivisten der Behindertenbewegung hatten
geistig behinderte Menschen zunåchst wenig
Anteil. Erst 1994 veranstaltete die Bundesvereini-
gung Lebenshilfe in Duisburg einen Kongress
unter dem Titel ¹Ich weiû doch selbst, was ich will!
Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg
zu mehr Selbstbestimmungª.9 Inzwischen gibt es
mit ¹People Firstª auch eine entsprechende Orga-
nisation der Betroffenen.10

Zum Ende des 20. Jahrhunderts, etwa zweihundert
Jahre, nachdem im Rahmen der Aufklårungsphilo-
sophie das Autonomiekonzept entworfen wurde,
kænnen es nun auch diejenigen fçr sich reklamie-
ren, die zuvor jahrhundertelang ausgegrenzt wur-

den. Wie aber kam es, dass das Recht behinderter
Menschen auf autonome Lebensfçhrung von der
Gesellschaft als legitim anerkannt wurde? Welche
Rahmenbedingungen waren fçr die Durchsetzung
des Selbstbestimmungsgedankens im Rehabilitati-
onssystem verantwortlich? Ist das Autonomiekon-
zept nur positiv zu bewerten, oder sind mit ihm
auch Gefahren verknçpft? Wie wird es von den
Betroffenen konzeptionalisiert? Fçr die folgenden
Ausfçhrungen greife ich auf meine Studie ¹Selbst-
bestimmung als Konstruktionª11 zurçck, die als
eine frçhe Arbeit der deutschsprachigen Disability
Studies betrachtet werden kann.

II. Selbstbestimmung ± der sprach-
geschichtliche Hintergrund

Das Wort ¹Selbstbestimmungª ist Bestandteil der
gångigen deutschen Alltagssprache und wird håu-
fig eher unreflektiert verwendet. Zumeist wird
davon ausgegangen, dass sich die Vokabel sozusa-
gen von selbst versteht. Die Begriffsgeschichte
låsst sich folgendermaûen interpretieren: Der
Wortteil ¹Selbstª ist jçngeren Datums und bildet
sich im Laufe des 18. Jahrhunderts, also zur Zeit
der Aufklårung und der frçhen Moderne, zu
einem eigenståndigen Begriff heraus, um den
herum sich relativ schnell eine groûe Wortfamilie
entfaltet. Ursprçnglich von einem Demonstrativ-
pronomen stammend, entsteht allmåhlich ein
reflexiver Bedeutungsgehalt: Wie in einen Spiegel
schauend entdeckt das Individuum sein ¹Ichª,
seine ¹Identitåtª, kurz, sein ¹Selbstª. Der Wortteil
¹Bestimmungª gibt Hinweise darauf, wie diese
Entdeckung verlåuft. ¹Bestimmungª hat zwei eng
miteinander verschrånkte Bedeutungsebenen, zum
einen ¹Befehl çber etwasª im Sinne personaler
Macht und zum anderen ¹Benennung von etwasª
im Sinne von Klassifikation. Somit verweist Selbst-
bestimmung von der Wortgeschichte her auf ein
einzelnes Wesen, das sich erkennt, indem es sich
definiert und zugleich Macht çber sich ausçbt. In
anderen Worten, der Selbstbestimmungsbegriff
bçndelt selbstreferentielle, erkenntnistheoretische
und individualistische Facetten sowie Aspekte von
Macht und Herrschaft.

III. Selbstbestimmung, das rationale
Subjekt und Behinderung

Wendet man sich dem Zusammenhang von Selbst-
bestimmung und Behinderung zu, wird man fast

6 Vgl. Martin Seidler, Disability Studies ± Wir forschen
selbst!, in: Bioskop !Newsletter Behindertenpolitik), 5 !2002)
18, S. 3±5.
7 Vgl. AnneWaldschmidt/Werner Schneider, Soziologie der
Behinderung ± Aktueller Stand und Perspektiven einer spe-
ziellen Soziologie, in: Deutsche Gesellschaft fçr Soziologie
!Hrsg.), Entstaatlichung und Soziale Sicherheit. 31. Kongress
der Deutschen Gesellschaft fçr Soziologie, Leipzig 2002.
Kongressband: Sektionen und Ad-hoc-Gruppen !i. E.).
8 Vgl. Ottmar Miles-Paul, ¹Wir sind nicht mehr auf-
zuhaltenª. Behinderte auf dem Weg zur Selbstbestimmung,
Mçnchen 1992.
9 Vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe fçr geistig Behin-
derte e. V. !Hrsg.), Selbstbestimmung. Kongressdokumenta-
tion, Marburg 1996.
10 Vgl. People First, Wie man eine People-First-Gruppe
aufbaut und unterstçtzt, in: Geistige Behinderung, 35 !1995)
1, S. 1±12 !Praxisteil). 11 A. Waldschmidt !Anm. 3).

14Aus Politik und Zeitgeschichte B 8/2003



zwangslåufig mit der Frage konfrontiert: Warum
eigentlich wird behinderten Menschen Selbstbe-
stimmung eher verwehrt als nichtbehinderten?
Um zu verstehen, warum behinderte Frauen und
Månner es schwer haben, ein selbstbestimmtes
Leben zu fçhren, ist es sinnvoll, die Philosophie
des Autonomiegedankens, die mit dem Zeitalter
der Aufklårung eng verknçpft ist, wenigstens kurz
zu beleuchten.

Fçr den philosophischen Diskurs çber Autonomie
ist der Ansatz Immanuel Kants12 grundlegend,
nach dem der Mensch ± als Mensch ± grundsåtzlich
zur Selbstbestimmung fåhig ist, da er çber prak-
tische Vernunft verfçgt. Diese wird von Kant de-
finiert als das Vermægen, das eigene Handeln
unabhångig von Bedçrfnissen, Emotionen und
Motivationen, kurz, unabhångig von der ¹Sinnen-
weltª auszurichten. Die praktische Vernunft zeich-
net den Menschen allgemein aus und macht ihn zu
einem rational handelnden Subjekt. In Gefahr
geråt die Subjekthaftigkeit des Menschen dann,
wenn er krank wird, eine dauernde gesundheitli-
che Beeintråchtigung erwirbt oder mit einer sol-
chen geboren wird, wenn also die Abhångigkeit
von der menschlichen Natur seine Existenz
bestimmt. Denn als Kranker oder Behinderter ist
der Mensch weniger ein vernçnftiges, sondern
eher ¹ein bedçrftiges Wesen, sofern er zur Sinnen-
welt gehærtª13. Er befindet sich in einer Ausnah-
mesituation, die zunåchst als vorçbergehender
Zustand gedeutet wird. Die normative Vorgabe an
den Einzelnen lautet, alles dafçr zu tun, um mit
Hilfe der eigenen Vernunft !und der Unterstçt-
zung des Arztes) die Krankheit zu çberwinden.
Der kranke Mensch soll sich aus der Sinnenwelt
befreien, indem er sachlich-kçhl von seinem kær-
perlichen Leiden abstrahiert und sich ± trotz
Krankheit ± von der verstandesmåûigen Einsicht
leiten låsst. Nicht in der Krankheit, sondern indem
er sich in årztliche Behandlung begibt und dem
medizinisch Notwendigen zustimmt, erweist sich
der Mensch als Subjekt. Unter dieser Bedingung ±
so kann man aus der Aufklårungsphilosophie
schlussfolgern ± gilt auch der akut kranke Patient
als grundsåtzlich vernçnftiges Wesen. Folglich
wird ihm oder ihr das Recht des ¹informed con-
sentª zuerkannt.

Anders dagegen verhålt es sich mit geistig behin-
derten Menschen, deren Verstandeskråfte als dau-
erhaft schwach eingestuft werden. Auf Grund des
aufklårungsphilosophischen Erbes haben sie er-
hebliche Schwierigkeiten, als Subjekte anerkannt

zu werden. Das gleiche Problem haben psychisch
kranke Menschen, deren Auffålligkeit dadurch
definiert ist, dass sie ihre Vernunft zeitweilig oder
ganz verloren haben. Vor allem die Selbstbestim-
mung der ¹Unvernçnftigenª wird relativ schnell
eingeschrånkt und in Frage gestellt. Je nach Fall-
konstellation kommt bei psychisch Kranken sogar
Zwangsbehandlung in Betracht. Zwangsbehand-
lung stellt eigentlich einen schweren Eingriff in die
Grundrechte des Einzelnen dar und bedarf rechtli-
cher Legitimation, wird jedoch ± gemessen an den
sonst çblichen Anforderungen an die aufgeklårte
Einwilligung des Patienten ± im Psychiatriebereich
relativ håufig durchgefçhrt.14

Zwar ist die gegenwårtige Praxis in Gesundheits-
versorgung und Rehabilitation nicht ausschlieûlich
bestimmt von der Polaritåt Zwangsbehandlung fçr
Psychiatriepatienten einerseits und informierte
Zustimmung fçr akut Kranke andererseits; jedoch
zeigt sich an diesem Punkt, dass das Prinzip der
individuellen Autonomie långst nicht fçr alle Men-
schen gilt. Vor allem psychisch kranke und geistig
behinderte Menschen werden in ihrer Selbstbe-
stimmung beschnitten, weil ihnen ein vernçnftiger
Wille nicht zuerkannt wird. Allerdings nicht nur
ihnen! Generell stehen behinderte Menschen unter
Verdacht, keinen oder nur einen eingeschrånkten
Vernunftwillen zu haben. Dass diese Vorannahme
auch heutzutage gilt, låsst sich anhand von Behin-
derungsdefinitionen aufweisen. Beispielsweise
wurde 1981 von der Weltgesundheitsorganisation
!WHO) formuliert: ¹Behinderung, fçr welche Leis-
tungsminderung und/oder Schådigung verursa-
chende Faktoren sind, wird definiert als eine
vorhandene Schwierigkeit, eine oder mehrere
Tåtigkeiten auszuçben, die in bezug auf das Alter
der Person, ihr Geschlecht und ihre soziale Rolle
im allgemeinen als wesentliche Grundkomponen-
ten der tåglichen Lebensfçhrung gelten, wie etwa
Sorge fçr sich selbst, soziale Beziehungen, wirt-
schaftliche Tåtigkeit.ª15

In dieser Begriffsbestimmung wird die ¹Sorge fçr
sich selbstª als erste Grundkomponente des tågli-
chen Lebens genannt, bei deren Verrichtung
behinderte Menschen eingeschrånkt sind. Fçr sich
selbst sorgen kænnen, das heiût, sein Leben selbst-
ståndig zu gestalten, unabhångig zu sein, eigene
Entscheidungen zu treffen und nach ihnen zu
handeln, kurz, das heiût Selbstbestimmung. Offen-
sichtlich ± so låsst sich aus obiger Definition

12 Vgl. Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft,
Hamburg 1993; Otfried Hæffe, Immanuel Kant, Mçnchen
19964.
13 I. Kant, ebd., Abs. 108, S. 72.

14 Vgl. Horst Schçler-Springorum, Stichwort ¹Zwangsbe-
handlungª, in: Albin Eser/Markus von Lutterotti/Paul Spor-
ken !Hrsg.), Lexikon Medizin, Ethik, Recht, Freiburg 1989,
S. 1241±1250.
15 Zit. in: Christian Lindmeier, Behinderung ± Phånomen
oder Faktum?, Bad Heilbrunn 1993, S. 195 !Hervorhebung
A. W.).
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schlieûen ± wird in unserer Gesellschaft davon aus-
gegangen, dass behinderte Menschen nicht zur
Selbstsorge fåhig sind. Sie gelten als Objekte der
Fçrsorge und weniger als aktiv handelnde, ver-
nçnftige Subjekte. Denn schlieûlich ± so lautet
zumeist das Argument, bei dem allerdings Ursache
und Wirkung miteinander verwechselt werden ±
leben sie håufig in personalen und strukturellen
Abhångigkeiten, sind von professionellen Helfern
umgeben und wohnen dauerhaft in institutionellen
Zusammenhången. Wie also kænnten sie unter die-
sen Bedingungen autonomiefåhig sein?

Tatsåchlich resultiert aus dem auf die Aufklå-
rungsphilosophie zurçckgehenden Kerngedanken
des Vernunftvermægens, welcher der individuellen
Selbstbestimmung zugrunde liegt, eine fundamen-
tale Grenzziehung. Chronisch kranken und behin-
derten Menschen wird unterstellt, dass sie der
Welt der Sinne so stark verhaftet sind, dass sie
einen vernçnftigen Willen nicht oder nur schwach
entwickeln kænnen. Persænliche Freiheit wird
ihnen eher verwehrt; in der Idee der Selbstbestim-
mung sind sie ± eigentlich ± nicht mitgedacht. Den-
noch wurde Autonomie fçr behinderte Menschen
mæglich: Als am Ende des 20. Jahrhunderts die bis
dato Ausgegrenzten begannen, ein autonomes
Leben fçr sich zu reklamieren, forderten sie im
Grunde das ein, was ihnen als Menschen vom
Anspruch des bçrgerlichen Zeitalters her zusteht;
sie forderten, so wie alle anderen leben zu kænnen,
kurz, sie beanspruchten den Subjektstatus. Wieso
aber wurde dieses Ansinnen zum Ansatz einer
ganzen Bewegung? Und wie kam es, dass die
Gesellschaft die Selbstbestimmung Behinderter
anerkannte, nachdem sie sich zuvor jahrhunderte-
lang geweigert hatte, behinderten Menschen
grundlegende Bçrgerrechte zuzugestehen?

IV. Selbstbestimmung als
¹verspåtete Befreiungª

Um diese Fragen zu beantworten, ist ein histori-
scher Exkurs notwendig, denn nur dieser låsst die
gesellschaftlichen Bedingungen sichtbar werden,
innerhalb deren die behindertenpolitische Auto-
nomieforderung zu einer realistischen Mæglichkeit
werden konnte.16 Wendet man sich etwa dem euro-
påischen Mittelalter zu, so wird man zu konstatie-

ren haben, dass sicherlich auch zu jener Zeit kær-
perliche Beeintråchtigung, Geistesschwåche und
Verrçcktheit ein Problem darstellten. Wahrschein-
lich aber beinhaltete Behinderung fçr die auf Sta-
bilitåt und Konformitåt bedachte Gesellschaft des
Mittelalters eine andere Problematik als die, die
wir heute kennen. Weniger eine Frage von
Arbeits- und Leistungsfåhigkeit, war sie eher ein
Problem der sozialen Ordnung und von Sittlichkeit
und Moral. Bis zum Beginn der Neuzeit wurden
gesundheitlich beeintråchtigten Menschen soziale
Positionen zugewiesen, die wohl auch von Gering-
schåtzung, Demçtigung und Isolation gekenn-
zeichnet waren, die jedoch zugleich ihre spezifi-
sche Bedeutung hatten.

In der Renaissance, mit Herausbildung der moder-
nen Identitåt verånderte sich auch die soziale Rolle
der behinderten Menschen. Gemeinsam mit ande-
ren Gruppen bevælkerten sie nun das Heer der
Armen und Besitzlosen und gehærten zu den ¹Aso-
zialenª. Insbesondere ¹idiotischeª und ¹verrçckteª
Menschen wurden mit der heraufziehenden
Moderne zu fundamental Fremden, zu den ¹Ande-
renª, die am Reich der Vernunft und damit der
Freiheit nicht teilhatten. Im 17. Jahrhundert ver-
suchte die absolutistische Staatsgewalt durch eine
Politik der Einschlieûung, der entwurzelten Mas-
sen, die bettelnd und vagabundierend durch die
Lande zogen, Herr zu werden. In ganz Europa wur-
den Zucht- undArbeitshåuser eingerichtet, um die-
jenigen einzusperren, die als gefåhrlich und laster-
haft, mittellos und bedçrftig, çberflçssig und
stærend galten. Diese erste groûe Internierung war
undifferenziert; sie umfasste die Ausschweifenden
wie die von ihrer Familie Verstoûenen, die Verbre-
cher ebenso wie die Kranken und Gebrechlichen.
Dem Gewahrsam lag keine Heilungsabsicht zu-
grunde; man bediente sich des åuûeren Zwangs und
der sittlichen Unterweisung. Die Insassen wurden
zurArbeit angehalten, jedoch weniger aus Rentabi-
litåtsgrçnden, sondern zur Besserung derMoral.

Das 18. Jahrhundert markiert den Beginn des
modernen Zeitalters im engeren Sinne. Die Auf-
klårungsphilosophie lieferte die Grundlage fçr
eine neue moralische Gesinnung, die auf der Vor-
stellung des autonomen Subjekts grçndete. Seither
ist individuelle Selbstbestimmung prinzipiell mæg-
lich ± und zwar eigentlich fçr alle Menschen. Aller-
dings erwies sich die Idee der Universalitåt in Ver-
bindung mit dem Autonomiegedanken schnell als
gefåhrlich fçr die herrschende soziale Ordnung.
Aus der Furcht heraus, die bçrgerliche Gesell-
schaft kænnte als Ganzes auûer Kontrolle geraten,
wurden deshalb groûe Personengruppen, die durch
ihren Mangel an Vernunft und Zivilisation defi-
niert wurden, weiter ausgegrenzt. Ausgeschlossen
wurden vor allem diejenigen, die wir heute als

16 Vgl. A. Waldschmidt !Anm. 3), S. 28 ff., sowie Robert
Castel, Die psychiatrische Ordnung. Das goldene Zeitalter
des Irrenwesens, Frankfurt/M. 1983; Klaus Dærner, Bçrger
und Irre. Zur Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie
der Psychiatrie, Hamburg 19953; Michel Foucault, Wahnsinn
und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter
der Vernunft, Frankfurt/M. 19783.
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Behinderte bezeichnen. Mit der Masse der ¹Krçp-
pelª, ¹Idiotenª und ¹Irrenª, mit denjenigen, denen
der Ausgang aus der Unmçndigkeit nicht mæglich
war, da sie diese nicht selbst verschuldet hatten,
verfuhr die Moderne ganz und gar nicht liberal,
sondern hæchst autoritår. Im letzten Drittel des 18.
und ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, zum glei-
chen Zeitpunkt, als die Idee der Autonomie allge-
mein verkçndet wurde, kam es zur zweiten groûen
Einschlieûung. Nunmehr wurden die zuvor in den
Zuchthåusern unterschiedslos eingesperrten Mas-
sen in spezielle Personengruppen unterschieden.
Ein groûer Teil von ihnen wurde in besonderen
Anstalten erneut eingeschlossen, diesmal aller-
dings nicht nur zur Verwahrung, sondern auch zum
Zwecke der Heilung, Erziehung und Besserung.
Das ¹goldene Zeitalterª17 des Zuchthauses war
vorbei, das Zeitalter des medizinischen und på-
dagogischen Anstaltswesens begann. Mit der
Moderne verånderte sich also der gesellschaftliche
Umgang mit den behinderten Menschen entschei-
dend. Einerseits schloss man sie weiter weg, ande-
rerseits fing man an, sie auf ihre Verstandeskråfte
hin zu befragen, nach Schådigung, Bildsamkeit,
Leistungs- und Kommunikationsfåhigkeit in ver-
schiedene Untergruppen zu differenzieren und
medizinischen und pådagogischen Eingriffen zu
unterziehen.

Diese neuen, modernen Strategien erwiesen sich
als notwendig, weil die Arbeits- und Vertragsge-
sellschaft eine moderne Problematik der gesund-
heitlichen Beeintråchtigung hatte entstehen lassen.
Sie warf nåmlich das Problem auf, was mit denjeni-
gen geschehen sollte, die nicht arbeitsfåhig waren.
Die Menschen mit kærperlichen, psychischen und
geistigen Beeintråchtigungen waren in ihrer gro-
ûen Mehrheit unfåhig, zu arbeiten oder zu dienen;
sie konnten nicht in den freien Kreislauf des Tau-
sches eintreten, in die Zirkulation von Waren und
Menschen, so wie es die kapitalistischen Produk-
tionsverhåltnisse fçr alle vorsahen. Neben der
Arbeit stellte der Vertrag das zweite zentrale Pro-
blem der bçrgerlichen Gesellschaft dar. Grundlage
von Handel, Markt und Verkehr war der Kontrakt,
der zwischen gleichen und freien Subjekten
geschlossen wurde. Aber nicht alle Bçrger passten
in den Vertragsrahmen. Als Unvernçnftige waren
vor allem geistesschwache und verrçckte Men-
schen keine Rechtssubjekte; als Unverantwortli-
che konnten sie jedoch auch nicht bestraft werden.
Kurz, sie waren ¹Brennpunkte der Unordnungª18

und mussten deshalb kontrolliert und diszipliniert
werden. Gleichzeitig fçhrte der humanistische
Impuls der europåischen Aufklårung zu vielfålti-
gen Bildungsbemçhungen. Ab dem letzten Drittel

des 18. Jahrhunderts wurden Heime fçr behinderte
Kinder errichtet und auf ihre Bedçrfnisse abge-
stimmte Unterrichtsmethoden entwickelt. Der
Aufbau der Heilpådagogik19 wurde allerdings von
der bçrgerlichen Logik regiert. Zuerst wandte man
sich den blinden und gehærlosen Kindern zu, da sie
trotz ihrer Schådigung als vernunftbegabt galten
und fçr eingliederungsfåhig in den Arbeitsmarkt
gehalten wurden; dagegen dauerte es bis zum
20. Jahrhundert, bis geistig behinderte Kinder als
bildungsfåhig anerkannt wurden.

Bis in die Gegenwart hinein wurde der gesellschaft-
liche Umgang mit behinderten Menschen vom
¹Asylmodellª,20 dem Prinzip der Aussonderung,
bestimmt. In der ersten Hålfte des letzten Jahr-
hunderts wurde die Anstaltstechnologie zum
Ansatzpunkt der eugenischen Auslese- und Aus-
merzungsstrategien. In der nationalsozialistischen
Rassenhygiene wurden behinderte Menschen nicht
mehr ¹nurª verwaltet und weggeschlossen, sondern
in groûer Zahl selektiert, zwangssterilisiert und
physisch vernichtet. Nach 1945, in der Phase des
¹Wirtschaftswundersª, in welcher Konformitåt und
Anpassung die zentralen Werte darstellten, kam es
zur Rekonstruktion auch der Internierungspolitik.
So, als sei der Massenmord an behinderten Men-
schen nicht geschehen, wurden die groûen Anstal-
ten wieder mit Insassen bevælkert. Ein ganzes
Spektrum an speziellen Institutionen wurde aufge-
baut, hinter deren Mauern behinderte Kinder,
Jugendliche und Erwachsene erneut verwahrt und
sonderbehandelt wurden. Von Betreuung, Fçr-
sorge, Færderung war in jenen Jahren viel die Rede,
von Selbstbestimmung und persænlicher Autono-
mie dagegen nicht. Erst mit der kulturellen Revolu-
tion von 1968, die die Forderung nach Individua-
litåt, Pluralitåt und Liberalitåt beinhaltete und
Selbstverwirklichung zum zentralen Projekt erhob,
kamen Psychiatrie, Behindertenpådagogik und
Rehabilitationspolitik wieder in Bewegung. Der
neue, erweiterte Individualismus machte auch
Reformen im gesellschaftlichen Umgang mit ge-
sundheitlich beeintråchtigten Menschen mæglich.
Die Anstaltsverwahrung der kærperlich, geistig
oder psychisch Abweichenden erwies sich als nicht
mehr notwendig. Spezielle Einrichtungen in der
Gemeinde wurden nun geschaffen: Wohnheime,
Werkståtten und Freizeitangebote, die den beson-
deren Bedarfslagen der Behinderten entsprechen
und zugleich ihre Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft ermæglichen sollten.

Die Umorientierung in Behindertenhilfe und
-politik in Richtung auf Integration, Normalisie-

17 Vgl. R. Castel, ebd.
18 Ebd., S. 22.

19 Vgl. Andreas Mæckel, Geschichte der Heilpådagogik,
Stuttgart 1988.
20 R. Castel !Anm. 16).
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rung und Partizipation brachte insbesondere den
Frauen und Månnern mit kærperlichen Beeintråch-
tigungen Vorteile. Vor allem ihnen gelang es, die
neuen Paradigmen fçr sich zu mobilisieren. Mit
Hilfe des Rehabilitationssystems, das wåhrend der
Reformåra der sozialliberalen Koalition zu Beginn
der siebziger Jahre installiert wurde, erhielten sie
Zugang zum Bildungssektor und zum Arbeits-
markt. Damit bekamen sie Qualifikationen und
finanzielle Ressourcen in die Hand, die es ihnen
ermæglichten, fçr ein Leben auûerhalb der Anstalt
zu kåmpfen. Es ist sicher kein Zufall, dass aus der
Generation der ¹Rehabilitantenª diejenigen her-
vorgingen, die ab Ende der Siebziger die westdeut-
sche Behindertenbewegung initiierten und zu
Beginn der achtziger Jahre Selbstbestimmung ein-
forderten. Diesmal allerdings ± und das ist sozu-
sagen das historisch Neue! ± verhielt sich die
Gesellschaft nicht abweisend, sondern schenkte
den behinderten Månner und Frauen tatsåchlich
Gehær. Offensichtlich war die Zeit fçr einen behin-
dertenpolitischen Paradigmenwechsel reif.

V. Selbstbestimmung als
¹neoliberale Pflichtª

Tatsåchlich ist Selbstbestimmung als Leitlinie viel
besser geeignet als die Aussonderungsstrategie,
um die spåtmoderne Problematik der Behinderung
in den Griff zu bekommen. Zwar geht es auch in
der fortgeschrittenen Moderne weiterhin um die
Integration oder Ausgrenzung von Bevælkerungs-
gruppen je nach Arbeits- und Vertragsfåhigkeit.
Zugleich aber steht zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts die neoliberale Gesellschaft und mit ihr die
Behindertenpolitik vor einer neuen Herausforde-
rung. Nunmehr gilt es, nicht nur soziale Ordnung
zu gewåhrleisten, sondern auch Dynamik zu
ermæglichen. Die globalisierte Úkonomie macht es
notwendig, die Mårkte miteinander zu vernetzen,
die Zirkulation von Waren und Arbeitskråften zu
beschleunigen und das Verhalten der Menschen zu
flexibilisieren. In der gegenwårtigen Zeit still zu
stehen, an einem Ort zu verharren, in einem Wort:
¹behindertª zu sein, kann den sozialen Tod bedeu-
ten. Vor diesem Hintergrund veråndert sich auch
die Zielrichtung von Behindertenhilfe und -politik.
Nun geht es darum, auch bei der Personengruppe
der Behinderten Bewegung herzustellen, sie dazu
zu bringen, mit zu eilen im Strom der Zeit, sich
einzureihen auf den Autobahnen und in den Kom-
munikationsnetzen mit zu surfen. In der globali-
sierten Gesellschaft sind es nicht mehr nur
Arbeits- und Vertragsfåhigkeit, die !wieder)herge-
stellt werden mçssen, sondern gebraucht werden

nun auch individuelle Wandlungs- und Verånde-
rungsbereitschaft.

Und genau fçr das neue Erfordernis der beschleu-
nigten Bewegung wird die Selbstbestimmung der
Individuen benætigt. Wåhrend eine stabile soziale
Ordnung durch åuûere Platzierung hergestellt wer-
den kann, erfordert die allgemeine Dynamisierung
der Lebens- und Produktionsverhåltnisse einen
eigenen Antrieb, sich in Gang zu bringen und mit
zu laufen, zu rollen und zu fahren. Konnten zu frç-
heren Zeiten die Menschen per Zwang und Diszi-
plin auf eine bestimmte Position gezwungen und
autoritår dazu angehalten werden, in einer
bestimmten sozialen Stellung zu verharren, erwei-
sen sich heutzutage Zwangsmittel als kontrapro-
duktiv, wenn es darum geht, Dynamik herzustellen,
ein schnelles Fortschreiten zu erzeugen. Hierfçr
wird ein Impuls benætigt, der von dem Subjekt
selbst ausgeht. Selbstbestimmung statt Fremdbe-
stimmung, das ist der Antrieb, den die individuali-
sierte Moderne erzeugen muss, will sie den
beschleunigten sozialenWandel gewåhrleisten.

Erst der Neoliberalismus, der sich zum Ende des
20. Jahrhunderts entfaltet hat, schafft somit die
Voraussetzungen fçr die Selbstbestimmung auch
der behinderten Menschen. Gleichzeitig muss man
konstatieren: In der fortgeschrittenen Moderne
darf man nicht nur selbstbestimmt leben; man
muss es sogar. Sie verlangt den gesunden, norma-
len, ¹flexiblen Menschenª,21 der sich hektisch den
Weg durch die Masse bahnt, der als ¹Ich-AGª das
eigene Leben profitabel gestaltet und die Zwånge
des Marktes bereitwillig akzeptiert. Schon långst
geht es nicht mehr nur um Emanzipation, sondern
auch darum, sich aus traditionalen Bindungen zu
læsen, die eigene Biographie selbst zu ¹bastelnª22

und Selbstmanagement an den Tag zu legen. Heut-
zutage verheiût Autonomie nicht mehr nur Befrei-
ung, sondern ist auch zur sozialen Verpflichtung
geworden ± und zwar nicht nur fçr nichtbehin-
derte, sondern auch fçr behinderte Menschen.

Der behindertenpolitische Kampf um Autonomie
kann einmal ± durchaus im positiven Sinne ± als
eine Geschichte der allmåhlichen Anerkennung
gedeutet werden. Fçr die Forderung nach Selbst-
bestimmung bietet offensichtlich die neoliberale
Moderne den entscheidenden Raum. Sie ermæg-
licht auch denjenigen, die bislang vor den Toren
der bçrgerlichen Gesellschaft standen, die Chance
zur Individualisierung, die Freiheit des bçrger-

21 Richard Sennett, Der flexible Mensch. Die Kultur des
neuen Kapitalismus, Berlin 1998.
22 Ronald Hitzler/Anne Honer, Bastelexistenz. Ûber sub-
jektive Konsequenzen der Individualisierung, in: Ulrich
Beck/Elisabeth Beck-Gernsheim !Hrsg.), Riskante Frei-
heiten, Frankfurt/M. 1994, S. 307±315.
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lichen Subjekts. Fçr behinderte Menschen bein-
haltet die Verwirklichung von Selbstbestimmung
tatsåchlich eine nachholende Befreiung. Als Nach-
zçgler unter den traditionell aus der Gesellschaft
Ausgegrenzten !neben den Arbeitern, Frauen und
ethnischen Minderheiten) kænnen nun endlich
auch sie elementare Bçrgerrechte fçr sich bean-
spruchen. Gleichzeitig aber mçssen sie sich vorse-
hen angesichts einer gesellschaftlichen Situation,
die von fortgeschrittener Individualisierung ge-
prågt ist: Die unkritische Propagierung des Auto-
nomiekonzepts kann in der aktuellen Situation
leicht dazu fçhren, sich in den Fallstricken des
Neoliberalismus zu verheddern. Ganz allein fçr
sich verantwortlich zu sein, ohne Anspruch auf
Hilfe und Unterstçtzung ± das ist sicherlich nicht
die Freiheit, welche die Behindertenbewegung
ursprçnglich im Sinn hatte, als sie sich die Autono-
mieforderung auf die Fahnen schrieb.

VI. Selbstbestimmung im
Alltag ± Erfahrungen behinderter

Frauen und Månner

Dass behinderte Menschen mit ihrem Anspruch
auf Autonomie nicht die grenzenlose Individuali-
sierung und Atomisierung meinen, sondern ein
relationales und kontextuelles Konzept von Selbst-
bestimmung im Sinn haben, zeigt sich auf der
empirischen Ebene. Beispielsweise lieûen sich in
qualitativ-explorativen Einzelfallstudien, die zum
Ende der neunziger Jahre mit kærper- und sinnes-
beeintråchtigten Menschen !drei Månnern und
zwei Frauen) durchgefçhrt wurden, differenzierte
Selbstbestimmungskonzepte auffinden.23

Befragt nach Alltagstheorien und lebensweltlichen
Erfahrungen bei der Verwirklichung der eigenen
Autonomie pråsentierten die Interviewpersonen
zum einen gångige Vorstellungen von Autonomie,
zum anderen aber auch interessante neue Facet-
ten. So konnte zweimal ein Konzept des ¹Selbst-
managementsª herauskristallisiert werden, und
zwar sicherlich nicht ohne Grund bei den beiden
månnlichen Interviewpersonen, die in groûem
Umfang von persænlicher Assistenz abhångig
waren. Bei einer dritten månnlichen Interviewper-
son war der Ansatz der ¹Selbstverwirklichungª
stårker ausgeprågt. Von den interviewten Frauen
entwickelte die Gespråchspartnerin, die mit einer
chronischen Krankheit lebte, ein Konzept der
sozialverantwortlichen Autonomie, das als Kon-

strukt der ¹Selbstverpflichtungª charakterisiert
werden konnte. Das Autonomieverståndnis der
zweiten, stark sehbehinderten Interviewpartnerin
lieû sich als Souverånitåtskonstruktion kennzeich-
nen. Sehr deutlich wurde auf der empirischen
Ebene, dass Selbstbestimmung fçr behinderte
Menschen vor allem einen Befreiungsprozess bein-
haltet. Insbesondere åuûere Unabhångigkeit, bei-
spielsweise von Heimstrukturen oder paternalisti-
schen Fçrsorgebestrebungen, thematisierten die
Interviewpersonen, wenn sie nach den Grçnden
ihrer Autonomiewçnsche befragt wurden.

Auffållig war des Weiteren, dass die Gespråchs-
partner und -partnerinnen den åuûeren Rahmen-
bedingungen einen hohen Stellenwert zuschrieben.
Die behindertengerechte Wohnung, ein aus-
reichendes Angebot an persænlicher Assistenz,
technische Hilfen und der behindertengerechte
Personennahverkehr galten als wichtige Voraus-
setzungen fçr die individuelle Autonomie. Auûer-
dem wurden den finanziellen Ressourcen und
einer eigenen Erwerbståtigkeit groûe Bedeutung
eingeråumt. Den sozialen Netzwerken wurde
ebenfalls ein groûes Gewicht zuerkannt. Auch die
Kommunikations- und Dialogbereitschaft Nicht-
behinderter und die allgemeine soziale Akzeptanz
von behinderten Menschen wurden in diesem
Zusammenhang erwåhnt.

Grenzen von Selbstbestimmung wurden von den
interviewten Frauen und Månnern ebenfalls håufig
thematisiert. Mehrfach fand sich der Hinweis auf
die Bedçrfnisse anderer Menschen, die als notwen-
dige Einschrånkung der persænlichen Autonomie
von allen Interviewpersonen bereitwillig akzep-
tiert wurden. Als begrenzend im negativen Sinne
wurden traditionelle soziale Rollen und Normen
sowie finanzielle Restriktionen und sozialrecht-
liche Bestimmungen erwåhnt. Unzureichende
Assistenzstrukturen waren ebenfalls ein Bereich,
der in diesem Zusammenhang thematisiert wurde.
Auûerdem wurden sozialisatorische Einflçsse
genannt sowie die eigene kærperliche Beeintråchti-
gung, die das selbstbestimmte Leben manches Mal
erschwert.

Auch die Universalitåtsproblematik kam in den
Einzelfallstudien zur Sprache. Alle Interviewper-
sonen, die sich hierzu åuûerten, wollten schwerst-
behinderte und geistig behinderte Menschen in
das Selbstbestimmungskonzept einbegriffen wis-
sen. Ein Gespråchspartner begrçndete das Auto-
nomievermægen geistig behinderter Menschen
mit deren besonders ausgeprågten emotionalen
Fåhigkeiten. Eine gewisse Widersprçchlichkeit der
Interviewaussagen lieû sich insofern feststellen, als
die interviewten Personen gleichzeitig thematisier-
ten, dass der Autonomiegedanke hohe Ansprçche

23 Vgl. A. Waldschmidt !Anm. 3), S. 83 ff., zusammen-
fassend S. 223 ff.
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an den Einzelnen stellt. Um individuelle Selbstbe-
stimmung verwirklichen zu kænnen, werden aus
der Sicht der Betroffenen insbesondere Zielorien-
tierung, Kommunikations- und Konfliktfåhigkeit,
Durchsetzungs- und Organisationsvermægen benæ-
tigt. Die Alltagstheorien lieûen an diesem Punkt
durchaus eine Paradoxie erkennen. Vom Anspruch
her soll den Interviewpersonen zufolge der Selbst-
bestimmungsgedanke zwar fçr alle Menschen
unabhångig von Schådigung, Øuûerungsvermægen
und Handlungsfåhigkeit gelten. Faktisch jedoch,
so gestanden die Interviewpartner und -partnerin-
nen ein, handelt es sich um ein Konzept, das kom-
plexe Kompetenzen erfordert. Sowohl in den
Anforderungen an den Einzelnen als auch im Sub-
jektbegriff zeigte sich in den Interviews die Wirk-
måchtigkeit eines abstrakten Vernunftbegriffs, der
Ebenen wie Logik und Problemlæsung, Organisa-
tion und Planung sowie Aspekte von Authentizitåt
und Normativitåt beinhaltet.

VII. Perspektiven
der Disability Studies

Selbstbestimmung im Rahmen der Disability Stu-
dies zu thematisieren beinhaltet, einen neuen
Blickwinkel einzunehmen. Nunmehr geht es nicht
darum, das Konzept des rationalen, autonomen

Subjekts als quasi naturgegeben vorauszusetzen
und von diesem Ansatz aus zu untersuchen, wie-
viel Selbstbestimmung !vielleicht) denjenigen
zugestanden werden kann, die von der Gesell-
schaft eigentlich gar nicht als autonomiefåhig
angesehen werden. Vielmehr gilt es, sich dem Sub-
jektstatus zuzuwenden und ihn zu dekonstruieren
als historische und gesellschaftspolitische Katego-
rie, dessen Funktion es ist, soziale Gruppen wie
¹die Behindertenª !und vor allem: ¹wir Norma-
lenª24) zu konstituieren. Indem die Mehrheitsge-
sellschaft behinderten Menschen einen Mangel an
Vernunft zuschreibt, versichert sie sich im Gegen-
zug ihrer eigenen Vernçnftigkeit und legitimiert
auf diese Weise die Teilhabe an Freiheitsrechten
!bzw. die Exklusion von ihnen). Selbstbestimmung
ist offensichtlich eine Dimension der sozialen
Kategorisierung und Differenzierung und somit
auch eine Machtstrategie, deren unkritische Ûber-
nahme ¹Creamingª-Prozesse bewirken kann: die
Etablierung einer neuen Behindertenhierarchie,
deren Rangordnung nach der Autonomiefåhigkeit
strukturiert ist. In der kçnftigen Auseinanderset-
zung muss es deshalb darum gehen, nicht nur die
Chancen des Autonomiegedankens fçr behinderte
Menschen herauszuarbeiten, sondern auch auf
seine Gefahren aufmerksam zu machen. Diese kri-
tische Reflexion in den Diskurs einzubringen ist
Aufgabe der Disability Studies.

24 Vgl. Erving Goffman, Stigma, Frankfurt/M. 199612, S. 13.
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Kurt Jacobs

Zur schulischen und beruflichen Integration
von Menschen mit geistiger Behinderung

I. Vom Normalisierungsprinzip
zur Integrationsbewegung in den

einzelnen Lebensbereichen

1. Ein kurzer historischer Rçckblick

Mit einem Blick zurçck auf die sechziger Jahre des
letzten Jahrhunderts zeigt sich in Bezug auf ein
Mehr an gesellschaftlicher Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen, dass vor allem die zu dieser
Zeit entstandene Idee des Normalisierungsprinzips
von wegweisender Bedeutung gewesen ist. Dieses
wurde damals von dem Juristen und damaligen
Leiter der dånischen Sozialfçrsorge B. Mikkelsen
formuliert und mit entsprechenden sozialpoliti-
schen Maûnahmen umgesetzt. Die Quintessenz
seiner Vorstellungen lautete: Lasst den geistig
behinderten Menschen ein Leben fçhren so nor-
mal wie mæglich! Mit dieser Aussage war ein
erster Paradigmenwechsel zunåchst in der skan-
dinavischen und schlieûlich auch europåischen
Behindertenpolitik und Sonderpådagogik einge-
leitet.

Der Geist des Normalisierungsprinzips wirkte sich
dann in Deutschland zunåchst so aus, dass zu
Beginn der zweiten Hålfte der siebziger Jahre des
letzten Jahrhunderts zunåchst erst zaghaft verein-
zelte, in den folgenden Jahren jedoch immer mehr
integrative Kindertagesståtten als Modellversuche
entstanden. Seit Beginn der achtziger Jahre wer-
den dann in allen Bundeslåndern zumeist wissen-
schaftlich begleitete Modellversuche zur schuli-
schen Integration eingerichtet, die sich zunåchst
auf den Grundschulbereich, spåter dann auch auf
den Sekundarschulbereich bezogen. Dabei war es
vor allem der Durchsetzungswille der betroffenen
Eltern und keineswegs das Motiv professioneller
Sonderpådagogen, welcher die Alltagspraxis vor-
schulischer und schulischer Integration auf den
Weg brachte und sich kontinuierlich entwickeln
lieû. In diesem neuen Zeitgeist des Normalisie-
rungsprinzips æffneten sich auch die Groûanstalten
fçr Menschen mit geistiger Behinderung und rich-
teten Auûenwohngruppen integrativer bzw. thera-
peutischer Art ein. Mit ihnen wurde die ursprçng-

lich hospitalisierende Gettosituation aufgelæst,
und die Menschen mit geistiger oder psychischer
Behinderung bekamen dadurch eine neue Lebens-
qualitåt in mehr Normalitåt und gesellschaftlicher
Teilhabe.

2. Schulische Integration von Kindern und
Jugendlichen mit !geistiger) Behinderung

Nachdem die verschiedenen Elterninitiativen die
vorschulische Integration durchgesetzt hatten,
wandte sich diese sozialpolitisch engagierte Eltern-
schaft immer stårker der aus ihrer Sicht bestehen-
den Notwendigkeit zur schulischen Integration
ihrer behinderten Kinder zum gemeinsamen
Unterricht mit nichtbehinderten Kindern zu. So
entstand in den zurçckliegenden 25 Jahren allmåh-
lich ein System gemeinsamer schulisch-integrativer
Erziehung und Bildung. Dabei ist, insbesondere
bezogen auf die alten Bundeslånder, ein deutliches
Gefålle von Norden nach Sçden erkennbar. Trotz
dieser beeindruckenden Integrationsbewegung
darf aber nicht verschwiegen werden, dass zum
gegenwårtigen Zeitpunkt, bezogen auf alle schul-
pflichtigen Kinder und Jugendlichen mit Behin-
derung, çberhaupt erst zirka fçnf Prozent dieser
Klientel integrativ beschult werden.

Wie beschwerlich dieser Weg bereits jetzt ist, bezo-
gen auf einzelne Bundeslånder, zeigt sich insbeson-
dere am Beispiel der Klientel geistig behinderter
und lernbehinderter schulpflichtiger Kinder und
Jugendlicher. Von dem bereits erwåhnten starken
Nord-Sçd-Gefålle im schulischen und beruflichen
Integrationsengagement der Politiker und Pådago-
gen einmal abgesehen !Hamburg und Berlin sind
hier in ihrer pionierhaften Vorreiterrolle als beson-
ders positiv zu nennen!), werden auch nach politi-
scher Couleur der einzelnen Landesregierungen
unterschiedliche Zielsetzungen einer integrativen
Beschulung verfolgt. Diesbezçglich unterscheidet
man in der Ausgestaltung der integrativen Beschu-
lung zwischen einer lernzielgleichen Integration
und einer lernzieldifferenten Integration.

Im Falle der praktisch umgesetzten lernzieldiffe-
renten Integration, die in der Regel von allen SPD-
regierten Bundeslåndern praktiziert wird, kann
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jedes schulpflichtige Kind mit welcher Behinde-
rung auch immer schulisch integriert werden.
Didaktisch-methodisch bedeutet dies, dass im inte-
grativen Unterricht auf der Grundschul- oder
Sekundarstufe im Prozess des gemeinsamen Ler-
nens am selben Lerngegenstand nach dem didakti-
schen Prinzip der inneren Differenzierung jedes
behinderte Kind individuell nach den Unterrichts-
richtlinien des Sonderschultyps, der seiner Behin-
derung entspricht, gefærdert wird. Bei dieser Art
schulischer Integration steht also das behinderte
Kind mit seiner individuellen Ausgangslage und
seinem speziellen sonderpådagogischen Færderbe-
darf im Vordergrund. Hingegen steht bei der lern-
zielgleichen Integration das voraussichtlich zu
erreichende Schulabschlussziel als Entscheidungs-
faktor darçber im Vordergrund, ob ein behindertes
Kind çberhaupt integrativ beschult wird oder
nicht. So geht man hierbei davon aus, dass zum
Beispiel Kinder mit einer erheblichen Lernbehin-
derung oder einer geistigen Behinderung den
Hauptschulabschluss als letztlich zu erreichendes
Schulziel wegen ihrer ¹kognitiven Defiziteª nicht
erreichen werden. Inwieweit das kçrzlich verab-
schiedete Gleichstellungsgesetz hier zu Verånde-
rungen in Richtung einer grundsåtzlich umzuset-
zenden lernzieldifferenten Integration im
Grundschul- und Sekundarstufenbereich fçhrt,
wird erst die Zukunft zeigen.

Die Qualitåt der integrativen Beschulungspraxis
hångt im Wesentlichen von folgenden Rahmenbe-
dingungen ab:

± von den personellen Ressourcen, dem persæn-
lichen Integrationsengagement sowie der Pro-
fessionalitåt der Lehrkråfte !hier sei z. B. das
Unterrichtsprinzip der inneren Differenzierung
genannt). Team-Teaching im Sinne einer unter-
richtlichen Doppelbesetzung von Grundschul-
lehrerInnen/HauptschullehrerInnen und Son-
derschullehrerInnen, die beide fçr alle Kinder
pådagogisch zuståndig sind, ist ein in den inte-
grativen Schulversuchen erreichter Standard,
der auch in Zeiten knapper finanzieller Res-
sourcen nicht unterschritten werden sollte.
Dabei ist der integrative Unterricht so gut oder
so schlecht, wie die dort tåtigen Lehrkråfte
arbeiten.

± von dem barrierefreien Zugang zu allen Unter-
richts- und sonstigen Schulråumen sowie der
behinderungsspezifischen Ausstattung mit
Hilfsmitteln.

± von IntegrationshelferInnen und von Ambu-
lanzlehrerInnen, die durchgehend oder mit
einem gewissen Stundenkontingent zur Verfç-
gung gestellt werden. Dies gilt insbesondere
dann, wenn keine lehrermåûige Doppelbeset-

zung vorliegt. Auch gerade im Hinblick auf
bestehende Mehrfachbehinderungen wie z. B.
eine hochgradige Sehbehinderung, gekoppelt
mit einer Lernbehinderung oder geistigen
Behinderung, reicht die spezielle Fachkompe-
tenz der unterrichtenden Lehrkråfte oft nicht
aus, um dem speziellen sonderpådagogischen
Færderbedarf des Kindes gerecht zu werden.

Werden diese vorgenannten Rahmenbedingungen
nur teilweise oder gar nicht erfçllt, so verkommen
die behinderten Kinder im Rahmen des integrati-
ven Unterrichts zu bloûen ¹Beistellkindernª,
wobei dann von einer echten schulischen Integra-
tion nicht mehr die Rede sein kann. Hier stellt
dann sicherlich der adåquate Sonderschultyp fçr
dieses betreffende Kind die bessere Alternative
dar.

3. Berufliche Integration als besonders
schwieriges Problemfeld

Auf Grund kultusministerieller Erlasse und Emp-
fehlungen konnten in den zurçckliegenden drei
Jahrzehnten Projekte und Modelle zur vorschuli-
schen und schulischen Integration relativ leicht
durchgefçhrt werden. Fçr den Bereich der berufli-
chen Ausbildung und Integration stellt sich die in
unserer Wirtschaftsverfassung verankerte Vertrags-
freiheit geradezu als ein hemmender Faktor dar.
Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes haben
demnach die Freiheit, darçber zu entscheiden, ob
und wen sie ausbilden oder auf einem Arbeitsplatz
einstellen. Daran haben auch die Bestimmungen
des ehemaligen Schwerbehindertengesetzes und
des jetzt gçltigen Sozialgesetzbuches IX !SGB IX)
nichts geåndert, da Arbeitgeber sich im Rahmen
der Ausgleichsabgabe noch immer von der gesetz-
lich festgeschriebenen Pflichtquote zur Einstellung
von Menschen mit Behinderungen ¹freikaufenª
kænnen. Der Umfang, in dem davon Gebrauch
gemacht wird, spiegelt trotz vielfacher staatlicher-
seits angebotener finanzieller Anreize die Vorur-
teile und Vorbehalte der Unternehmer zur Einstel-
lung !schwer) behinderter Menschen wider.

Inzwischen hat dennoch der Geist des Normalisie-
rungsprinzips und der Integrationsbewegung auch
den Lebensbereich von Arbeit und Beruf in den
letzten zwei Jahrzehnten in zunehmendem Maûe
ergriffen. Dabei waren es in diesem Zeitraum
insbesondere europåische Verbundprojekte !z. B.
HORIZON-Projekte), die Mæglichkeiten zur be-
ruflichen Qualifizierung und Integration von Men-
schen mit !geistiger) Behinderung entwickelt und
etabliert haben. Aus diesen mehrjåhrigen Projek-
ten ist eine Vielfalt von innovatorischem Ideengut
entstanden, das sich nicht nur in verschiedenen
Modellversuchen einzelner europåischer Lånder,
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sondern auch in der Rehabilitationsgesetzgebung,
wie z. B. dem SGB IX, niederschlug. Hieraus
wurde schlieûlich die Integrationsbewegung auch
in Deutschland im Lebensbereich Arbeit und
Beruf weiter belebt. Somit wollten immer mehr
Eltern nach der Schulentlassung ihrer behinderten
Kinder eine echte Alternative zur Werkstatt fçr
Behinderte im Sinne einer beruflichen Qualifizie-
rung und Integration in Betrieben des allgemeinen
Arbeitsmarktes geboten bekommen. Auch behin-
derte Beschåftigte drångten immer stårker darauf,
die Ausgangstçr ihrer angestammten Werkstatt fçr
behinderte Menschen !WfbM ± seit dem SGB IX
nicht mehr WfB) mehr zu æffnen hin auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt. Dafçr soll im Folgenden am
Beispiel des Bundeslandes Hessen ein entspre-
chendes Modell vorgestellt werden.

II. Beruf ist das Rçckgrat des Lebens!

1. Berufliche Qualifizierung auch fçr Menschen
mit geistiger Behinderung

B ASIS

E NTWICKLUNG

R EIFE

U MWELTKONTAKTE

F ØHIGKEITEN

S ELBSTVERWIRKLICHUNG

A RBEITSZUFRIEDENHEIT

U MFELD

S OZIALER STATUS

B EWUSSTHEIT

I DENTITØTSFINDUNG

L EBENSERFAHRUNG

D URCHSETZUNGSKRAFT

U RTEILSVERMÚGEN

N EUGIER

G ESELLSCHAFT

Berufsausbildung ist die Basis zur Entwicklung der
Persænlichkeit. Man erwirbt die Reife, Umwelt-
kontakte aufzubauen. Durch den Erwerb von
beruflichen Fåhigkeiten wird Selbstverwirklichung
vorbereitet, Arbeitszufriedenheit erreicht und im
Umfeld der soziale Status verbessert. Mit Bewusst-
heit lernen trågt zur Identitåtsfindung bei. Wach-
sende Lebenserfahrung, Durchsetzungskraft und

Urteilsvermægen, gepaart mit Neugier auf Neues,
fçhrt zu Gewinn fçr sich und die Gesellschaft.

Die heute fçr die Werkstatt fçr behinderte Men-
schen !WfbM) bestehende Notwendigkeit, pro-
duktiv-effizient zu fertigen, ergibt sich aus dem
ståndig steigenden Anforderungsniveau an das
berufliche Qualifikationspotenzial aufgrund des
zunehmenden Wettbewerbdrucks und des rapiden
technologischen Wandels. Auf dem europåischen
Arbeitsmarkt ist Hightechproduktion inzwischen
selbstverståndlich geworden. Somit ist auch in den
WfbM eine diesen neuen Hightech-Technologien
angepasste qualifizierte Berufsausbildung !ein
Mehr an Wissen und Fertigkeiten und Flexibilitåt
fçr behinderte und nicht behinderte Mitarbeiter)
erforderlich. Auch mçssen innerhalb der WfbM
Plåtze im berufsbildenden und im Produktionsbe-
reich der Ausstattung eines modernen Arbeitsplat-
zes in Industrie und Handwerk entsprechen.

2. Berufliche Integration ± was ist das eigentlich?

Bestrebungen zur Realisierung beruflicher Inte-
gration sind als die logische Konsequenz einer
bereits im vorschulischen und schulischen Bereich
eingeleiteten und umgesetzten gemeinsamen
Erziehung von behinderten und nichtbehinderten
Kindern und Jugendlichen zu verstehen. Bei der
beruflichen Integration handelt es sich um ein
umfassendes Maûnahmenbçndel, mit dem der
jugendliche Berufsanwårter mit Behinderung nach
der Entlassung aus der Sonderschule oder aus inte-
grativen Klassen des allgemein bildenden Schul-
wesens mit dem Ziel einer beruflichen Ausbildung
oder der Aufnahme einer beruflichen Tåtigkeit in
private oder æffentlich-rechtliche Betriebe des all-
gemeinen Arbeitsmarktes eingegliedert wird. Wei-
terhin bezieht sich berufliche Integration unter
Wahrung der Prinzipien von Normalisierung und
der selbstbestimmten Lebensfçhrung auf alle Maû-
nahmen, durch die behinderten Beschåftigten der
Weg geebnet wird, die Sondereinrichtungen !wie
z. B. die WfbM) zu verlassen, um eine Beschåfti-
gung in einem privaten oder æffentlich-rechtlichen
Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes, abgesi-
chert durch den Abschluss eines tarifrechtlich ver-
bindlichen Arbeitsvertrages, aufzunehmen. Dabei
liegt nur dann eine echte berufliche Integration
vor, wenn ein gemeinsames Arbeiten von behin-
derten und nichtbehinderten Beschåftigten am
gemeinsamen Gegenstand realisiert wird.

Das dafçr notwendige berufliche Qualifikations-
bçndel wird zuvor durch Maûnahmen der beruf-
lichen Rehabilitation dabei håufig in Sonder-
einrichtungen !Berufsbildungs- und Berufsfær-
derungswerke sowie Werkståtten fçr behinderte
Menschen) erworben. Die berufliche Rehabilita-
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tion, die begrifflich von Medizinern und Verwal-
tungsfachleuten håufig synonym mit dem Begriff
der beruflichen Integration verwendet wird, ist
innerhalb dieses Prozesses also der Weg, wåhrend
die berufliche Integration das Ziel darstellt. Dabei
muss das gemeinsame Arbeiten am gemeinsamen
Gegenstand in zwischenmenschlicher Akzeptanz
gewåhrleistet sein, um eine tatsåchliche, echte
berufliche Integration zu erreichen.

3. Berufliche Qualifizierung und Integration von
Menschen mit !geistiger) Behinderung: das
Hessische Modell

Als Ergebnis einer aus Praxisvertretern sowie aus
verschiedenen am beruflichen Rehabilitationspro-
zess behinderter Menschen beteiligten Institutio-
nen bestehenden Arbeitsgruppe wurde 1988 erst-
malig das Hessische Konzeptionspapier !HKP) zur
Schaffung und Finanzierung von Arbeits-, Ausbil-
dungs- und Beschåftigungsplåtzen auûerhalb von
Werkståtten fçr Behinderte veræffentlicht. Es
besteht aus einer Materialsammlung mit wertvol-
len Hinweisen !einschlieûlich rechtlicher Regelun-
gen) fçr die Ausgliederung von Beschåftigten mit
Behinderungen aus der Werkstatt fçr Behinderte
in Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes.

Das Herzstçck des HKP stellt dabei das so
genannte Stufenkonzept dar, das fçr das Bundes-
land Hessen ± und dies gibt es nur in diesem Bun-
desland ± eine sanfte berufliche Integration fçr
Menschen mit Behinderung!en) aus der Werkstatt
in den allgemeinen Arbeitsmarkt ermæglicht.

Stufenkonzept ¹Auûenarbeitsplåtzeª

Stufe 1 Betriebspraktikum: Es soll dazu dienen zu
erkennen, ob der Teilnehmer fçr die Arbeitsstelle
geeignet ist, ob der Arbeitsplatz den Wçnschen
und Interessen des behinderten Beschåftigten ent-
spricht, ob die beteiligten Vorgesetzten und Kolle-
gen ein solches Vorhaben mittragen kænnen.

Stufe 2 Arbeitserprobung: Dadurch soll die Leis-
tungsfåhigkeit des behinderten Menschen und des-
sen Integration im betrieblichen Alltag geprçft
werden.

Stufe 3 Ausgelagerter Beschåftigungsplatz: Er soll
dazu dienen, den Ûbergang Werkståtte fçr Behin-
derte/freier Arbeitsmarkt çber einen långeren
Zeitraum sicher und betreut zu gestalten und dem
Arbeitgeber die Entscheidung çber eine Festein-
stellung zu erleichtern.

Stufe 4 Arbeitsvertrag !unbefristetes Arbeitsver-
håltnis): Damit will man die Færderung durch das
Arbeitsamt oder/und die Hauptfçrsorgestelle
!heute Integrationsamt) ermæglichen.

Entgelt
durch die
WfbM

Entgelt wird individuell
geregelt

1. Stufe

Betriebs-
praktikum

!4±8
Wochen)

2. Stufe

Arbeits-
erprobung

!6 Monate)

3. Stufe

Ausgelager-
ter Beschåf-
tigungsplatz

!in der
Regel bis
zu 1 Jahr)

4. Stufe

Arbeitsver-
trag

!unbefriste-
tes Arbeits-
verhåltnis)

soziale Absicherung und Betreuung
durch die WfbM

Mæglichkeit
der Færde-
rung durch
das Arbeits-
amt oder/
und die
Hauptfçr-
sorgestelle

In den einzelnen Stufen dieses Konzepts, in denen
sich der Mensch mit einer Behinderung, bezogen
auf einen relativ langen Zeitraum, daraufhin
erproben kann, ob er den Anforderungen des all-
gemeinen Arbeitsmarktes gewachsen ist, bleibt er
bis zum eventuellen Abschluss eines tarifrechtlich
abgesicherten Arbeitsvertrages stets noch Mitar-
beiter seiner Werkstatt fçr behinderte Menschen.
In dieser Zeit werden auch alle anfallenden
Kosten çber den Pflegesatz finanziert. Fçr den
betroffenen Beschåftigten, aber auch fçr den
Unternehmer, der ihn auf einem Auûenarbeits-
platz beschåftigt, besteht also in dieser Zeit keiner-
lei Risiko, so dass zu Recht von einer Form sanfter
beruflicher Integration gesprochen werden kann.

Ein weiteres wichtiges Wesenselement dieses HKP
ist die Fachkraft fçr Auûenarbeitsplåtze !neue
Bezeichnung: Fachkraft fçr berufliche Integration ±
¹FBIª, eine in der jeweiligen Werkstatt fçr behin-
derte Menschen angesiedelte Planstelle, deren
Schaffung durch das HKP abgesichert ist. Hierbei
handelt es sich um eine Art Arbeitsassistenten, der
mit den von ihm eingeleiteten und weiter auszu-
bauenden Kooperationskontakten mit den Betrie-
ben des allgemeinen Arbeitsmarktes der Region
ein echtes Scharnier der Ausgangstçr der Werk-
statt darstellt.

Dieses Hessisches Konzeptionspapier wurde nach
seiner Veræffentlichung im Jahr 1988 von den
Werkståtten fçr Behinderte zunåchst weniger
beachtet als gewçnscht, so dass sich das hessische
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Ministerium fçr Frauen, Arbeit und Sozialordnung
gemeinsam mit der Hauptfçrsorgestelle des Lan-
deswohlfahrtsverbandes !LWV) Hessen ent-
schloss, 1993 unter meiner Leitung das ¹Projekt
Berufliche Integration von Menschen mit Behinde-
rungª !PBI) an der Universitåt Frankfurt am Main
zu installieren. In einer Gesamtlaufzeit von fçnf
Jahren wurde von den MitarbeiterInnen dieses
Projekts ein fçr Hessen flåchendeckendes Bera-
tungssystem als Serviceleistung fçr die Werkståt-
ten fçr Behinderte aufgebaut, um dem Hessischen
Konzeptionspapier zu einer verbesserten und
intensiveren Umsetzung zu verhelfen, was schlieû-
lich auch die in diesem Zeitraum in Betriebe des
allgemeinen Arbeitsmarktes vermittelten behin-
derten Beschåftigten aus den verschiedenen Werk-
ståtten beweisen.

4. Kooperation als Handlungsdimension im
beruflichen Qualifizierungs- und Integrations-
prozess fçr Menschen mit Behinderung

Im Bereich der beruflichen Qualifizierung und
Integration von Menschen mit Behinderung gilt es,
Kooperation als Handlungsdimension zu verste-
hen. Dies zeigte sich auch in der fçnfjåhrigen
Praxis- und Beratungståtigkeit des PBI an der Uni-
versitåt Frankfurt/Main, die eine Fçlle an Erfah-
rungen und grundlegenden Erkenntnissen hervor-
brachte, die auch auf weitere Bereiche çbertragen
werden kænnten:

Kooperation

± ist unverzichtbarer Bestandteil im beruflichen
Rehabilitations- bzw. Integrationsprozess;

± ist kein einmaliges Handeln, sondern grundle-
gendes Arbeitsprinzip im Bereich der Rehabili-
tation, wie z. B. in beruflichen Qualifizierungs-
und Integrationsprozessen;

± setzt institutionelle und individuelle Rahmen-
bedingungen voraus;

± geschieht nicht als Selbstzweck, sondern impli-
ziert eine gemeinsame Zielfindung zur beruf-
lichen Integration und Qualifizierung mit dem
behinderten Menschen als aktivem Mitgestalter
seiner rehabilitativen Lebenswelt;

± orientiert sich an den jeweiligen lebenswelt-
lichen Bezçgen des Rehabilitanden.

Jeder Mensch hat mehrmals in seinem Leben mit
inneren und åuûeren Widerstånden und Verånde-
rungen in seiner Lebenssituation zu rechnen. Der
Mensch mit Behinderung ist aufgrund des mæg-
lichen Verlustes an kærperlicher und seelischer
Gesundheit oder geringeren kognitiven Mæglich-
keiten zur Kompensation auf die systematische

und professionelle Unterstçtzung der Dienste und
Organisationen im Feld der beruflichen Rehabili-
tation angewiesen, um im Zuge der Normalisie-
rung der Lebensbedingungen dem Ziel der beruf-
lichen Integration nåher zu kommen.

Dabei wird es nætig sein, den gesamten Lebenszu-
sammenhang als Orientierungshorizont wahrzu-
nehmen von Seiten des Betroffenen, seiner Ange-
hærigen, seiner Helfer und den Organisatoren der
Rehabilitation. Im Kooperationsfeld der berufli-
chen Rehabilitation/Integration muss also die
aktive Zusammenarbeit der Repråsentanten der
bisherigen Lebensbereiche des Menschen mit
Behinderung mit denen der Organisationen und
Dienste der Rehabilitation initiiert und kontinuier-
lich mit Leben gefçllt werden. Das bedeutet im
Einzelnen:

± eine systematische Einbeziehung des relevan-
ten sozialen Umfeldes,

± Information aller Beteiligten,

± Induktion von realistischen positiven Zukunfts-
perspektiven,

± Erarbeitung von gemeinsamen Zielen,

± Ordnung des Umfeldes, auf die hin sich auch
das innerpsychische Feld neu zu ordnen ver-
mag,

± personelle und konzeptionelle Kontinuitåt
sowie

± kontinuierliche Rçckfallprophylaxe.

Eine derart komplexe Anforderungsvielfalt ist nur
im Kooperationsfeld aller Beteiligten umsetzbar,
setzt jedoch die grçndliche Auseinandersetzung
mit inhaltlichen, strukturellen und persænlichen
Rahmenbedingungen voraus.

III. Vorschlåge und Forderungen zur
Optimierung beruflicher Integrations-

prozesse unter dem Aspekt von
Kooperation und Vernetzung

Maûnahmen zur Gestaltung von Rehabilitations-
und Integrationsprozessen fçr Menschen mit
Behinderungen mçssen von einer umfassenden
Verantwortung getragen sein. Es kænnen verschie-
dene Wege beschritten werden, dem Ziel der
beruflichen Integration nåher zu kommen und die-
ses am Ende sogar zu erreichen. Wichtig ist jedoch,
dass alle Maûnahmen und Angebote auf die ent-
sprechenden Bedçrfnisse des Menschen mit
Behinderung ausgerichtet werden. Zusammen und
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keineswegs çber die Kæpfe der Betroffenen hin-
weg mçssen im dialogischen Miteinander Wege
einer beruflichen Rehabilitation und Integration
aufgezeigt und Entscheidungen getroffen werden.
Um den Menschen mit Behinderung echte Hilfe
im beruflichen Integrationsprozess zukommen zu
lassen, gilt es, sich an folgenden Anforderungspro-
filen zu orientieren:

± Grundlage jedes Handelns muss die Herausbil-
dung eines positiven Bildes vom Menschen mit
Behinderung sein, das ihn als lern- und ent-
wicklungsfåhige Persænlichkeit ansieht.

± Ziel der Schulen fçr Kinder und Jugendliche
mit geistiger Behinderung muss es sein, dem
Automatismus ¹Sonderschçler ± Einmçndung
in eine WfbMª entgegenzutreten, und das Prin-
zip ¹Selbstverwirklichungª in sozialer Integra-
tion` anzustreben.

± Aus diesem Grunde dçrfen Eingliederungsver-
suche nicht erst zum Zeitpunkt der Schulentlas-
sung beginnen. Långerfristige Bemçhungen,
speziell in Bezug auf Kooperation mit Firmen
des allgemeinen Arbeitsmarktes, Arbeits-
åmtern und entsprechenden Fachdiensten,
sowie eine gezielte Vorbereitung der Schçler
wåhrend des Werkstufenunterrichts sind un-
abdingbar, um dem oben genannten Automa-
tismus entgegenzutreten und Schçlern neben
der Beschåftigung in einer WfbM andere
Wege der beruflichen Selbstverwirklichung
aufzuzeigen.

± Die Bildung regionaler Vermittlungsteams,
bestehend aus Vertretern der Arbeitsåmter,
Integrationsåmter !ehemals Hauptfçrsorgestel-
len), Fachdienste, Rehabilitationseinrichtun-
gen, Berufsschulen etc., kænnten diesen Prozess
durch gezielte Beratung und Information unter-
stçtzen und gleichzeitig die Einstellungsbereit-
schaft der Betriebe erhæhen.

± Im Sinne des Normalisierungsprinzips ist es
von politischer Seite notwendig, diese Entwick-
lung anhand neuer Gesetzesregelungen zu
untermauern !das neue SGB IX ist ein erster
Schritt dazu!) und so, z. B. durch eine finan-
zielle Unterstçtzung bei Einstellungen von
Menschen mit Behinderungen, eine berufliche
Integration zu forcieren.

± Die Werkståtten fçr behinderte Menschen sind,
mit dem Ziel echter beruflicher Integration,
aufgefordert, mit allen am beruflichen Einglie-
derungsprozess beteiligten Institutionen, Ver-
bånden und Personen zu kooperieren und als
ein Glied im vernetzten System mit ihnen
zusammenzuarbeiten.

± Die Installierung der Runden Tische bietet den
richtigen Rahmen, sich mit anderen am Ein-
gliederungsprozess Beteiligten auszutauschen
und konkret das Ziel der beruflichen Integra-
tion zu verfolgen und umzusetzen. Dabei muss
das Verståndnis von beruflicher Integration als
eine kooperative und vernetzende Aufgabe
aller Institutionen und Personen verinnerlicht
werden.

± Im Sinne einer ganzheitlichen Færderung bie-
ten Runde Tische die Mæglichkeit, im interdis-
ziplinåren Austausch individuelle Færderplåne
in Kooperation mit dem behinderten Menschen
zu entwickeln und zu realisieren. Speziell fçr
die am Ûbergang Schule/WfbM beteiligten
Institutionen wird hier die Mæglichkeit zur
Abstimmung von Qualifizierungsmaûnahmen
mæglich, die fçr eine zielgerichtete, kontinuier-
liche und auf Individualitåt basierende beruf-
liche Færderung dringend notwendig ist.

± Als individueller Færderplan bietet sich dabei
das Detmolder Lernwege-Modell und das
Modell des Strukturierten Lernens !G. Grampp)
an, da sie sich in ihrer Zielsetzung und Struktur
als Handlungsorientierung auf dem Weg beruf-
licher Integration von der Schule çber die
WfbM bis hin zum allgemeinen Arbeitsmarkt
bestens eignen.

± Die Færderung aller Mitarbeiter mit Behinde-
rung innerhalb einer WfbM sollte zukçnftig
sichergestellt werde. Dies erfordert, neben
einer Úffnung der WfbM nach innen, wie z. B.
durch eine Umorientierung der Trågerphiloso-
phie, auch eine nach auûen gerichtete Úffnung.

± Eine verstårkt betriebene berufliche Qualifizie-
rung der behinderten Mitarbeiter in der WfbM
und eine Intensivierung der Vermittlungsak-
tivitåten in Betriebe des allgemeinen Arbeits-
marktes spielen dabei eine wichtige Rolle.
Zielsetzung und Gestaltung beruflicher Quali-
fizierungsmaûnahmen sollten in enger Koope-
ration mit Firmen des allgemeinen Arbeits-
marktes und den Arbeitsåmtern erfolgen,
damit ein Ûbergang aus der WfbM in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt erleichtert wird. Eine
berufliche !Aus-)Bildung im berufsbildenden
Bereich der WfbM mit dem Ziel einer ¹echtenª
Berufsausbildung sollte sich somit als stetige
Aufgabe stellen.

± Auch Berufsschulen sollten sich im kooperati-
ven und vernetzenden Prozess beruflicher Qua-
lifizierung als Partner einbringen und speziell
Werkståtten durch ihr didaktisches und metho-
disches Know-how unterstçtzen.
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± Zur Unterstçtzung des Úffnungsprozesses tra-
gen die Fachkråfte fçr berufliche Integration
im Rahmen des Hessischen Modells wesentlich
bei; aus diesem Grunde mçssen deren Auf-
gabengebiete eng in das Gesamtkonzept der
Werkståtten mit eingebunden werden, damit
eine sensible Begleitung der behinderten Men-
schen aus der Werkstatt in den allgemeinen
Arbeitsmarkt erfolgen kann. Eine enge Koope-
ration zwischen den Fachkråften und Firmen
des allgemeinen Arbeitsmarktes wie auch den
Gruppenleitern der WfbM ist deshalb von ent-
scheidender Bedeutung. Teilnahme an Runden
Tischen und Team-Sitzungen bzw. Mitarbeiter-
besprechungen innerhalb der Werkstatt sind
unerlåsslich.

± Statt Werkståtten weiter zu erweitern, wåre die
Grçndung einer gemeinnçtzigen GmbH durch
die WfbM sinnvoll. Dies wçrde dem behinder-
ten Mitarbeiter ermæglichen, in einem tariflich
abgesicherten Arbeitsvertrag im Status eines

¹normalenª Arbeitnehmers bzw. eines Auszu-
bildenden einer seiner Neigung entsprechen-
den Arbeit nachzugehen. Im Zuge weiterer
Úffnung und Umgrçndung zu einem Solidari-
tåtsbetrieb wåre die Mæglichkeit zur gleichbe-
rechtigten Arbeit von Menschen mit und ohne
Behinderung gegeben.

± Eine Sicherung der Nachbetreuung bereits ver-
mittelter behinderter Menschen auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt ist von groûer Bedeu-
tung, um eine dauerhafte Integration zu
gewåhrleisten.

Anhand dieser verschiedenen und zum Teil sehr
komplexen Anforderungsprofile wird deutlich,
dass der lange Weg der beruflichen Integration
von Menschen mit Behinderung in Kooperation
und Vernetzung aller am beruflichen Integrations-
prozess Beteiligten zwar angetreten, das Ziel aber
keinesfalls schon erreicht ist.
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Ulrike Schildmann

Geschlecht und Behinderung

¹Geschlecht: behindert, besonderes Merkmal:
Frauª1 titelte 1985, in einer Zeit, als sich auch das
wissenschaftliche Fachgebiet ¹Frauenforschung in
der Behindertenpådagogikª gerade formierte,2 ein
Sammelwerk, herausgegeben von einer Gruppe
behinderter Frauen. Seit dieser Zeit ist viel gesche-
hen: Das Fachgebiet, durchgångig von nicht behin-
derten !v.a. Behindertenpådagoginnen) und behin-
derten Frauen !v.a. Sozialwissenschaftlerinnen)
beeinflusst, konnte sich so etablieren, dass heute
zum einen wissenschaftliche Kontinuitåt, zum
anderen inhaltliche Flexibilitåt zu konstatieren
sind. Auf dieser Basis ist es mæglich, sowohl an
theoretischer Grundlagenforschung als auch an
empirischer Sozialforschung teilzunehmen. In den
drei folgenden Kapiteln werden Einblicke gegeben
in den analytisch-strukturellen und den historisch-
statistischen Zusammenhang von Geschlecht und
Behinderung sowie in einzelne fçr die Frauenfor-
schung in der Behindertenpådagogik relevante
Forschungsgebiete.

I. Geschlecht und Behinderung ±
Zur Verbindung zweier

sozialer Strukturkategorien

Geschlecht und Behinderung sind zwei Struk-
turkategorien, die der Sozialstrukturanalyse als
Indikatoren gesellschaftlicher Ungleichheitslagen
dienen. Allerdings sind sie durch sehr unter-
schiedliche Merkmale gekennzeichnet, worauf im
Folgenden nåher einzugehen ist.

Die Kategorie Geschlecht gilt gemeinhin als
¹Oberbegriff und Kriterium fçr die Einteilung der
Bevælkerung in Frauen und Månner, in weibliche
und månnliche Individuen. Sie folgt damit der Ein-
sicht, dass in allen uns bekannten Gesellschaften
das Geschlecht !wie auch das Alter) eine mit der
Geburt festliegende Dimension sozialer Struktu-
rierung, die das gesamte soziale und kulturelle
Leben einer Gesellschaft prågt, sowie ein Bezugs-
punkt der Zuweisung von sozialem Status ist. Mit

der Frauenforschung teilt die Sozialstrukturana-
lyse die Ûberzeugung, dass die Universalitåt der
geschlechtlichen Differenzierung nicht auf natçr-
lichen, biologischen Unterschieden beruht; dass
vielmehr faktische, angeborene Unterschiede so-
zial fixiert, mit Bedeutung belegt und zum Aus-
gangspunkt fçr eine weitgehende Durchregelung
von dann als typisch weiblich oder månnlich zu
geltenden Verhaltensweisen gemacht werden. Des-
halb nennt Helmut Schelsky das Geschlecht eine
,soziale Superstruktur`.ª3

Die Kategorie Geschlecht ist, im Vergleich zur
Kategorie Behinderung, vor allem dadurch
gekennzeichnet, dass etwa die Hålfte der Gesamt-
population einer jeweiligen Gesellschaft weibli-
chen, die andere Hålfte månnlichen Geschlechts
ist. Mit der Moderne und der bçrgerlichen Gesell-
schaft entwickelte sich eine bis heute wirksame
kulturelle Vorstellung von der Ergånzung der
Geschlechter zu einem Ganzen, die allerdings
ungleich gebrochen ist: Das Månnliche wird als
das Wesentliche, das Weibliche als, wenn auch not-
wendige, Ergånzung des Wesentlichen angesehen.
¹Damit erhalten wir die Struktur von dem Einen
und dem Anderen, wobei das Eine zu identifizie-
ren ist, weil es die Grenze zu dem Anderen selbst
enthålt und das Andere damit hervorbringt.ª4

Wåhrend also das Geschlecht eine Kategorie ist,
die die Menschheit sozialstrukturell zwei etwa
gleich groûen Gruppen zuweist, dient die Katego-
rie Behinderung dazu, eine bestimmte Art der
Abweichung von der månnlichen bzw. weiblichen
Normalitåt zu definieren und zu klassifizieren.
Damit geråt nicht die Hålfte der Gesamtbevælke-
rung, sondern eine abweichende Minderheit in den
Blick, håufig !im normalistischen Sinne) auch
soziale Randgruppe genannt. Wie hoch der Anteil
dieser Minderheit an der Gesamtbevælkerung ist
und welche Kriterien zur Definition dieser Gruppe
herangezogen werden, ist mehr oder weniger
abhångig von sozialpolitischen Erwågungen und

1 Carola Ewinkel/Gisela Hermes u. a. !Hrsg.), Geschlecht:
behindert, besonderes Merkmal: Frau, Mçnchen 1985.
2 Vgl. Ulrike Schildmann/Bettina Bretlånder !Hrsg.),
Frauenforschung in der Behindertenpådagogik. Systematik ±
Vergleich±Geschichte±Bibliographie, Mçnster 2000.

3 Ilona Ostner, Frauen, in: Bernhard Schåfers/Wolfgang
Zapf !Hrsg.), Handwærterbuch zur Gesellschaft Deutsch-
lands, Opladen 1998, S. 211.
4 Vera Moser, Geschlecht: behindert? Geschlechter-
differenz aus sonderpådagogischer Perspektive, in: Behin-
dertenpådagogik, 36 !1997) 2, S. 142; vgl. dazu auch Simone
de Beauvoir, Das andere Geschlecht, Reinbek bei Hamburg
1951, die diesen Argumentationsstrang in die gesellschaft-
liche Diskussion einfçhrte.
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Zwecken. Maûstab fçr die Klassifizierung eines
Individuums als behindert ist dessen nicht
erbrachte !an einem fiktiven gesellschaftlichen
Durchschnitt gemessene) Leistung. Behinderung
als !eine mægliche) Form der Abweichung von der
gesellschaftlichen Normalitåt wird also gemessen
an einer Leistungsminderung im Zusammenhang
mit gesundheitlichen Schådigungen und/oder intel-
lektuellen Einschrånkungen. Aufgrund der herr-
schenden geschlechterspezifischen Arbeitsteilung
orientiert sich die Definition von Behinderung an
geschlechterspezifischen Kriterien von Erwerbsar-
beit und !nachgeordnet) familialer Reproduktions-
arbeit.

Im Vergleich zur Kategorie Geschlecht, welche als
eine relativ stabile, sozial gefestigte Strukturkate-
gorie anzusehen ist, ist Behinderung eher eine fle-
xible Strukturkategorie, durch weniger Festigkeit
gekennzeichnet. So schreiben die Behindertenpå-
dagogen Ulrich Bleidick und Ursula Hagemeister:
¹Es gibt keine allgemein anerkannte Definition
von Behinderung. Es ist auch nicht erwçnscht,
dass fçr alle Zeiten allgemeingçltig festgelegt
werde, wer als behindert zu gelten hat und wer
nicht. Die Tatbestånde Behindertsein und Behin-
derung sind sozial vermittelt: Soziale Normen,
Konventionen und Standards bestimmen darçber,
wer behindert ist. Der Begriff der Behinderung
selbst unterliegt einem handlungsgeleiteten
Erkenntnisinteresse. Darum sind alle Aussagen
darçber, wer gestært, behindert, beeintråchtigt,
geschådigt ist usw., relativ, von gesellschaftlichen
Einstellungen und diagnostischen Zuschreibungen
abhångig.ª5

Entsprechend dieser Definition wird jeder Behin-
derungsbegriff mehr oder weniger zweckgebunden
definiert und hat ganz bestimmte Folgen fçr die
betroffenen Personengruppen.6 Im Vergleich zu
dem Begriff Geschlecht kann hier festgestellt wer-
den, dass der Begriff Behinderung als Oberbegriff
fçr die soeben umrissene Personengruppe in
Deutschland erst seit wenigen Jahrzehnten !als
allein stehender Oberbegriff erstmals eingefçhrt
mit dem Bundessozialhilfegesetz von 1961)
gebråuchlich ist. Eine kritische Untersuchung des
Phånomens Behinderung, welche in der Bundesre-
publik Deutschland Anfang der siebziger Jahre
einsetzte,7 zeigt unzweifelhaft, und dies ist heute

unumstritten: Behinderung ist eine Medaille mit
zwei Seiten, der des Behindertwerdens und der des
Behindertseins. Das bedeutet, die Gesellschaft
setzt besondere Maûnahmen, Kontrollen, Sanktio-
nen ein, um den Status der abweichenden Person
am Rande oder jenseits der Normalitåt zu regeln,
womit die betreffende Person diszipliniert und
mæglicherweise auf einen engen Aktionsraum ein-
geschrånkt wird; und die betroffene Person muss
sich mit den gesellschaftlichen Vorgaben arrangie-
ren, sich darauf einlassen und sich in das vorgese-
hene Leben einpassen.8

Festzustellen ist, dass auch Behinderung und Nor-
malitåt !wie die Geschlechter) eine Ergånzung
miteinander eingehen und eine Struktur von dem
Einem und dem Anderen erhalten, wobei das Eine
!das Normale) weitgehend nur aus dem heraus
begreifbar wird, wie es das Andere !Behinderung)
definiert und behandelt.

Interessant ist auf beiden Ebenen, der von Zweige-
schlechtlichkeit wie der von Normalitåt und
Behinderung, dass das jeweils Andere !weibliches
Geschlecht, Behinderung) zum Teil ausgiebigste
wissenschaftliche Bearbeitung erfåhrt, wåhrend
das Eine !månnliches Geschlecht, Normalitåt)
weitgehend unberçhrt von systematischen Analy-
sen bleibt. Eine wissenschaftliche Kritik der
Månnlichkeit kam in den bundesdeutschen Sozial-
wissenschaften !zum Teil infolge der westdeut-
schen Frauenbewegung) in den siebziger Jahren
nur langsam in Gang;9 eine systematische Analyse
der Merkmale und Funktionen gesellschaftlicher
Normalitåt wird im engeren Sinne erst seit den
neunziger Jahren betrieben.10

Eine inhaltliche Verbindung zwischen den Struk-
turkategorien Geschlecht !weiblich) und Behinde-
rung stellt die Sonderpådagogin Vera Moser in
ihrem Artikel ¹Geschlecht: behindert?ª her. Als
das historisch Verbindende zwischen weiblichem
Geschlecht und Behinderung sieht sie eine biolo-
gistische Tendenz, Einschreibungen in den Kærper,
mit denen beide Gruppen, Frauen und behinderte
Menschen in Form von Disziplinierung konfron-
tiert wçrden. Eine besondere gesellschaftliche

5 Ulrich Bleidick/Ursula Hagemeister, Einfçhrung in die
Behindertenpådagogik, Band I, Stuttgart±Berlin±Kæln
19986, S. 18 f.
6 Vgl. Alfred Sander, Behinderungsbegriffe und ihre Kon-
sequenzen fçr die Integration, in: Hans Eberwein !Hrsg.),
Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Hand-
buch der Integrationspådagogik, Weinheim-Basel 1988, S. 75.
7 Vgl. vor allem Wolfgang Jantzen, Sozialisation und Be-
hinderung, Gieûen 1974; ders., Identitåtsentwicklung und

pådagogische Situation behinderter Kinder und Jugendlicher,
in: Sachverståndigenkommission !Hrsg.), 11. Kinder- und Ju-
gendbericht, Band 4: Gesundheit und Behinderung im Leben
von Kindern und Jugendlichen, Mçnchen 2002, S. 317±394.
8 Vgl. Ulrike Schildmann, Lebensbedingungen behinderter
Frauen, Gieûen 1983, S. 39 ff.
9 Vgl. Klaus Theweleit, Månnerphantasien, 2 Bde., Frank-
furt/M. 1977/78.
10 Vgl. Jçrgen Link, Versuch çber den Normalismus. Wie
Normalitåt hergestellt wird, Opladen 1997; fçr die Behin-
dertenpådagogik vgl. in Anlehnung an J. Link Ulrike Schild-
mann, Forschungsfeld Normalitåt. Reflexionen vor dem
Hintergrund von Geschlecht und Behinderung, in: Zeitschrift
fçr Heilpådagogik, 51 !2000) 3, S. 90±94.
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Bedeutung erhalte der Kærper im Prozess der
Identitåtsfindung der Individuen, d. h. in dem Pro-
zess der Herausbildung des Selbst-Bewusstseins in
Auseinandersetzung und Abstimmung mit Fremd-
wahrnehmung und der Entwicklung einer indivi-
duellen Einheitlichkeit von Eigenschaften. Der
Kærper sei als identitåtsstiftendes Merkmal an-
zusehen. In Anlehnung an den franzæsischen
Sozialwissenschaftler Michel Foucault, der die
Zusammenhånge zwischen Kærper und Macht he-
rausgearbeitet hat, ¹die so genannten Zurichtun-
gen der Kærperª, entpuppe sich die Erziehung des
Kærpers als wesentliches Instrument der Erzie-
hung des Menschen, so Vera Moser.11 Kærper und
Identitåt stellten eine untrennbare Einheit dar.
Der Kærper erfahre zwei wesentliche Beurteilun-
gen: Die erste sei an das Geschlecht gebunden.
Die moderne Gesellschaft funktioniere auf der
Basis einer binåren Anordnung der Geschlechter.
Die zweite sei an die Konstruktion von Normalitåt
und Abweichungª gebunden. Das weibliche
Geschlecht erscheine als Abweichung von der
månnlichen Norm. Behinderung erscheine eben-
falls als Abweichung von dieser, als allgemein aus-
gegebenen Norm, ausgedrçckt durch die Katego-
rien Gesundheit und Leistung.

So kommen wir zu einer gewissen Parallelitåt von
weiblichem Geschlecht und Behinderung: Beide
verbindet die Zuschreibung des Unvollståndigen
im Vergleich zur Norm. Beide Unvollståndigkeiten
werden an den Kærper geheftet.12 Die Ûberschrei-
tung der Grenze hin zum Normalen geht mit
einem ¹obwohlª oder ¹trotzdemª vonstatten,
wodurch die Grenze geradezu wiederhergestellt
wird.13 Beispiel: Eine Frau leistet etwas, das nur
von Månnern erwartet wird, obwohl sie eine Frau
ist; oder ein behinderter Mensch ist trotz seiner
Einschrånkungen erfolgreich. Schlieûlich die
behinderte Frau: Wenn sie erfolgreich ist, çberwin-
det sie zwei unterschiedliche Hçrden der Erwar-
tung.

Die sozialwissenschaftlichen Forschungsansåtze zu
Geschlecht und zu Behinderung verbindet jedoch
neben der dargestellten kritischen Analyse der
Strukturkategorien Geschlecht und Behinderung
etwas Weiteres: Auf beiden Forschungsebenen
wird seit den achtziger und neunziger Jahren ver-
sucht, diese Strukturkategorien einer systema-
tischen Dekonstruktion zu unterziehen, d. h. nach-
zuweisen, dass sowohl Geschlecht als auch
Behinderung in sich historische, kulturell ver-
festigte Konstruktionen sind, die grundlegend
dekonstruierbar und damit verånderbar seien.

Einige der Dekonstruktionsforscherinnen sind
dabei v.a. an der Ûberwindung der Zweige-
schlechtlichkeit bzw. der Ûberwindung der binåren
Strukturkonstruktion von Normalitåt und Behin-
derung interessiert.14 Um jedoch an dieser Stelle
nicht die sozial- und damit realpolitische Ebene
des Zusammenhangs von Geschlecht und Behin-
derung zu verlassen, wird hier auf eine ausfçhr-
lichere Auseinandersetzung mit den Dekonstruk-
tionsansåtzen verzichtet. Stattdessen soll im
Folgenden auf der !zeit)geschichtlichen Ebene
untersucht werden, welche Verbindungen zwi-
schen Behinderung und Geschlecht durch die
allgemeine Behindertenstatistik der letzten 100
Jahre in Deutschland !Deutsches Reich, Bun-
desrepublik Deutschland) hergestellt wurden.

II. Die Geschlechterdimension in der
allgemeinen Behindertenstatistik

1. Der ¹månnliche Faktorª in der
Behindertenstatistik

Die Bevælkerungsstatistik des 20. Jahrhunderts, in
deren Rahmen die allgemeine Behindertenstatistik
1906 mit der ersten ¹Krçppelzåhlungª ihren Aus-
gangspunkt nahm, orientiert sich im Allgemeinen
wie auch im Besonderen an månnlichen Lebens-
strukturen, vor allem an Erwerbsarbeit und kriege-
rischen Auseinandersetzungen. Fçr die Behinder-
tenstatistik15 prågend sind Kriegsbeschådigungen
auf der einen Seite sowie Berufs- und Erwerbsun-
fåhigkeit auf der anderen Seite, was im Folgenden
dargestellt wird.

Zwei der drei groûen Volkszåhlungen des 20. Jahr-
hunderts in !West-)Deutschland fanden in der
Folge des Ersten bzw. des Zweiten Weltkrieges
statt: die ¹Reichsgebrechlichenzåhlungª im An-
schluss an die Personenstandsaufnahme von 1925
und die Zåhlung der ¹Kærperbehinderten im Bun-
desgebietª im Rahmen der Volkszåhlung 1950.
Wåhrend die Zåhlung von 1925 çber 672 000

11 V. Moser !Anm. 4), S. 138 ff.
12 Vgl. ebd., S. 142.
13 Ebd., S. 143.

14 Fçr die Frauen- und Geschlechterforschung vgl. Doerte
Bischoff, Dekonstruktiver Feminismus, in: Renate Kroll
!Hrsg.), Metzler-Lexikon Gender Studies. Geschlechterfor-
schung, Stuttgart±Weimar 2002, S. 62; fçr die Behin-
dertenpådagogik vgl. Anja Tervooren, Der verletzliche
Kærper als Grundlage einer pådagogischen Anthropologie,
in: Doris Lemmermæhle/Dietlind Fischer/Dorle Klika/Anne
Schlçter !Hrsg.), Lesarten des Geschlechts. Zur De-Kon-
struktionsdebatte in der erziehungswissenschaftlichen Ge-
schlechterforschung, Opladen 2000, S. 245±255.
15 Vgl. Ulrike Schildmann, 100 Jahre allgemeine Behin-
dertenstatistik. Darstellung und Diskussion unter besonderer
Berçcksichtigung der Geschlechterdimension, in: Zeitschrift
fçr Heilpådagogik, 51 !2000) 9, S. 254±360.
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Gebrechliche erfasste !Blinde, Taubstumme, Er-
taubte, kærperlich Gebrechliche, geistig Ge-
brechliche), darunter 63,4% Månner, wurden 1950
mit 1 664 000 mehr als doppelt so viele kærperlich
und geistig Gebrechliche in der Bundesrepublik
gezåhlt, darunter 86% Månner. Als Folge von
Kriegseinwirkungen, nun beider Weltkriege, wur-
den 1950 1 121 000 behinderte Månner gezåhlt,
von denen 653 000 eine amtlich anerkannte
Kriegsbeschådigung hatten; ihnen gegençber stan-
den 32 000 Frauen, darunter 22 000 mit amtlich
anerkannter Kriegsbeschådigung.16 Unter den
angeborenen Schådigungen dagegen war das
ermittelte Verhåltnis zwischen Månnern und
Frauen mit 28 000 : 29 000 fast ausgeglichen.

Die Kriegsbeschådigungen machten als Ursache
unter den 1950 gezåhlten behinderten Menschen
knapp 70% aus.17 Der Månneranteil daran betrug
97,4%. Gegençber dieser Ursachenkategorie tra-
ten zunåchst alle anderen Kategorien in den Hin-
tergrund. So dienten auch die von 1957 bis 1961
jåhrlich durchgefçhrten Mikrozensus-Untersu-
chungen çber ¹Kærperbehinderteª !Oberbegriff
fçr alle Behinderten) der Beobachtung und sozial-
politischen Steuerung vor allem dieser Gruppe
von Menschen. 1962 machte sie noch 57% unter
den månnlichen Behinderten aus und 7,6% unter
den weiblichen, 1966 knapp 40% unter den månn-
lichen und 3,4% unter den weiblichen. Im Jahr
1976 wurde ein deutlicher Rçckgang der Kriegs-
beschådigungen als Behinderungsursache konsta-
tiert, aber selbst 1989 machte diese Ursachen-
gruppe noch insgesamt 5,5% aus.18

Unabhångig von, aber ggf. auch im Zusammen-
hang mit den Kriegsbeschådigungen ist als zweiter
¹månnlicher Faktorª in der Behindertenstatistik
die Erwerbståtigkeit zu betrachten:

Dem Publikationsorgan des Statistischen Bundes-
amtes ¹Wirtschaft und Statistikª sind Daten çber
die Erwerbsquoten der behinderten Menschen ab
dem Untersuchungsjahr 1961 zu entnehmen. So
lag die Erwerbsquote der behinderten Månner
1962 mit 65% genau 20 Prozentpunkte unter der
der nichtbehinderten Månner; der græûte Teil von
ihnen kam damals aus der Gruppe der Kriegsbe-

schådigten. Im Jahr 1966 betrug die Erwerbsquote
der behinderten Månner 57% !nichtbehinderte
Månner 84%), 1976 noch 42,8% und 1989 nur
noch 32,9% !nichtbehinderte Månner 63,8%).19

Selbst wenn die im Mikrozensus ermittelten
Erwerbsquoten der behinderten Månner immer
weiter sanken, blieb doch die Orientierung der
månnlichen Lebensmuster an der Erwerbståtigkeit
auch bei behinderten Månnern erhalten. Nicht
zuletzt das System der beruflichen Rehabilitation
sorgt vor allem fçr die berufliche Eingliederung
von Månnern, und hier insbesondere solchen, die
bereits erwerbståtig waren und durch Arbeitsun-
fall, Berufs- oder sonstige Krankheit berufs- oder
erwerbsunfåhig geworden sind. Das System der
sozialen Sicherung, zu dem die berufliche Rehabi-
litation maûgeblich gehært, ist auf traditionell
månnlichen Lebens- und Arbeitsmustern aufge-
baut.

2. Der ¹weibliche Faktorª in der
Behindertenstatistik

Mit der quantitativen Verringerung der Kriegsfol-
genprobleme konnte auch die Statistik ihre
Schwerpunkte verschieben. Hatte in den Jahren
1957 bis 1962 die entscheidende Frage in den
Mikrozensus-Untersuchungen gelautet: ¹Wer von
den Haushaltsmitgliedern ist kriegsbeschådigt
oder hat eine sonstige Behinderung?ª,20 so wurde
ab 1966 eine Verlagerung der Schwerpunkte von
den Ursachen der Behinderung hin zur medizi-
nischen Ebene kærperlicher Merkmale vorge-
nommen. In diesem Rahmen wurde erstmals die
Ursachen-Kategorie ¹Krankheitª ausdrçcklich
eingefçhrt. Diese Umorientierung dçrfte nach
Ansicht des Statistischen Bundesamtes ausschlag-
gebend dafçr gewesen sein, dass sich die Zahl der
als behindert gezåhlten Frauen sichtlich erhæhte.
War der Anteil der erfassten Frauen an der
Gesamtgruppe der Behinderten 1962 mit 23,4%
noch sehr gering, so stieg er !definitionsabhångig)
in den folgenden Jahren erheblich an: auf 31,2%
im Jahr 1966 und auf 48,5% im Jahr 1976.21 Etwa
auf diesem Niveau !46±47% Frauen) hat sich das
statistisch erhobene Verhåltnis zwischen behinder-
ten Frauen und Månnern eingependelt. Dies gilt
auch fçr die Zeit nach der Vereinigung der beiden
deutschen Staaten.

16 Vgl. Statistisches Bundesamt, Die Kærperbehinderten im
Bundesgebiet. Ergebnisse der Volkszåhlung vom 13. Sep-
tember 1950, in: Wirtschaft und Statistik !Wi+Sta), !1952),
S. 483 f.
17 Vgl. ebd., S. 483.
18 Vgl. Statistisches Bundesamt, Bevælkerung. Kærperbe-
hinderte nach Art und Ursache der Behinderung, in: Wi+Sta,
!1964), S. 90; dass., Gesundheitswesen. Kærperlich und geistig
behinderte Personen. Ergebnis der Zusatzbefragung zum
Mikrozensus April 1966, in: Wi+Sta, !1968), S. 349; dass.,
Kærperlich, geistig und seelisch behinderte Personen. Ergeb-
nis des Mikrozensus, in: Wi+Sta, !1978), S. 493; dass.,
Schwerbehinderte 1989, in: Wi+Sta, !1990), S. 857.

19 Vgl. dass., Bevælkerung, ebd., S. 91; dass., Kærperlich
geistig und seelisch behinderte Personen, ebd., S. 226; dass.,
Behinderte. Ergebnisse des Mikrozensus April 1989, in:
Wi+Sta, !1992), S. 533.
20 Dass, Gesundheitswesen !Anm. 18), S. 348.
21 Vgl. dass., Bevælkerung !Anm. 18), S. 89; dass., Gesund-
heitswesen !Anm. 18), S. 349; dass., Kærperlich, geistig und
seelisch behinderte Personen !Anm. 18), S. 494.
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Fçr den ¹weiblichen Faktorª in der Behinderten-
statistik sind folgende Zusammenhånge zentral:
Geschlecht und Alter !hohe Lebenserwartung von
Frauen) sowie weibliches Geschlecht und gesell-
schaftliche Arbeit.

Ins Blickfeld der Behindertenstatistik rçckten die
Frauen Ende der siebziger Jahre, nachdem mit
dem Schwerbehindertengesetz von 1974 das Kau-
salitåtsprinzip aufgegeben und das Finalitåtsprin-
zip eingefçhrt worden war. Der Zusammenhang
zwischen weiblichem Geschlecht und Alter wurde
in der Behindertenstatistik, die ab 1979 nur noch
amtlich anerkannte Schwerbehinderte berçcksich-
tigte, seit 1981 aufmerksam verfolgt; denn es hatte
sich ¹die Zahl der behinderten Frauen im Alter
von 65 Jahren und darçber gegençber 1979 bei-
nahe verdoppeltª22. Im Jahr 1985 waren 62% der
behinderten Frauen 62 Jahre und ålter !zum Ver-
gleich: 48,5% der Månner).23 Dieses Verhåltnis ist
mit der unterschiedlichen Lebenserwartung von
Frauen und Månnern zu erklåren, aber auch als
Folge vorangegangener sozialrechtlicher Ønderun-
gen und im Zuge aufbrechender sozialer Probleme
!hier: weibliche Armut). Fçr die Situation um die
Jahrhundertwende ist eine Beobachtung aus dem
Jahr 1993 interessant: ¹Bei beiden Geschlechtern
steigen mit fortschreitendem Alter die Schwerbe-
hindertenquoten an, wobei die der månnlichen
Bevælkerung durchgehend çber denen der weib-
lichen Bevælkerung liegen und sich die Abstånde
zwischen den geschlechtsspezifischen Quoten zu-
nehmend vergræûern.ª24 Zu erklåren sei dieses
Geschlechterverhåltnis zum einen noch durch die
Kriegsbeschådigungen bei Månnern, zum anderen
dadurch, dass Månner ihre Behinderung håufiger
amtlich anerkennen lieûen !86 gegençber 79 je
1000 Einwohner). Dies ¹ist zum gewissen Teil dar-
auf zurçckzufçhren, dass Månner im allgemeinen
weitaus håufiger am Erwerbsleben teilnehmen als
Frauen und Erwerbståtige bzw. Arbeitsuchende
ein græûeres Interesse an einer Anerkennung der
Behinderteneigenschaft haben als Nichterwerbs-
personen. Denn die Schwerpunkte der Færderung
und des Schutzes Schwerbehinderter durch das
Schwerbehindertenrecht liegen eindeutig im
Arbeitsmarktbereichª25.

Damit ist der zweite ¹weibliche Faktorª in der
Behindertenstatistik angesprochen: die weibliche
Arbeit, die im Wirtschafts- und Sozialsystem des
20. Jahrhunderts fçr Frauen aus familialer Repro-
duktionsarbeit/Hausarbeit oder aus einer Kombi-

nation von Hausarbeit und Erwerbsarbeit !håufig
Teilzeitarbeit) besteht und nicht der månnlichen
Erwerbsarbeit vergleichbar als Gesamtkomplex
entlohnt und gesellschaftlich anerkannt wird. Die
Konzentration des Systems der sozialen Sicherung
ausschlieûlich auf die Erwerbsarbeit und ihre Fol-
gen hat zu einer engen, erwerbsarbeitsbezogenen
Definition von Schwerbehinderung gefçhrt, was
vor allem in dem jahrzehntelang gebråuchlichen
Begriff der ¹Minderung der Erwerbsfåhigkeit
!MdE)ª zum Tragen kam. Ebenso werden die
Definitionen der Begriffe ¹Arbeitsunfallª und
¹Berufskrankheitª auf die Erwerbsarbeit
beschrånkt. Mægliche Behinderungsursachen im
Rahmen der familialen Reproduktionsarbeit von
Frauen laufen in der Statistik allgemein unter
¹Krankheitenª oder sogar unter ¹sonstige Krank-
heitenª, und der Arbeitsunfall der Hausfrau zåhlt
nicht als solcher im juristischen Sinne; in der
Behindertenstatistik rangiert er unter ¹ferner lie-
fenª.

Da auch die Erwerbsquoten der behinderten
Frauen erheblich unter denen der behinderten
Månner liegen !z. B. 1989 bei 18,6% gegençber
32,9%),26 ist davon auszugehen, dass behinderte
Frauen realiter in der Hauptsache Hausarbeit ver-
richten, in ihren eigenen Haushalten oder denen
anderer Familienmitglieder !Kinder und Eltern).
Die statistische Ignoranz der håuslichen Arbeit
von Frauen aber fçhrt dazu, dass die Realitåt der
geschlechterspezifischen Arbeitsteilung nur sehr
verzerrt abgebildet wird. Ob sich daran, vor allem
unter Einfluss der politischen Handlungsstrategie
des ¹Gender Mainstreamingª, in Zukunft etwas
åndern wird, wird sich zeigen.

Die Untersuchung der allgemeinen Behinderten-
statistik des 20. Jahrhunderts hat die im ersten
Kapitel dargelegte Konstruktion der hierarchi-
schen Ordnung zwischen den Geschlechtern auf
der historisch-statistischen Ebene beståtigt: Kon-
zentration auf das vermeintliche Allgemeine
!Månnliche) unter Ausblendung bzw. strikter Ver-
nachlåssigung des so genannten Besonderen
!Weiblichen).

III. Frauenforschung in
der Behindertenpådagogik

Die Geschlechterdimension in der Behinderten-
pådagogik und -politik bewusst zu machen ist die
definierte Aufgabe der Frauenforschung in der

22 Dass., Sozialleistungen. Behinderte 1981, in: Wi+Sta,
!1982), S. 690.
23 Vgl. dass., Schwerbehinderte 1985, in: Wi+Sta, !1986),
S. 755±759.
24 Dass., Schwerbehinderte 1993, in: Wi+Sta, !1995), S. 377.
25 Ebd., S. 378.

26 Vgl. Statistisches Bundesamt, Behinderte. Ergebnisse
des Mikrozensus April 1989, in: Wi+Sta, !1992), S. 533.
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Behindertenpådagogik. Neben einer intensiveren
Auseinandersetzung mit Problemen der Arbeit
behinderter Frauen, welche ansatzweise in der all-
gemeinen Behindertenstatistik sichtbar wurden27

und deshalb an dieser Stelle nicht nåher behandelt
werden sollen, setzt sich die Frauenforschung mit
weiteren Problemkomplexen auseinander, von
denen im Folgenden zwei kurz umrissen werden,
um so das Verhåltnis zwischen Geschlecht und
Behinderung weiter auszudifferenzieren.

1. Exemplarisches Forschungsfeld:
Geschlechterverhåltnisse in der Sonderschule ±
Probleme der Koedukation

Zwischen 4 und 5% der Schçler/innen eines Jahr-
gangs besuchen in der Bundesrepublik Deutsch-
land eine Sonderschule, wobei der geschlechter-
spezifische Anteil an der Sonderschçlerschaft mit
fast 2/3 Jungen und nur reichlich 1/3 Mådchen auf-
fallend unterschiedlich ist. Der Blick auf die unter-
schiedlichen Sonderschularten differenziert dieses
Bild noch weiter: Die Schulen fçr Erziehungs-
schwierige !Verhaltensauffållige) weisen mit
85,5% den hæchsten Jungenanteil auf, gefolgt von
den Schulen fçr Sprachbehinderte !72,2%) und fçr
Lernbehinderte !62,2%). An allen anderen Son-
derschulen liegt der Jungenanteil bei 56±60%.28

Dabei ist davon auszugehen, dass nicht Mådchen
erheblich weniger persænliche Probleme håtten als
Jungen; vielmehr zeigt sich hier, dass vorwiegend
diejenigen aus den Regelschulen verwiesen wer-
den, die das schulische Geschehen nach auûen hin
!durch aggressives Verhalten) stæren, und das sind
çberwiegend Jungen. Probleme der Mådchen
dagegen werden, da sie eher nach innen !gegen
sich selbst) gerichtet sind, çbersehen und bleiben
!in der Institution Schule) çberwiegend ohne Fol-
gen.

In der Bildungsinstitution Schule wird also ein
bestimmtes Verhåltnis zwischen Geschlecht und
Behinderung produziert. Dieses låsst sich, wenn
auch nur teilweise, durch die, in Familie und Bil-
dungsinstitutionen vorherrschenden, geschlechter-
spezifischen Konstellationen der Kindererziehung
erklåren: Von frçh an werden Mådchen und Jun-
gen von Frauen erzogen, zuerst von ihren Mçttern,
dann von Erzieherinnen im Kindergarten, dann
von Grundschul- oder Sonderschullehrerinnen, die
beide mindestens zwei Drittel ihrer Berufsgruppen

stellen. So sind Jungen, nicht nur in der Familie,
sondern auch in der Schule, vor andere Probleme
der geschlechterspezifischen Orientierung und
Identifikation gestellt als Mådchen. Wåhrend sich
Mådchen mit dem Problem der Benachteiligung
von Frauen auf der Basis der geschlechterspezifi-
schen Arbeitsteilung und mit der !zwischen Macht
und Ohnmacht schwankenden) ambivalenten Posi-
tion ihrer Mçtter und Lehrerinnen in der Erzie-
hung auseinander setzen mçssen, um zu einer eige-
nen Identitåt zu finden, stehen Jungen einer
anderen, massiven Problematik gegençber: Ihre
geschlechterspezifischen Identifikationsfiguren,
die Våter, sind çber weite Strecken abwesend, fçr
die Sæhne nicht greifbar und stehen so als reale
Vorbilder nur bedingt zur Verfçgung. Øhnlich
andere Månner in den direkten Sozialisationsbezç-
gen der Jungen: kaum månnliche Erzieher in den
Kindergårten und wenige greifbare Lehrer in den
ersten Schuljahren. Månner stehen in græûerer
Zahl erst in der Sekundarstufe des Bildungswe-
sens, vor allem im Fachunterricht, zur Verfçgung,
also wenn die Jungen bereits ein Alter von min-
destens zehn Jahren erreicht haben.

Die Konstruktion von Behinderung und
Geschlecht in der Sonderschule wurde bereits
Anfang der achtziger Jahre in die wissenschaft-
liche Debatte eingebracht, vor allem von Barbara
Rohr und von Annedore Prengel,29 und ist spåtes-
tens seitdem bekannt. Daher ist kaum zu verste-
hen, warum diese quantitative Schieflage, welche
das Lernen der Jungen wie der Mådchen nachhal-
tig negativ beeinflusst, bis heute keine bildungspo-
litischen Konsequenzen hervorgerufen hat.

2. Exemplarisches Forschungsfeld:
Sexualisierte Gewalt gegen
behinderte Mådchen und Frauen

¹Geschlecht: behindert, besonderes Merkmal:
Frauª, mit dieser aufrçttelnden Formulierung hat
der vorliegende Beitrag begonnen, mit ihr soll er
auch beendet werden. Sexualisierte Gewalt, insbe-
sondere in Form von sexuellem Missbrauch, stellt
!vor allem) fçr Mådchen und Frauen mit !geisti-
ger) Behinderung die Kehrseite der sexuellen
Neutralisierung, d. h. der Erziehung zu ¹sexuellen
Neutrenª, dar. Insbesondere !geistig) behinderte

27 Vgl. fçr die Theorieentwicklung: U. Schildmann
!Anm. 8); fçr die empirische Forschung: Nicole Eiermann/
Monika Håuûler/Cornelia Helfferich, Live. Leben und Inter-
essen vertreten ± Frauen mit Behinderung, Stuttgart 1999.
28 Vgl. Deutscher Bundestag, 13. Wahlperiode, Lebens-
situation behinderter Mådchen und Frauen, Bundestags-
drucksache 13/9508 vom 18. 12. 1997, S. 5; Quelle: Statis-
tisches Bundesamt.

29 Vgl. Barbara Rohr, Koedukation und Koinstruktion in
der Schule fçr Lernbehinderte, in: Herwig Baier/Gerhard
Klein !Hrsg.), Die Schule fçr Lernbehinderte, Berlin 1980,
S. 217±235; Annedore Prengel, Was ist besonders an der
Situation der Sonderschçlerinnen?, in: Ilse Brehmer !Hrsg.),
Sexismus in der Schule, Weinheim±Basel 1982, S. 202±214;
dies., Schulversagerinnen. Versuch çber diskursive, sozial-
historische und pådagogische Ausgrenzungen des Weibli-
chen, Gieûen 1984; dies., Der Beitrag der Frauenforschung zu
einem anderen Blick auf die Erziehung von Jungen, in: So-
zialmagazin, !1990) 7±8, S. 36±47.
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Mådchen werden auch heute noch zu sozialer
Anpassung und Unauffålligkeit angehalten, womit
auch die Unterdrçckung ihrer Sexualitåt einher-
geht. Die, wenn auch verdeckte, eugenische For-
derung der Gesellschaft, dass !geistig) behinderte
Frauen !ganz im Gegensatz zu nichtbehinderten
Frauen) mæglichst keine Kinder gebåren sollen,
hat dazu gefçhrt, dass das gesamte 20. Jahrhundert
hindurch !mit einem Hæhepunkt im Nationalsozia-
lismus 1933±1945) çber die Verhinderung der
Fortpflanzung behinderter Menschen nachgedacht
und verhandelt und Sterilisationen !vor allem an
behinderten Frauen) massenhaft durchgefçhrt
wurden. Selbst wenn die Sterilisation an behinder-
ten, nicht einwilligungsfåhigen Frauen 1991/92
juristisch so geregelt wurde, dass ihre Durchfçh-
rung kaum noch mæglich sein dçrfte, sind viele der
heute lebenden jungen und ålteren !geistig) behin-
derten Frauen in der Bundesrepublik Deutschland
von den Folgen ihrer Sterilisation betroffen. Die-
sem Eingriff in die kærperliche Integritåt der
Frauen folgt nur allzu oft !und eben in dieser Kon-
stellation) ein weiterer Ûbergriff, nåmlich der so
genannte sexuelle Missbrauch !Machtmissbrauch
eines kærperlich und/oder intellektuell çberlege-
nen Menschen, meist Mannes, auf sexuellem Wege
gegen eine unterlegene Person, meist Frau).

Im Vergleich zu nichtbehinderten Frauen sind auf-
grund ihrer !behinderten) Lebensbedingungen
!geistig) behinderte Frauen besonders gefåhrdet,

sexuell missbraucht zu werden: Erhæhtes, zum Teil
auffålliges Kontaktbedçrfnis aufgrund sozialer Iso-
lation, Streben nach sozial angepasstem Verhalten
!gemåû der Erziehung zur Anpassung) und ggf.
kærperliche Unterstçtzungs- und Pflegebedçrftig-
keit machen die !geistig) behinderte Frau, insbe-
sondere wenn ihre Sterilisation bekannt ist, zu
¹Freiwildª fçr potenzielle Tåter des nahen sozia-
len Umfeldes von Familie und Nachbarschaft bzw.
des institutionellen Umfeldes von Wohnheimen.30

Das Risiko des sexuellen Missbrauchs !geistig)
behinderter Frauen erhæht sich also im Vergleich
zu dem nichtbehinderter Frauen nochmals erheb-
lich. Eine Schwangerschaft ausschlieûen zu kæn-
nen !aufgrund von Sterilisation) und darçber hi-
naus darauf hoffen zu kænnen, dass ihm, dem
Tåter, in welcher Instanz auch immer, eher
geglaubt werde als der betroffenen behinderten
Person, låsst diese Art von Machtmissbrauch fçr
den Tåter tendenziell ungefåhrlich erscheinen; so
jedenfalls berichten die betroffenen Frauen. Das
Verhåltnis von Geschlecht und Behinderung wird
in der Konstellation der sexualisierten Gewalt
besonders strapaziert; denn Macht einerseits und
Ohnmacht andererseits kænnen sich hier bis zur
Unvorstellbarkeit potenzieren.

Schwerbehinderte in Deutschland

Grafik 5089

Anfang 2000 gab es 6,6 Millionen Schwerbehinderte* in Deutschland.

*körperlich, geistig oder seelisch über einen längeren Zeitraum stark beeinträchtigt;
ab 50 GdB (GdB=Grad der Behinderung, der die Auswirkungen der Beeinträchtigung angibt)
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Auf dem Arbeitsmarkt:Auf dem Arbeitsmarkt:Auf dem Arbeitsmarkt:
So viele Schwerbehinderte und ihnen
gleichgestellte behinderte Menschen sind
bei öffentlichen und privaten

Arbeitgebern beschäftigt

in Werkstätten für behinderte
Menschen beschäftigt

arbeitslos

846 000

195 000

170 000

unter 18 Jahre2

323232
656565

18  bis unter
60 Jahre

60 Jahre
und älter

30 Zum Thema ¹Geistige Behinderung und sexueller Miss-
brauch in Einrichtungenª vgl. das Schwerpunktheft der Zeit-
schrift Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie,
51 !2002) 8.
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Theresia Degener

Eine UN-Menschenrechtskonvention fçr
Behinderte als Beitrag zur ethischen Globalisierung

Im Januar 2002 hielt die damalige Hohe Kommis-
sarin fçr Menschenrechte der Vereinten Nationen,
Mary Robinson, eine Rede vor Studenten und
Studentinnen in Dublin. Sie sprach von der Not-
wendigkeit der Entwicklung einer ethischen und
nachhaltigen Form der Globalisierung als Antwort
auf die allgemeine Globalisierungskritik. Eine
ethische Form der Globalisierung basiere auf einer
gemeinsamen Verantwortung fçr einen universa-
len Menschenrechtsschutz. Diese Verantwortung
obliege allen Beteiligten: der Wirtschaft ebenso
wie den staatlichen Regierungen, den Individuen
ebenso wie dem Finanzsektor oder den Vereinten
Nationen. Ihren Traum von einer ethischen Glo-
balisierung durch effektive Menschenrechtspolitik
versuchte Mary Robinson wåhrend ihrer Amtszeit
unermçdlich zu verwirklichen. Dazu gehærte fçr
sie auch, die Lçcken im Vælkerrecht zu schlieûen.
Als eine ihrer letzten Amtshandlungen setzte sie
sich fçr die Schaffung einer UN-Menschenrechts-
konvention fçr behinderte Menschen ein. Damit
leistete sie Pionierarbeit, denn selbst innerhalb der
Vereinten Nationen wird Behinderung selten in
den Zusammenhang internationaler Menschen-
rechte gestellt.

I. Behinderung !k)ein Menschen-
rechtsthema?

Im Dezember 2001 entschied die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen jedoch, dass
die Zeit fçr eine Behindertenrechtskonvention
gekommen sein kænnte, um die Menschenrechte
der etwa 600 Millionen behinderten Menschen auf
dieser Welt zu schçtzen. Auf Initiative von Mexiko
verabschiedete sie Resolution 56/168, mit der ein
Ad-hoc-Ausschuss ins Leben gerufen wurde, der
erste Vorschlåge fçr eine solche Konvention sam-
meln soll.

Pråsident Vicente Fox begrçndete den mexikani-
schen Vorstoû im Dritten Ausschuss der UN-
Generalversammlung mit den Worten: ¹It will be
impossible to make this world more just if we
allow the exclusion of the most vulnerable
groups.ª Behinderte Menschen gehæren zu den am

meisten gefåhrdeten Gruppen, wenn es um
Menschenrechtsverletzungen geht. Zu dieser Fest-
stellung gelangten bereits zwei Menschenrechtsbe-
richte, die fçr die UN-Menschenrechtskommission
in den achtziger Jahren erstellt wurden. Die Son-
derberichterstatterin Erica-Irene A. Daes unter-
suchte die Situation von Psychiatriepatienten. Ihr
Abschlussbericht wurde 1986 veræffentlicht.1

Ebenfalls als Sonderberichterstatter einer Unter-
kommission der UN-Menschenrechtskommission
legte Leandro Despouy einen umfassenden
Bericht çber Menschenrechte und Behinderung
vor, der 1993 veræffentlicht2 und seither viel zitiert
wurde. Beide Berichte waren auûergewæhnlich,
denn sie stellten Behinderung in den Kontext
internationaler Menschenrechtspolitik. Das war in
den ersten vier Dekaden der Vereinten Nationen
anders. Behinderung wurde allenfalls als medizini-
sches oder sozialpolitisches Thema verstanden.
Nicht UN-Menschenrechtsgremien, sondern die
UN-Kommission fçr soziale Entwicklung sowie
die Weltgesundheitsorganisation !WHO) prågten
die internationale Behindertenpolitik der Verein-
ten Nationen.3 Es verwundert kaum, dass diese
Behinderung çberwiegend im Kontext von Prå-
vention, Rehabilitation und sozialer Sicherheit
behandelten. Zwar wurde mit dem UN-Weltakti-
onsprogramm fçr behinderte Menschen von 1982
neben den traditionellen Zielen der Pråvention
und Rehabilitation als Drittes die Chancengleich-
heit behinderter Menschen als Zielvorgabe fçr die
UN-Behindertendekade !1983±1992) proklamiert.
Doch damit wurde nur eines der zentralen ± wenn-
gleich fundamentalen ± Menschenrechte fçr behin-
derte Menschen eingefordert. Behinderung wurde
weiterhin als medizinisches bzw. sozialpolitisches
Problem gesehen, nicht aber als Menschenrechts-
thema. Diese Sichtweise vertraten nicht nur Regie-
rungen und internationale Organisationen, auch

1 Vgl. Principles, Guidelines and Guarantees for the Pro-
tection of Persons Detained on Grounds of Mental Ill-Health
or Suffering from Mental Disorder, United Nations publica-
tion, Sales No. E.85 XIV.9, New York 1986.
2 Vgl. Human Rights and Disabled Persons, United Nations
publication, Sales No. E.92 XIV.4, New York 1993.
3 Vgl. den Ûberblick bei: Theresia Degener, Disabled per-
sons and human rights: the legal framework, in: dies./Yolan
Koster-Dreese !Hrsg.), Human rights and disabled persons:
Essays and relevant human rights instruments, International
Studies in Human Rights 40, Dordrecht 1995.
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Nichtregierungsorganisationen !NRO) wie Am-
nesty International oder Human Rights Watch
kçmmern sich bis heute kaum um Menschen-
rechtsverletzungen an behinderten Menschen. In
ihren Berichten sind behinderte Menschen
unsichtbar. Selbst internationale Behindertenorga-
nisationen sahen sich eigentlich bis in die achtziger
Jahre hinein nicht als Menschenrechtsorganisatio-
nen. In vielerlei Hinsicht åhnelt daher die Situa-
tion behinderter Menschen heute der der Frauen
vor zwanzig bzw. zehn Jahren. Damals stritten
Frauenorganisationen fçr eine UN-Frauenrechts-
konvention und kåmpften darum, Gewalt gegen
Frauen als Menschenrechtsverletzung anzuerken-
nen. Weil Gewalt gegen Frauen oft nicht von staat-
lichen Stellen, sondern im privaten Bereich ausge-
çbt wird, wurde diese lange Zeit nicht als
Menschenrechtsverletzung qualifiziert. Frauen
kamen im Kontext internationaler Menschen-
rechtspolitik kaum vor. Damals wie heute ging und
geht es darum, die internationalen Menschen-
rechte und ihre Schutzmechanismen auf bislang
ignorierte Opfergruppen anzuwenden. Das erfor-
dert nicht nur einen Paradigmenwechsel in der
internationalen Politik. Notwendig ist auch die
Erkenntnis, dass die Anwendung der Menschen-
rechte eben nicht universal, sondern selektiv
erfolgt. Frauen haben darauf in Deutschland u. a.
im Herbst 1989 mit dem Frankfurter Kongress
¹Menschenrechte haben !k)ein Geschlechtª auf-
merksam gemacht. Hinsichtlich behinderter Men-
schen hat ein åhnlicher Erkenntnisprozess gerade
begonnen. Der Bericht Leandro Despouys trågt
maûgeblich dazu bei. Er belegt einerseits, dass
Menschenrechtsverletzungen wie Folter, Krieg,
unmenschliche Kærperstrafen !z. B. Amputatio-
nen), traditionelle Praktiken wie Geschlechtsver-
stçmmelungen an Frauen und medizinische Ex-
perimente an Menschen Ursachen fçr viele
Behinderungen sind. Andererseits verdeutlicht der
Sonderbericht, dass Menschenrechtsverletzungen
zum Alltag vieler behinderter Menschen in allen
Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen gehæren.
Als Menschenrechtsverletzungen werden phy-
sische Gewaltakte wie Misshandlungen und
Zwangssterilisationen oder sexualisierte Gewalt
gegen Frauen in Behinderteneinrichtungen be-
nannt. Auch die Institutionalisierung in Heimen
und anderen Sondereinrichtungen und die damit
verbundene Ghettoisierung und Isolierung behin-
derter Menschen wird als strukturelle Menschen-
rechtsverletzung eingeordnet. Der Bericht sieht
darçber hinaus das Lebensrecht Behinderter in
vielen Låndern durch neue biotechnologische Ent-
wicklungen bedroht, in deren Zusammenhang
zunehmend håufig das Lebensrecht Behinderter in
Frage gestellt und eine ungençgende medizinische
Versorgung legitimiert wird. Breiten Raum neh-

men in dem Bericht schlieûlich Beispiele von Dis-
kriminierungen Behinderter ein, die das funda-
mentale Menschenrecht auf Gleichheit verletzen.
Behindertendiskriminierung findet sowohl syste-
matisch auf rechtlicher Ebene als auch spontan
statt. Es gibt Einwanderungsgesetze, die behinder-
ten Menschen die Immigration verbieten. Ehege-
setze, die behinderten Menschen die Heirat und
Familiengrçndung versagen. Wahlgesetze, die
Behinderte vom Recht auf freie und geheime
Wahl ausschlieûen. Schulgesetze, die behinderten
Menschen den Zugang zu Regelschulen versagen.

Ohne dass es dazu geschriebener Regeln bedçrfte,
wird Behinderten die Versammlungsfreiheit ge-
nommen, wenn es keine æffentlichen Plåtze oder
Råume gibt, in denen sie sich treffen kænnen. Das
Recht auf Freizçgigkeit wird verletzt, wenn behin-
derten Menschen jede Mobilitåt verwehrt wird,
weil der Personennahverkehr nicht zugånglich ist,
sie sich kein Auto leisten kænnen, Fahrdienste
unzureichend ausgestattet sind und Behinderte
aufgrund sozialpolitischer Fehlplanungen nicht zu
Hause leben kænnen, sondern ins Heim gezwun-
gen werden. Faktische Diskriminierungen gibt es
vor allem auch im Bildungs- und Arbeitsbereich,
wo Behinderten durch bauliche oder strukturelle
Barrieren der Zugang zur Bildungs- oder Arbeits-
ståtte verwehrt ist.

1. Eine alte Idee scheint wahr zu werden

Die Idee einer UN-Behindertenkonvention ist
nicht neu. Seit mindestens zwanzig Jahren fordern
internationale Behindertenorganisationen Men-
schenrechtsschutz fçr die geschåtzten 600 Millio-
nen behinderten Menschen auf dieser Welt. Inner-
halb der Gremien der Vereinten Nationen wurde
ein entsprechender Vorschlag erstmals 1987 wåh-
rend der UN-Behindertendekade diskutiert. Der
italienische Entwurf einer Behindertenkonvention
blieb jedoch erfolglos. Einige Mitgliedsstaaten
befçrchteten, eine Sonderkonvention fçr Behin-
derte wçrde die bestehende Marginalisierung ver-
schårfen. Die Rechte Behinderter seien durch die
allgemeinen Menschenrechtskonventionen ausrei-
chend geschçtzt. 1989 versuchte Schweden einen
erneuten Vorstoû, der ebenfalls scheiterte. Eine
entsprechende Mehrheit unter den Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen kam ± im Gegen-
satz zur Frauenrechtskonvention !1979) und zur
Kinderrechtskonvention !1989) ± nicht zustande.
Stattdessen erlieûen die Vereinten Nationen zum
Abschluss der Behindertendekade die Rahmenbe-
stimmungen fçr die Herstellung der Chancengleich-
heit fçr Behinderte !Rahmenbestimmungen, 1993),
an die die Mitgliedsstaaten rechtlich nicht gebun-
den sind, weil sie zum so genannten soft law im
Vælkerrecht gehæren.
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Der Sonderberichterstatter Despouy konstatierte
in seinem Abschlussbericht, dass behinderte Men-
schen im Vergleich zu anderen verletzbaren Grup-
pen rechtlich benachteiligt seien. Denn im Gegen-
satz zu Frauen, Kindern oder Flçchtlingen
kænnten sich behinderte Menschen nicht auf eine
spezielle Konvention berufen, wenn sie Menschen-
rechtsverletzungen geltend machen wollten. Ihnen
stehe daher auch kein eigener Ûberwachungssaus-
schuss zur Verfçgung.

Zu Beginn des neuen Jahrtausends nahmen fçnf
der groûen internationalen NROs der Behinder-
tenbewegung4 einen erneuten Anlauf und verab-
schiedeten im Mårz 2000 die Peking-Deklaration,
mit der sie eine verbindliche Menschenrechtskon-
vention forderten. Im April 2000 brachte Irland
das Thema in die Sitzung der UN-Menschen-
rechtskommission in Genf ein. Der Vorschlag fçr
eine Behindertenkonvention musste jedoch aus
dem Resolutionsentwurf wieder entfernt werden,
als sich abzeichnete, dass kein Konsens hierçber
zu erzielen war. Immerhin forderte die Resolution
die damalige Hohe Kommissarin fçr Menschen-
rechte, Mary Robinson, auf, Maûnahmen zur Ver-
besserung des Menschenrechtsschutzes fçr Behin-
derte zu untersuchen.5 Eine von ihr in Auftrag
gegebene Studie çber die gegenwårtige Anwen-
dung und das zukçnftige Potential der UN-Men-
schenrechtsvertråge im Kontext von Behinderung
wurde im Januar 2002 vorgelegt.6 Gerade noch
rechtzeitig, um den einen Monat zuvor durch
Mexiko in der UN-Generalversammlung in Gang
gesetzten Prozess der Konventionsanbahnung zu
begleiten.

2. Der Ad-hoc-Ausschuss hat seine Arbeit aufge-
nommen

Der mit Resolution 56/168 eingesetzte Ad-hoc-
Ausschuss trågt den langen Namen ¹Ad Hoc Com-
mittee on a Comprehensive and Integral Interna-
tional Convention on Protection and Promotion of
the Rights and Dignity of Persons with Disabili-
tiesª. Dieser Ausschuss soll Vorschlåge fçr eine
umfassende und integrale internationale Konven-
tion zum Schutz und zur Færderung der Rechte
und Wçrde von Menschen mit Behinderung sam-
meln. Ein erstes Treffen dieses Ausschusses fand
vom 29. Juli bis zum 9. August 2001 im UN-Haupt-

quartier in New York statt.7 Alle UN-Mitglieds-
staaten und Staaten bzw. Internationale Organisa-
tionen mit Beobachterstatus konnten daran
teilnehmen ± von 189 UN-Mitgliedsstaaten nah-
men aber nur 80 teil. Zugelassen waren ± nach
kontroversen Debatten in der Vorphase ± auch
NRO. Wenngleich sich Letztere konkretere Er-
gebnisse von der zweiwæchigen Sitzung des Aus-
schusses erhofft hatten, fçhrte das erste Treffen
jedenfalls zu einer Konsolidierung des Konven-
tionsverfahrens. In seiner Abschlussresolution
bekråftigt der Ausschuss die Notwendigkeit, sich
weiterhin mit Vorschlågen fçr eine Behinderten-
konvention zu beschåftigen. Der Ausschuss einigte
sich auch auf die Modalitåten der Teilnahme von
NRO, so dass diese beim zweiten Treffen des Ad-
hoc-Ausschusses klare Bedingungen vorfinden
werden.

Nicht alle teilnehmenden Regierungsvertreter
kamen mit einer ausgearbeiteten Strategie nach
New York. Viele Staaten hatten sich noch çber-
haupt keine Meinung zur Frage einer Behinder-
tenkonvention gebildet. Der fehlende Diskurs
fçhrte zunåchst einmal zu unerwarteten Meinungs-
bildern. Staaten, von denen man keine Ablehnung
einer Behindertenkonvention erwartet håtte, wie
etwa Australien, Kanada oder Sçdafrika, gehærten
nicht zu den ausdrçcklichen Befçrwortern der
ersten Runde. Staaten, die sich traditionell nur
schwer in internationale Vertråge einbinden las-
sen, wie etwa die USA, Japan oder China, waren
jedenfalls nicht vællig abgeneigt. Ausdrçcklich fçr
eine Behindertenkonvention sprachen sich neben
Mexiko auch die EU-Lånder aus.

Besser vorbereitet zeigte sich dagegen die
Gemeinde der NRO. Wie so oft bei Regierungs-
treffen war ihre Teilnahme umstritten. In der
Grçndungsresolution des Ad-hoc-Ausschusses
sind NRO nicht erwåhnt, wenngleich mittlerweile
alle UN-Mitgliedsstaaten um die wichtige Rolle
der NRO bei der Entwicklung von Menschen-
rechtskonventionen wissen. Der Disput, ob und
welche NRO zum ersten Treffen des Ad-hoc-Aus-
schusses zugelassen werden sollten, zog sich bis
zum 23. Juli, also sechs Tage vor dem Sitzungsbe-
ginn, hin. Die knapp dreiûig teilnehmenden NRO
waren gleichwohl vorbereitet und strategisch
handlungsfåhig. Als besonders wirksam erwies
sich, dass sich die groûen internationalen Behin-
dertenorganisationen bereits 1999 zu einem Bçnd-
nis ¹International Disability Allianceª !IDA)
zusammengeschlossen hatten. Aus den Fehlern
der Vergangenheit hatte man gelernt: Das Bçndnis
ist um eine pluralistische und umfassende Interes-

4 Disabled Peoples International, International Inclusion,
Rehabilitation International, World Blind Union, World Fe-
deration of the Deaf .
5 Vgl. UN-Resolution 2000/51.
6 Vgl. Gerard Quinn/Theresia Degener, Human Rights and
Disability. The current use and future potential of United
Nations human rights instruments in the context of disability,
United Nations, New York±Geneva 2002 !UN Sales No.
E.02.XIV.6).

7 Seine Arbeitsdokumente sind zum Teil zu finden unter:
!http://www.un.org/esa/socdev/enable).
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senvertretung bemçht. Zu den Mitgliedern zåhlen
Disabled Peoples International, Inclusion Interna-
tional, Rehabilitation International, World Blind
Union, World Federation of the Deaf, World
Federation of the Deafblind sowie World Network
of Users and Survivors of Psychiatry. Gerade letz-
tere Gruppe von behinderten Menschen hatte
lange Zeit keine Stimme in der internationalen
Behindertenpolitik. Auf Initiative von IDA trafen
sich alle teilnehmenden NRO zweimal tåglich zu
Strategiebesprechungen und Nachbereitungen der
Ausschusssitzungen. Einige NRO wie die Land-
mine Survivors Network war durch exzellente
Menschenrechtsexperten vertreten. Ein gute
Organisation, aber auch die Tatsache, dass sich der
Vorsitzende des Ad-hoc-Ausschusses, der Ecua-
dorianer Luis Gallegos Chiriboga, der NRO-
Gemeinde gegençber aufgeschlossen zeigte,
ermæglichte es den Betroffenen einer zukçnftigen
Konvention, sich auf der ersten Sitzung des Ad-
hoc-Ausschusses Gehær zu verschaffen. Zum
Abschluss der ersten Sitzung des Ad-hoc-Aus-
schusses unterstrich Luis Gallegos Chiriboga die
Notwendigkeit einer Behindertenkonvention, die
zur Verånderung der Verhaltensweisen, aber auch
wirtschaftlichen und ækologischen Bedingungen,
mit denen behinderte Menschen immer wieder dis-
kriminiert werden, beitragen soll.

Damit wurde der Prozess einer Konventionsent-
wicklung in solide Bahnen gelenkt. Viele der teil-
nehmenden NRO-Vertreter und -Vertreterinnen
hatten sich zwar von dem ersten Treffen des Ad-
hoc-Ausschusses einen fertigen Konventionsent-
wurf erhofft. Die mexikanischen Delegierten hat-
ten auch einen Konventionsentwurf mit nach New
York gebracht. Zur Durchsetzung des mexikani-
schen Entwurfs gab es eigens ein viertågiges
Expertentreffen in Mexiko sechs Wochen vor der
Ad-hoc-Ausschuss-Sitzung.8 Die mexikanische
Regierung hatte mit finanzieller Unterstçtzung
durch die UN mehr als vierzig Experten und
Expertinnen aus Politik und Wissenschaft geladen.
Auf dem Treffen in Mexiko einigte man sich
jedoch zunåchst darauf, Grundsåtze fçr eine
zukçnftige Behindertenkonvention zu fixieren.
Dieses Vorgehen erwies sich in New York dann als
klug, denn die Diskussion eines konkreten Ent-
wurfs håtte vorausgesetzt, dass bereits Konsens
unter den UN-Mitgliedsstaaten çber die Notwen-
digkeit einer Behindertenkonvention bestand.
Dass dies bereits bei der Annahme der Resolution
56/168 in der UN-Generalversammlung im
Dezember 2001 nicht der Fall war, ist dem Text
der Resolution zu entnehmen. Diese beauftragt

den Ad-hoc-Ausschuss nåmlich nicht, eine Behin-
dertenkonvention zu entwerfen, sondern lediglich
Vorschlåge fçr eine Konvention zu sammeln und
zu sichten. Auf der Ad-hoc-Ausschusssitzung in
New York erschienen dann auch die Gegner einer
mæglichen Behindertenkonvention. Dass diese den
Prozess einer Konventionsentwicklung mit diplo-
matisch-formalistischem Geschick nicht aufhalten
konnten, ist wohl der kompetenten Verhandlungs-
fçhrung des Vorsitzenden, aber auch der anwesen-
den NRO-Gemeinde zu verdanken. Vor dem Hin-
tergrund der Entstehung der Resolution 56/168,
mit der zu diesem Zeitpunkt kaum jemand gerech-
net hat und çber deren Implikationen sich die
meisten annehmenden Mitgliedsstaaten kaum im
Klaren gewesen sein mægen, kann man die erste
Sitzung des Ad-hoc-Ausschusses als Erfolg verbu-
chen.

II. Warum eine Behinderten-
konvention notwendig ist

In UN- und Regierungskreisen wurden drei Argu-
mente gegen eine Behindertenkonvention vorge-
tragen: Erstens wird befçrchtet, eine besondere
Konvention fçr Behinderte kåme einer Sonderbe-
handlung gleich und fçhre letztendlich zu einer
weiteren Marginalisierung der Behinderten. Zwei-
tens wird keine Notwendigkeit fçr eine weitere
Menschenrechtskonvention gesehen. Die vorhan-
denen sechs zentralen UN-Menschenrechtskon-
ventionen9 zusammen mit den Rahmenbestim-
mungen reichten aus, um die Menschenrechte
behinderter Menschen zu schçtzen. Insbesondere
der so genannten Weltgrundrechtscharta !Interna-
tional Bill of Human Rights), bestehend aus der
Allgemeinen Menschenrechtserklårung von 1948
und den beiden 1966 verabschiedeten Vertrågen
Internationaler Bçrgerrechtspakt und Internatio-
naler Sozialrechtspakt, wird eine hinreichende
Schutzfunktion fçr behinderte Menschen zuge-
sprochen. Drittens werden die Folgekosten einer
weiteren Menschenrechtskonvention befçrchtet.
Jedes Argument hat ernst zu nehmende Hinter-
grçnde.

8 Das Treffen ist dokumentiert unter: !http://www.sre.gob.
mx/discapacidad).

9 Vgl. Internationale Konvention çber bçrgerliche und po-
litische Rechte !Bçrgerrechtspakt, 1966), Internationale
Konvention çber wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte !Sozialrechtspakt, 1966), Internationale Konvention
zur Beseitigung jeder Form der Rassendiskriminierung
!1965), Internationale Konvention zur Beseitigung jeder
Form der Diskriminierung von Frauen !1979), Internationale
Konvention gegen Folter und andere grausame, unmensch-
liche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe !1984), In-
ternationale Konvention çber die Rechte des Kindes !1989).
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Die Sonderbehandlung behinderter Menschen, die
nicht selten zur Aussonderung aus der Mitte der
Gesellschaft fçhrt, ist vielen, die sich fçr Integra-
tion und Gleichberechtigung einsetzen, ein Dorn
im Auge. Dass eine rechtliche Sonderbehandlung
behinderter Menschen gesellschaftliche Aussonde-
rung mit konstruiert, wird augenscheinlich am
deutschen Schulrecht, das in den meisten Bundes-
låndern die Sonderbeschulung behinderter Kinder
vorschreibt und keinen Rechtsanspruch auf inte-
grative Bildung kennt. Die skandinavischen Lån-
der lehnen u. a. deshalb besondere Behinderten-
gesetze ab. Die Kehrseite dieses universalistischen
Vorgehens ist, dass Rechtsverletzungen oder
Rechtsverweigerungen mitunter unsichtbar blei-
ben. Wenn etwa ein Diskriminierungsverbot
behinderte Menschen nicht ausdrçcklich erfasst,
kænnen Sonderbehandlungen behinderter Men-
schen auûerhalb des Diskriminierungskontexts
gestellt werden. Das Diskriminierungsverbot wird
dann selektiv nur auf nicht behinderte Menschen
angewandt. Behindertendiskriminierung wird
nicht als solche gesehen. Man kænnte diese Folge
als Marginalisierung durch Unsichtbarmachung
oder durch Ignoranz bezeichnen. Eine solche
selektive Anwendung der Menschenrechtsnormen
kritisieren auch Frauenorganisationen, wenn sie
Frauenrechte als Menschenrechte einfordern.10 In
Deutschland haben Behindertenverbånde erfolg-
reich um spezielle Antidiskriminierungsnormen
gerungen, um die Ignoranz gegençber Behinder-
tendiskriminierung zu beenden. 1994 wurde das
verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot in
Artikel 3 Grundgesetz auf Behinderte ausgeweitet,
und im Jahre 2002 wurde ein eigenes Behinderten-
gleichstellungsgesetz erlassen. Øhnliche Antidis-
kriminierungsnormen haben çbrigens nun auch
die skandinavischen Lånder Schweden und Finn-
land verabschiedet. Niemand befçrchtet eine Mar-
ginalisierung Behinderter in diesem Zusammen-
hang. Und auch auf internationaler Ebene gibt es
Gegenbeweise. Weder die Rassismuskonvention
noch die Frauenrechts- oder die Kinderrechtskon-
vention haben bisher zu einer Marginalisierung
der besonders geschçtzten Gruppen gefçhrt. Sie
haben im Gegenteil das Bewusstsein fçr Men-
schenrechtsverletzungen in diesen Zusammenhån-
gen geschårft.

Es stellt sich zweitens die Frage, ob Behinderte
nicht bereits ausreichend durch die allgemeinen
Menschenrechtskonventionen geschçtzt sind.
Diese Frage war Gegenstand der Studie, die wir

im Auftrag der Menschenrechtskommissarin Mary
Robinson durchfçhrten.11

In dieser Studie haben wir u. a. die Anwendung
der sechs zentralen Menschenrechtskonventionen
± also die Bçrgerrechts-, die Sozial-, die Rassis-
mus-, die Frauen-, die Kinder- und die Folterkon-
vention ± im Kontext von Behinderung untersucht.
Bis auf die Kinderkonvention, die einen eigenen
Artikel zu behinderten Kindern enthålt, werden
behinderte Menschen in diesen Rechtsquellen
nicht besonders erwåhnt. Die Durchsetzung der
Konventionen wird von eigenen Ausschçssen
çberwacht. Staaten, die den Konventionen beige-
treten sind, mçssen diesen Ausschçssen periodisch
Berichte zur Umsetzung der Konvention in ihrem
Land vorlegen. Einige der Konventionen kennen
auch Individualbeschwerdeverfahren, mit denen
individuelle Menschenrechtsverletzungen von
Individuen oder Gruppen angeklagt werden kæn-
nen. Knapp 150 der periodischen Staatenberichte
und die Individualbeschwerden der letzten acht
Jahre wurden von uns ± neben weiteren Doku-
menten der Ausschçsse ± gesichtet und analysiert.
Im Ergebnis låsst sich sagen, dass die Ausschçsse
bemçht sind, behinderte Menschen bei der Um-
setzung dieser Menschenrechtsquellen zu berçck-
sichtigen. Mangels Ressourcen und in einigen
Fållen auch Know-how bleibt es jedoch håufig bei
einzelnen und sporadischen Maûnahmen. Den
Mitgliedsstaaten fehlt ganz çberwiegend das
Bewusstsein dafçr, dass Behinderte Menschen-
rechtssubjekte sind. Fçr die çberwiegende Zahl
der Staatenberichte gilt: Behinderte Bçrger und
Bçrgerinnen werden bei der Umsetzung der Men-
schenrechtsvertråge entweder vollkommen igno-
riert, oder sie werden lediglich im Kontext von
gesundheits- und sozialpolitischen Maûnahmen
berçcksichtigt. Obgleich sich insbesondere der
Ausschuss fçr wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte und der Kinderrechtsausschuss bemç-
hen, ihre Menschenrechtsquellen fçr behinderte
Menschen auszulegen, ist die Mehrzahl der Aus-
schçsse trotz UN-Behindertendekade und der
UN-Rahmenbestimmungen von 1993 nicht hinrei-
chend sensibilisiert. Die UN-Rahmenbestimmun-
gen etwa werden bei der Arbeit der Ausschçsse
kaum berçcksichtigt. Obwohl diese damals als
Ersatz fçr eine Behindertenkonvention erlassen
wurden, haben sie im UN-Recht keinen entspre-
chenden Effekt gehabt. Ganz im Gegensatz dazu
stehen die Frauen- und die Kinderkonvention,
deren Existenz bei allen anderen Konventionsaus-
schçssen dazu gefçhrt haben, dass Frauen und
Kinder auch bei der Durchsetzung der anderen
Konventionen mehr berçcksichtigt wurden.

10 Vgl. Bundesministerium fçr Familie, Senioren, Frauen
und Jugend !Hrsg.), Dokumentation der Erklårung und Ak-
tionsplattform der 4. Weltfrauenkonferenz 1995: Gleich-
berechtigung, Entwicklung, Frieden, Bonn 1996. 11 Vgl. G. Quinn/ Th. Degener !Anm. 6).
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Das Argument, die bereits existierenden Men-
schenrechtskonventionen bæten einen hinreichen-
den Schutz fçr behinderte Menschen, låsst sich
daher nicht aufrechterhalten. Behinderte Men-
schen werden bei ihrer Umsetzung ungençgend
berçcksichtigt, und sie haben als individuelle
Opfer faktisch keinen Zugang zu den Beschwerde-
verfahren. Die Rahmenbestimmungen von 1993
haben eine wichtige Funktion als politische Richt-
linie12 fçr moderne staatliche Behindertenpolitik.
Aber als Menschenrechtsquelle sind sie ± u. a. auf-
grund ihres unverbindlichen rechtlichen Charak-
ters ± faktisch unwirksam.

Bleibt als Letztes das Gegenargument der Folge-
kosten. Diese seien insbesondere fçr Entwick-
lungslånder, aber auch angesichts leerer æffentli-
cher Kassen in den Industrielåndern, zu hoch. In
der Tat sind Folgekosten heute mehr denn je zu
bedenken. Jedoch ± das haben insbesondere die
Kriege der letzten Dekaden gelehrt ±: Friedliche
Entwicklung låsst sich ohne Menschenrechtsgerçst
nicht realisieren. Zu einer friedlichen und demo-
kratischen Entwicklung gehært die Achtung der
Menschenrechte. 600 Millionen Menschen mit
Behinderungen zåhlt die WHO derzeit, die Ten-
denz ist wegen zunehmender kriegerischer Ausein-
andersetzungen und aufgrund der demographi-
schen Entwicklung steigend. Das sind etwa zehn
Prozent der Bevælkerung. Zwei Drittel davon
leben in den Entwicklungslåndern. Menschen-
rechtspolitik dort muss daher gerade auch be-
hinderte Menschen erfassen. In den reicheren
Låndern gibt es derzeit tatsåchlich enorme Finanz-
tæpfe fçr die Behindertenpolitik. Es geht darum,
mit diesen Geldern die richtigen Entscheidungen
in der Behindertenpolitik umzusetzen, und dazu
gehært vor allem eine Menschenrechtspolitik fçr
behinderte Menschen. Eine UN-Konvention låsst
sich nicht in jedem Mitgliedsstaat gleich schnell
umsetzen. Dazu sind die wirtschaftlichen, politi-
schen und kulturellen Unterschiede zwischen den
Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen zu groû.
Um dieser Situation gerecht zu werden, wurde im
Vælkerrecht das Konzept der schrittweisen Umset-
zung von Menschenrechtsvertrågen entwickelt, das
den unterschiedlichen Entwicklungen eines Lan-
des gerecht wird. Ein Menschenrechtsvertrag soll
nicht ein einheitliches Ergebnis in allen Mitglieds-
staaten bewirken, sondern, unter Berçcksichtigung
nationaler Unterschiede, einen dynamischen Ver-
ånderungsprozess hin zu mehr Menschenrechten

in Gang setzen. Eine Behindertenkonvention wåre
daher mit Folgekosten verbunden, die je nach
wirtschaftlicher Situation eines Landes unter-
schiedlich aufgefangen werden kænnten.

Skeptikerinnen und Skeptiker gibt es jedoch nicht
nur in Regierungsreihen, sondern auch die Behin-
dertenorganisationen sind nicht alle entschlossen,
sich fçr ein internationales Vertragswerk einzuset-
zen. Das gilt besonders dann, wenn sie in Staaten
operieren, die bereits nationale Reformgesetze zur
Stårkung der Rechte behinderter Menschen erlas-
sen haben. Dann liegt es nåher, sich auf die Umset-
zung des nationalen Rechts zu konzentrieren, statt
sich mit den Wirrungen internationalen Rechts zu
beschåftigen. Dass mit internationalen Normen
Standards fçr zukçnftige Entwicklungen auch in
der Behindertenpolitik gesetzt werden, wurde in
Deutschland zuletzt durch die Debatte um die
europåische Biomedizin-Konvention deutlich.13

Selten wurde ein vælkerrechtlicher Vertrag bereits
vor seiner Verabschiedung so intensiv in der allge-
meinen Úffentlichkeit debattiert. Obwohl sie
kaum unmittelbare Rechtswirkung fçr Individuen
hat und ihre umstrittene Regelungen zur medizini-
schen Forschung an Einwilligungsunfåhigen erst in
nationale Gesetze umgesetzt werden mçssten, um
wirksam zu werden, waren die Kritiker und Kriti-
kerinnen von der Notwendigkeit einer Einmi-
schung çberzeugt. Mit der Biomedizin-Konvention
wurden internationale Standards gesetzt, çber die
man in Deutschland erst einmal im Rahmen einer
Enquete-Kommission nachdenken wollte.14 Mit
einer UN-Behindertenkonvention geht es eben-
falls um das Setzen von Standards ± fçr globale
Behindertenpolitik und internationalen Men-
schenrechtsschutz fçr Behinderte. Angesichts
zunehmender Unsicherheiten in zentralen Berei-
chen wie der Biopolitik oder der sozialen Sicher-
heit und angesichts der Tabuisierung so existen-
tieller Themen wie Gewalt gegen behinderte
Menschen erscheint ein internationaler und uni-
versaler Standard bitter nætig.

1. Der Streit um Art und Inhalt

Der von Mexiko vorgelegte Entwurf einer Behin-
dertenkonvention fand weder auf dem mexikani-
schen Expertentreffen noch im Ad-hoc-Ausschuss
ausreichende Zustimmung. Soweit nicht man-
gelnde Ûberzeugung hinsichtlich der Notwendig-
keit einer Behindertenkonvention die Ursache

12 Viele Staaten haben daraufhin Gleichstellungsgesetze
fçr behinderte Menschen erlassen. Vgl. dazu Theresia Dege-
ner/Gerard Quinn, A Survey of International, Comparative
and Regional Disability Law Reform, in: Mary Lou Breslin/
Silvia Yee !Hrsg.), Disability Rights Law and Policy: Inter-
national and National Perspectives, New York 2002, S. 3 ff.

13 Vgl. Theresia Degener, Chronologie der Bioethik-
Konvention und ihrer Streitpunkte, in: Kritische Viertel-
jahresschrift fçr Gesetzgebung und Rechtswissenschaft,
!1998) 1, S. 7 ± 33.
14 Vgl. Deutscher Bundestag !Hrsg.), Enquete-Kommis-
sion Recht und Ethik der modernen Medizin, Schlussbericht,
Berlin 2002
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war, gab es vor allem inhaltliche Bedenken. Eini-
gen ging der Entwurf nicht weit genug, da er im
Gegensatz zur Frauen- bzw. Kinderkonvention
keine individuellen Rechte, sondern lediglich all-
gemeine Programmsåtze enthålt. Andere bemån-
gelten die fehlende Menschenrechtsperspektive
des Entwurfs, der sich çberwiegend an sozialen
und gesundheitlichen Bedçrfnissen Behinderter
orientiert, aber den Katalog der politischen und
bçrgerlichen Menschenrechte ± also die klassi-
schen Freiheitsrechte, wie Wahl- und Meinungs-
freiheit, Handlungsfreiheit und Freiheit von Folter
und erniedrigender Behandlung ± weitgehend
unberçcksichtigt låsst. Fçr wieder andere orien-
tierte sich der mexikanische Entwurf zu sehr an
den Rahmenbestimmungen von 1993 und dem
Weltaktionsprogramm fçr Behinderte von 1982.
Diese seien aber noch dem medizinischen Para-
digma von Behinderung verhaftet, wonach Reha-
bilitation und Pråvention die wichtigsten gesell-
schaftspolitischen Antworten auf Behinderung
sind. Im Zeitalter der Gentechnologie ist aber ins-
besondere die medizinische Pråvention von Behin-
derung ein heikles Thema geworden. Denn diese
beeinhaltet oft lebensverhindernde oder lebens-
beendende Maûnahmen, die den menschenrechtli-
chen Konsens, dass jedes menschliche Leben
gleich an Wçrde und Rechten ist, in Frage stellt.

Die Kritiken am mexikanischen Entwurf markie-
ren die verschiedenen Standpunkte, die es in
Bezug auf die Art und den Inhalt einer zukçnfti-
gen UN-Behindertenkonvention bisher gibt. Soll
es eine Art Menschenrechtskonvention sein oder
eher eine sozialpolitische Konvention, die sich an
den Rahmenbestimmungen von 1993 orientiert
und diese verbindlich macht? Soll es um individu-
elle Menschenrechte fçr behinderte Menschen
gehen oder um generelle Prinzipien, die fçr alle
verbindlich erklårt werden, deren Umsetzung aber
den einzelnen Mitgliedsstaaten çberlassen bleibt?
Welche allgemeinen oder konkreten Rechte soll
eine Behindertenkonvention enthalten? Im Væl-
kerrecht gibt es aus historischen Grçnden eine
Zweiteilung zwischen politischen und bçrgerlichen
Rechten einerseits und wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechten andererseits. Erstere sind
im Bçrgerrechtspakt, Letztere im Sozialrechtspakt
enthalten. Wenngleich die UN-Generalversamm-
lung mehrfach Resolutionen hinsichtlich der
Untrennbarkeit beider Rechtsgruppen verabschie-
det hat und auch die Allgemeine Menschen-
rechtserklårung von 1948 beide Gruppen enthålt,
wurden die klassischen Freiheitsrechte des Bçrger-
rechtspakts bislang kaum auf behinderte Men-
schen angewendet. Sowohl die Rahmenbestim-
mungen von 1993 als auch weitere von den UN
verabschiedete Behindertenresolutionen sind ein-

seitig am Sozialrechtspakt orientiert. Will man das
åndern und einen Schritt weiter gehen, dann stellt
sich die Frage, ob sich der Menschenrechtskatalog
der Allgemeinen Menschenrechtserklårung fçr
eine Behindertenkonvention eignet und auch hin-
reichend ist oder ob es nicht der Schaffung neuer
Rechte ± wie etwa das Recht auf Differenz ±
bedarf, um der Situation behinderter Menschen
gerecht zu werden.

Die UN-Resolution 56/168 gibt keinen deutlichen
Hinweis, welcher Art eine potentielle Behinder-
tenkonvention sein soll. Ein mæglicher Disput zwi-
schen Menschenrechts- und Sozialkommission
çber die Federfçhrung fçr eine Behindertenkon-
vention wurde verhindert, indem der Ad-hoc-
Ausschuss direkt beim Dritten Ausschuss der
Generalversammlung angesiedelt wurde. Im Text
der Resolution heiût es, der Ad-hoc-Ausschuss
soll Vorschlåge fçr eine Konvention ¹basierend auf
dem ganzheitlichen Arbeitsansatz im Bereich sozia-
ler Entwicklung, Menschenrechte und Nicht-Diskri-
minierungª sichten ¹unter Berçcksichtigung der
Empfehlungen der Kommission fçr Menschen-
rechte und der Kommission fçr Soziale Entwick-
lungª.15 Damit wurde aber die Frage nach der Art
der Konvention letztendlich offen gelassen.

Auf dem Expertentreffen in Mexiko wurden allge-
meine Prinzipien fçr eine Behindertenkonvention
formuliert, die eine Arbeitsgrundlage fçr einen
Konventionsentwurf darstellen kænnten. Sie fan-
den den Konsens der Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen in Mexiko, konnten jedoch nicht als offi-
zielles UN-Dokument dem Ad-hoc-Ausschuss als
Arbeitsgrundlage dienen, wenngleich es vorlag.
Das Prinzipienpapier spricht sich deutlich fçr eine
Menschenrechtskonvention mit durchsetzbaren
individuellen Rechten aus. Es empfiehlt die Orien-
tierung an den sechs zentralen Menschenrechts-
konventionen, die durch eine Behindertenkonven-
tion ergånzt, nicht aber ersetzt werden soll. Dieser
zweigleisige Ansatz ± menschenrechtliche Behin-
dertenkonvention und Verbesserung der Anwen-
dung der anderen Menschenrechtskonventionen
auf Behinderte ± wird auch vom Sonderberichter-
statter der Rahmenbestimmungen von 1993, dem
Schweden Bengt Lindqvist, vertreten. Er setzt sich
auch fçr eine Stårkung der Rahmenbestimmungen
und die Erneuerung seines abgelaufenen Mandats
ein, jedoch soll dieses nicht auf Kosten einer Men-
schenrechtskonvention fçr Behinderte gehen. Die
Rahmenbestimmungen von 1993 und das Welt-
aktionsprogramm von 1982 werden in dem Prinzi-
pienpapier vom mexikanischen Expertentreffen
als Wegweiser fçr eine effektive Umsetzung der

15 Eigene Ûbersetzung aus dem Englischen.
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Behindertenkonvention benannt. Als Basiswerte
fçr eine zukçnftige Konvention benennt das Prin-
zipienpapier klare Menschenrechtswerte: Freiheit,
Unabhångigkeit und Selbstbestimmung, Men-
schenwçrde und Gleichheit sowie soziale Solidari-
tåt. Eine Behindertenkonvention solle unter akti-
ver Teilnahme behinderter Menschen entwickelt
werden und dçrfe nicht hinter bereits erreichte
Menschenrechtsstandards zurçckfallen. Øhnlich
åuûerten sich auch das Bçro der Menschenrechts-
kommissarin und sogar die Europåische Union.
Damit scheint die erste Weiche fçr eine Menschen-
rechtskonvention gestellt. Die Befçrchtung einiger
NRO, die Rahmenbestimmungen wçrden zum
zweiten Mal in der Geschichte des UN-Behinder-
tenrechts eine Menschenrechtskonvention verhin-
dern, scheint zur Zeit unbegrçndet.

2. Eine Chance fçr Europa

Wie sich die Dinge weiterentwickeln, wird sich auf
der nåchsten Sitzung des Ad-hoc-Ausschusses im
Juni 2003 zeigen. Die wichtigsten Entscheidungen
werden davor getroffen, wenn sich die Regierungs-
vertreter auf regionaler Ebene treffen und sich mit
dem Thema befassen. Wåhrend sich asiatische und
amerikanische Mitgliedsstaaten bereits verståndigt
haben, geht es in Europa nur langsam voran. Nach
anfånglichem Zægern wurde innerhalb der EU
nun ein Konsens fçr eine Behindertenkonvention
erzielt. Das ist der dånischen Regierung zu verdan-
ken, die im letzten Halbjahr 2002 den Vorsitz inne
hatte. Die EU-Kommission wird in Kçrze eine
Stellungnahme zum Thema UN-Behindertenkon-
vention abgeben. Das Europåische Behindertenfo-
rum, ein NRO-Zusammenschluss von etwa siebzig
europåischen Behindertenorganisationen, hat sich
bereits positiv zu einer menschenrechtlich konzi-
pierten Behindertenkonvention geåuûert und sich
beim Ad-hoc-Ausschuss akkreditieren lassen. Der
Europarat hat sich bislang nicht geåuûert, die Ver-
antwortlichen der Menschenrechtsabteilung begin-
nen erst mit der Sondierung.

Der Entwurf einer Menschenrechtskonvention fçr
Behinderte ist ein wichtiges Thema im Europå-
ischen Jahr der Menschen mit Behinderung. Es
bietet eine Chance fçr die europåischen Staaten,
sich auf internationaler Ebene gut zu positionie-
ren. Eine Menschenrechtskonvention fçr Behin-
derte markiert einen Weg in der Behindertenpoli-
tik, den viele europåische Staaten in den
vergangenen Jahren eingeschlagen haben. Mehr
als ein Dutzend von ihnen haben inzwischen
Gleichstellungsgesetze fçr Behinderte beschlos-
sen16 und sich damit von der alten paternalisti-

schen Fçrsorgepolitik fçr Behinderte verabschie-
det. Der nåchste Schritt ist, nicht nur die
Gleichheitsrechte, sondern auch den gesamten
Menschenrechtskatalog auf Behinderte anzuwen-
den. Damit lassen sich zentrale Werte wie Men-
schenwçrde, Autonomie, Gleichheit und Solidari-
tåt fçr eine Behindertenpolitik fruchtbar machen,
die sich nicht nur mit Diskriminierung, sondern
auch mit neuen ethischen Herausforderungen im
Zusammenhang mit der neuen Biotechnologie
auseinander setzen muss.

Sich fçr eine Behindertenkonvention mit klarem
menschenrechtlichen Charakter einzusetzen stellt
auch eine Chance fçr Deutschland dar. Die UN-
Menschenrechte wurden bekanntlich als Antwort
auf die Verbrechen des nationalsozialistischen
Deutschlands kodifiziert. Viele der UN-Menschen-
rechte sind in die deutsche Verfassung ± dem
Grundgesetz von 1949 ± çbernommen worden.
Behinderte, die zu den besonders verfolgten Opfer-
gruppen des Nazi-Regimes gehærten, wurden
damals sowohl in der Allgemeinen Menschen-
rechtserklårung als auch im Grundgesetz ¹verges-
senª. Durch die Aufnahme des behindertenspezifi-
schen Diskriminierungsverbots in Artikel 3 des
Grundgesetzes wurde das historische Versåumnis
im deutschen Verfassungsrecht 1994 ausgeglichen.
Es bietet sich nun die Chance fçr Deutschland, sich
im Europåischen Jahr der Menschen mit Behinde-
rungen dafçr einzusetzen, dass dieser Schritt auch
auf internationaler Ebene vollzogen wird.

III. Ausblick

Der Ad-hoc-Ausschuss hat in seiner Abschluss-
resolution die Staaten aufgerufen, in Kooperation
mit den UN und den NRO durch Veranstaltungen
oder Seminare zur Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses
beizutragen. Die Mitgliedsstaaten werden auch
ermutigt, behinderte Personen und ihre Interes-
senvertretungen an der Arbeit des Ad-hoc-Aus-
schusses zu beteiligen. Insbesondere werden die
Mitgliedsstaaten aufgefordert, in ihren Delegatio-
nen zum Ad-hoc-Ausschuss behinderte Personen
aufzunehmen. Ausdrçcklich werden nicht nur die
Regierungen und ihre Organisationen, sondern
auch NRO und sogar individuelle Experten um
Stellungnahmen und Vorschlåge zur Behinderten-
konvention gebeten.

Das Europåische Jahr der Menschen mit Behinde-
rungen kænnte Anlass bieten, Seminare und Tagun-

16 Neben Deutschland z. B. Finnland, Frankreich, Groû-
britannien, Irland, Israel, Luxemburg, Ústerreich, Schweiz,

Schweden, Spanien und Ungarn, vgl. Th. Degener/G. Quinn
!Anm. 12), S. 122.
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gen zum Thema durchzufçhren, auf denen Vor-
schlåge und Empfehlungen fçr die Arbeit des Ad-
hoc-Ausschusses entwickelt werden. Als Novum in
der Geschichte der UN-Menschenrechtskonventio-
nen wurden auch nationale Menschenrechts- und
Behinderteninstitute eingeladen, Vorschlåge zu
unterbreiten. Hier wåren die beiden im Jahre 2001
neu gegrçndeten Institute ¹Deutsches Institut fçr
Menschenrechteª und das ¹Institut Mensch, Ethik
und Wissenschaft !IMEW)ª gefordert. Ersteres
wurde auf Initiative des Deutschen Bundestages,
Letzteres auf Initiative der groûen deutschen
Behindertenverbånde gegrçndet. Expertinnen und
Experten sowie Institutionen in Sachen Menschen-

rechte und/oder Behindertenpolitik gibt es in
Deutschland schon. Es kåme nun darauf an, sie an
einen Tisch zu bringen. Vor mehr als zwanzig Jah-
ren haben Behindertengruppen auf dem legen-
dåren ¹Krçppel-Tribunal 1981ª in Dortmund
Menschenrechtsverletzungen gegen Behinderte
angeklagt.17 Damals hatten die Sozialdemokraten
nicht mehr lange Zeit, die Behindertenpolitik in
Deutschland menschenrechtlich zu gestalten.
Heute haben sie wieder die Chance dazu.

17 Susanne von Daniels u. a. !Hrsg.), Krçppel-Tribunal,
Menschenrechtsverletzungen im Sozialstaat, Kæln 1983.
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Bernd Schulte

Behindertenrecht und Behindertenpolitik
in der Europåischen Union

I. Die Lage der Behinderten in
Deutschland und in der EU1

Mit dem am 1. Juli 2001 in seinen græûten Teilen
in Kraft getretenen Sozialgesetzbuch !SGB) Neun-
tes Buch !IX) ± Rehabilitation und Teilhabe behin-
derter Menschen ± ist eine umfassende Reform in
der deutschen Behindertenhilfe eingeleitet wor-
den, die bei allen zu Recht kritisierten, fortbeste-
henden Unzulånglichkeiten und Ergånzungsbe-
dçrftigkeiten einen wichtigen Schritt nach vorn
darstellt. Die mit dieser neuen Gesetzgebung vor-
gegebenen Weiter-Entwicklungslinien des Rehabi-
litationssystems beinhalten nåmlich zahlreiche
Ansatzpunkte dafçr, die Angebote fçr behinderte
Menschen und die Strukturen des geltenden
Behindertenrechts zu verbessern2 !wobei diese
Ansåtze allerdings bisher noch nicht in dem wçn-
schenswerten Umfang in die Praxis umgesetzt wor-
den sind).

Ein Ûberblick çber die deutsche Reformgesetzge-
bung zeigt, dass sich die in der Neuregelung ange-
legten Reformstrånge sowohl zugunsten behinder-
ter Menschen als auch im Hinblick auf verbesserte
Strukturen und Verfahren sowie kooperatives und
koordinierendes Miteinander der Rehabilitations-

tråger keineswegs von selbst ergeben, sondern
noch geschaffen werden mçssen. Letztlich wird
erst ein zu verånderndes Rollenverståndnis aller
Systemakteure und das einem solchen ¹reform-
orientiert-offenenª Verståndnis verpflichtete tat-
såchliche Handeln der Rehabilitationstråger zei-
gen, ob die Impulse, die in der Neuregelung
angelegt sind, aufgegriffen und konstruktiv umge-
setzt werden. Schlieûlich wird ein Augenmerk dar-
auf zu richten sein, ob Strukturentwicklung und
Úffnung fçr ambulante und teilstationåre Leis-
tungsoptionen ebenso stattfinden wie selbstbe-
stimmte Leistungsgestaltungen çber Geldleistun-
gen, selbst beschaffte Hilfen und persænliche
Budgets.

Die vorstehend skizzierte Situation der Menschen
mit Behinderung in Deutschland schlieût nicht nur
inhaltlich an entsprechende Einrichtungen in
anderen europåischen Låndern an, sondern sie ist
auch eingebettet in einen rechtlichen, ækonomi-
schen und politischen Rahmen, der in zunehmen-
dem Maûe vom Recht und von der Politik der
Europåischen Union/Europåischen Gemeinschaft
± des ¹Europåischen Systemsª bzw. des ¹Europåi-
schen Staatenverbundesª !in der Diktion des Bun-
desverfassungsgerichts) ± geprågt wird. Etwa 38
Mio. Menschen aller Altersgruppen in der gesam-
ten EU gelten als behindert, d. h. fast jeder zehnte
Unionsbçrger ist ein Mensch mit Behinderung.3

Zur Herstellung der Chancengleichheit fçr Men-
schen mit Behinderungen ist eine breit angelegte
Strategie erforderlich, die nicht nur die Bekåmp-
fung der Diskriminierung i.e.S. umfasst, sondern
darçber hinaus Menschen mit Behinderungen eine
eigenståndige Lebensfçhrung erleichtert, welche
stårkere soziale Eingliederung færdert, die Mæg-
lichkeiten fçr allgemeine und berufliche Bildung
und lebenslanges Lernen sowie Beschåftigungs-
mæglichkeiten schafft und vorhandene Beschåfti-
gungen verbessert sowie die Verfçgbarkeit und die
Qualitåt von Betreuung durch Dritte und durch
unterstçtzende Technologien erhæht. Darçber hin-

Dieser Beitrag ist entstanden im Rahmen des Forschungspro-
jekts ¹Behinderung und Menschen mit Behinderung im Poli-
tik- und Rechtsvergleich in Asien und Europaª, durchgefçhrt
von Professor Dr. Bernd von Maydell, Bonn/Mçnchen, Max-
Planck-Institut fçr auslåndisches und internationales Sozial-
recht, Professor Dr. Rainer Pitschas, Verwaltungshochschule
Speyer, und Dr. Bernd Schulte, Max-Planck-Institut fçr aus-
låndisches und internationales Sozialrecht, Mçnchen.
1 Vgl. zur ¹Europåischenª !EU/EG) Dimension des Pro-
jekts B. Schulte, Einordnung des Forschungsprojekts in das
Recht der beteiligten europåischen Staaten und in das Euro-
påische Sozialrecht und die Europåische Sozialpolitik, in: R.
Pitschas/B. von Maydell/B. Schulte !Hrsg.), Teilhabe behin-
derter Menschen an der Bçrgergesellschaft in Asien und Eu-
ropa ± Eingliederung im Sozial- und Rechtsvergleich, Speyer
2002, S. 11 ff.; ders., Behindertenpolitik und Behinderten-
recht in der Europåischen Union als Gemeinschaftsprojekte
in: B. von Maydell/R. Pitschas/B. Schulte !Hrsg.), Behin-
derung in Asien und Europa in Politik- und Rechtsvergleich.
Mit einem Beitrag zu den USA, Baden-Baden 2003, S. 478 ff.
2 Vgl. P. Gitschmann, Mehr Selbstbestimmung und Teil-
habe fçr behinderte Menschen. SGB IX als Reformchance,
in: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins fçr æffentliche
und private Fçrsorge !NDV), 52 !2002), S. 16 ff.

3 Zu einem Ûberblick çber das Behindertenrecht der 15
EU-Mitgliedstaaten sowie Islands, Liechtensteins und Nor-
wegens als weiteren EWR-Mitgliedstaaten und der Schweiz
vgl. demnåchst MISSOC != Mutual Information System of
Social Security), MISSOC-Info, !2003) 1: Sozialer Schutz fçr
Menschen mit Behinderung, Brçssel !i. E.).
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aus besteht eine der græûten Barrieren fçr Men-
schen mit Behinderung immer noch in der ableh-
nenden und entmçndigenden Haltung ihrer Mit-
menschen, ja der Gesellschaft insgesamt.

Am 20. Dezember 1996 ist eine Entschlieûung des
Rates zur Chancengleichheit fçr behinderte Men-
schen verabschiedet worden, in der sich die Mit-
gliedstaaten zum Grundsatz der Chancengleichheit
fçr Behinderte bekennen und zur Beseitigung aller
Formen von Diskriminierungen verpflichten.
Darin sind die Mitgliedstaaten zugleich aufgefor-
dert worden, die Behindertenperspektive bei der
Festlegung von Maûnahmen in allen einschlågigen
Bereichen einzubeziehen, behinderten Menschen
durch den Abbau von Hindernissen eine uneinge-
schrånkte Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben
zu ermæglichen und die æffentliche Meinung
dahingehend zu beeinflussen, dass sie sowohl den
Fåhigkeiten von Menschen mit Behinderung als
auch Strategien, die auf Chancengleichheit fçr
behinderte Menschen abzielen, aufgeschlossen
gegençbersteht.

Die Europåische Sozialagenda, die auf der Tagung
des Europåischen Rates vom 7. bis 9. Dezember
2000 in Nizza verabschiedet worden ist, fordert die
¹Weiterentwicklung, insbesondere im Rahmen des
Europåischen Jahres der Behinderten !2003),
såmtlicher Maûnahmen zugunsten einer besseren
Eingliederung behinderter Personen in alle Berei-
che des sozialen Lebensª durch die EU ein.

Die Europåische Kommission hat im Bereich
Behinderung bereits einiges geleistet, auch in
finanzieller Hinsicht. Derartige Hilfe kommt ins-
besondere einher in Gestalt von Maûnahmen des
Europåischen Sozialfonds zur Unterstçtzung der
Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Auch das Pro-
gramm EQUAL !2000±2006) enthålt spezielle
Vorgaben fçr Aktivitåten, mit denen Diskriminie-
rungen von Behinderten bekåmpft werden sollen.
Mit den fçr das Europåische Jahr der Behinderten
vorgesehenen Mitteln will man ein umfassendes
Engagement und Unternehmungen anregen wie
z. B. Sensibilisierungsmaûnahmen, Events, Tagun-
gen und Berichte. Ergånzend kommen sonstige
Initiativen sowohl auf europåischer als auch auf
nationaler Ebene hinzu.

Nach Artikel 13 EG-Vertrag kann die EU im
Wege der Gemeinschaftsrechtsetzung geeignete
Vorkehrungen treffen, um Diskriminierungen aus
Grçnden des Geschlechts, der Religion oder der
Weltanschauung, der Rasse, des Alters, der sexuel-
len Ausrichtung und eben auch einer Behinderung
zu bekåmpfen. Auf der Grundlage dieser Bestim-
mung des EG-Vertrages hat der Rat am 27.
November 2000 ein umfassendes Maûnahmenpa-
ket zur Bekåmpfung der Diskriminierung verab-

schiedet, das unter anderem eine Richtlinie
zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens fçr
die Verwirklichung der Gleichbehandlungen in
Beschåftigung und Beruf4 sowie ein Aktionspro-
gramm der Gemeinschaft zur Bekåmpfung von
Diskriminierungen !2001±2006)5 beinhaltet.
Durch die Richtlinie wird ein Rahmen fçr einklag-
bare Rechte im Bereich der Beschåftigung
geschaffen in Gestalt von Bestimmungen, die sich
auf wesentliche Fragen wie den Schutz vor Belåsti-
gungen, die Mæglichkeit von Færderungsmaûnah-
men, geeignete Rechtsbehelfe, Durchsetzungs-
maûnahmen u. a. erstrecken. Von besonderem
Belang ist, dass aufgrund dieser Richtlinie ¹ange-
messene Vorkehrungenª zu treffen sind und dem-
entsprechend beispielsweise eine Verpflichtung
begrçndet wird, den Arbeitsplatz an die Bedçrf-
nisse behinderter Arbeitnehmer anzupassen.

Ziele des ¹Europåischen Jahres der Menschen mit
Behinderungenª 2003 sind:

± Sensibilisierung fçr das Recht der Menschen
mit Behinderungen auf Schutz vor Diskriminie-
rung und auf umfassende und gleichberechtigte
Ausçbung ihrer Rechte;

± Anstæûe zu Reflexionen und Diskussionen
çber Maûnahmen zur Færderung der Chancen-
gleichheit fçr Menschen mit Behinderung in
Europa;

± Færderung des Erfahrungsaustauschs çber bei-
spielhafte Verfahren und wirksame Strategien,
die auf lokaler, nationaler und europåischer
Ebene entwickelt worden sind;

± Stårkung der Rechte von Menschen mit Behin-
derung, wie sie u. a. in der Grundrechtscharta
der Europåischen Union festgelegt sind;

± die Zusammenarbeit aller Beteiligten !staatli-
che Einrichtungen auf allen Ebenen, Privatsek-
tor, Interessengemeinschaften, Sozialpartner,
Wissenschaftler, gemeinnçtzige Organisatio-
nen, Menschen mit Behinderungen und ihre
Familienangehærigen);

± Hervorhebung des positiven Beitrags, den
Menschen mit Behinderungen zur gesamten
Gesellschaft leisten, indem der Wert der
menschlichen und gesellschaftlichen Vielfalt
unterstrichen und ein positives und wohlwol-
lendes Umfeld geschaffen wird;

± Werbung um Verståndnis der Heterogenitåt
der Bevælkerungsgruppe der Menschen mit
Behinderung sowie der vielfåltigen Formen der
Diskriminierung, denen sie ausgesetzt sind.

4 ABl. EG Nr. L 303 vom 2.12.2000, S. 16.
5 Ebd., S. 23.
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Der angesetzte Haushaltsplan fçr das Europåische
Jahr der Behinderten ist vorbehaltlich der endgçl-
tigen Entscheidung der Haushaltsbehærde auf
Europåischer Ebene fçr 2002 und 2003 auf insge-
samt knapp 12 Mio. Euro festgesetzt.

II. Gemeinschaftsrechtliches
Diskriminierungsverbot wegen

der Staatsangehærigkeit

Der Europåische Gerichtshof hat durch Urteil vom
3. Oktober 2000 in der Rechtssache C-411/98 !Fer-
lini)6 entschieden, dass es eine durch Art. 12 Abs. 1
EG-Vertrag verbotene Diskriminierung aufgrund
der Staatsangehærigkeit darstellt, wenn eine
Gruppe von Leistungserbringern des Gesundheits-
wesens ohne entsprechende sachliche Rechtferti-
gung gegençber Beamten der Europåischen
Gemeinschaften einseitig hæhere Gebçhren fçr
årztliche und pflegerische Leistungen im Rahmen
einer stationåren Krankenhausbehandlung ± etwa
bei einer Entbindung ± festsetzt und erhebt als
gegençber Personen, die dem jeweiligen nationalen
System der sozialen Sicherheit angeschlossen sind.

Im Ausgangsverfahren hatte eine luxemburgische
Krankenanstalt dem Klåger als einer nicht dem
nationalen ± luxemburgischen ± System der sozia-
len Sicherheit angeschlossenen Person hæhere
Gebçhrensåtze in Rechnung gestellt, als sie auf
Personen Anwendung fanden, die als Pflichtversi-
cherte dem luxemburgischen System der sozialen
Sicherheit angehærten. Der Europåische Gerichts-
hof hat fçr Recht erkannt, dass eine Diskriminie-
rung wegen der Staatsangehærigkeit vorliegt, wenn
auf vergleichbare Sachverhalte unterschiedliche
Regelungen angewandt werden oder wenn auf
unterschiedliche Sachverhalte die gleiche Rege-
lung angewandt wird. Dabei verbieten die Vor-
schriften çber die Gleichbehandlung nicht nur
offene !direkte) Diskriminierungen aufgrund der
Staatsangehærigkeit, sondern auch alle versteckten
Formen der Diskriminierung !sog. mittelbare-indi-
rekte Diskriminierung), die durch die Anwendung
anderer Unterscheidungsmerkmale tatsåchlich zu
dem gleichen Ergebnis fçhren. Im vorliegenden
Fall bedeutete das von dem luxemburgischen Leis-
tungserbringer !Krankenhaus) verwendete Diffe-
renzierungsmerkmal der Zugehærigkeit zum natio-
nalen System der sozialen Sicherheit, auf welchem
die Anwendung unterschiedlicher Gebçhrensåtze
fçr die gleichen årztlichen Leistungen und Kran-

kenhausleistungen beruhte, eine mittelbare Dis-
kriminierung aufgrund der Staatsangehærigkeit:
Wåhrend nåmlich die dem luxemburgischen Ge-
meinsamen Krankenfçrsorgesystem und nicht dem
nationalen System der sozialen Sicherheit ange-
schlossenen Personen, die im luxemburgischen
Staatsgebiet årztliche und Krankenhausleistungen
in Anspruch nehmen, ganz çberwiegend Staatsan-
gehærige anderer Mitgliedstaaten sind, sind die im
Inland wohnhaften luxemburgischen Staatsange-
hærigen ganz çberwiegend dem nationalen System
der sozialen Sicherheit angeschlossen. Die fragli-
che Differenzierung wåre nur gerechtfertigt, wenn
sie auf objektiven Erwågungen beruhte, die von
der Staatsangehærigkeit der Betroffenen unabhån-
gig sind, und wenn sie gemessen am rechtmåûig
verfolgten Zweck verhåltnismåûig wåre. Derartige
Rechtfertigungsgrçnde waren im Ausgangsfall
nicht gegeben. Diese Erwågungen lassen sich
natçrlich auch auf Rehabilitationsleistungen
zugunsten von Menschen mit Behinderung çber-
tragen und verlangen auch dort Gleichbehandlung
von EU-Auslåndern und Inlåndern.

III. Rehabilitation/!Wieder-)Ein-
gliederung von Menschen mit Behin-
derung und Europåisches Sozialrecht

1. Allgemeines

Der Bereich der Rehabilitation steht in Zusam-
menhang mit den jçngsten Entwicklungen auf EG-
rechtlichem Gebiet7 vor zwei aktuellen Herausfor-
derungen: zum einen vor der Frage nach der Gel-
tung und Anwendung der gemeinschaftsrechtli-
chen Grundfreiheiten, zum zweiten derjenigen
nach dem Verhåltnis zwischen Rehabilitation und
Europåischem Wettbewerbsrecht. Darçber hinaus
wird sowohl Rehabilitation als auch die Lage von
Menschen mit Behinderung ganz allgemein in
wachsendem Maûe auch von der allgemeinen
Sozialpolitik der Gemeinschaft betroffen, die
zunehmend nicht mehr lediglich ¹Annex !i.w.S.)ª
der Wirtschaftspolitik ist, wie dies bis in die achtzi-
ger Jahre hinein im Wesentlichen der Fall war,
sondern die heute rechtlich und in wachsendem
Maûe auch politisch ± vor allem seit Inkrafttreten
des Vertrags von Amsterdam am 1. Mai 1999 ±
eine eigengewichtige und gleichgewichtige Bedeu-
tung erlangt hat mit der Folge, dass sich die Euro-

6 EuGH. Urt. vom 3. 10. 2000, RS C-411/98 !Ferlini), Slg.
2000, I-8081

7 Vgl. B. Schulte, Rehabilitation und Europåisches Ge-
meinschaftsrecht, in: G. Igl/F. Welti !Hrsg.), Die Verant-
wortung des sozialen Rechtsstaats fçr Personen mit Behin-
derung und fçr die Rehabilitation, Wiesbaden 2001.
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påische Gemeinschaft in zunehmendem Maûe
auch als Sozialgemeinschaft begreift. Das Kapitel
¹Solidaritåtª und die in ihm aufgefçhrten sozialen
Grundrechte der Charta der Grundrechte der
Europåischen Union veranschaulichen plastisch
diesen Paradigmenwechsel.

Vor diesem gemeinschaftsrechtlichen und -politi-
schen Hintergrund hat sich die deutsche Bundesre-
gierung bereits 1998 dafçr ausgesprochen, konti-
nuierlich soziale Mindeststandards zu entwickeln,
die sich europaweit beziehen kænnten auf:

± Maûnahmen zur Herstellung von Chancen-
gleichheit Behinderter im Arbeitsleben, insbe-
sondere durch eine mæglichst gute Qualifizie-
rung;

± Maûnahmen zum Erhalt von Arbeitsplåtzen,
z. B. Bereitstellung erforderlicher Hilfsmittel
und Arbeitsplatzausstattungen, Leistungen
zum Erreichen fçr Behinderte erschlieûbarer
Arbeitsplåtze sowie Schutz vor ungerechtfertig-
ten Entlassungen;

± Bereitstellung der notwendigen Berufsbera-
tungs-, Berufsausbildungs-, Arbeitsvermitt-
lungs- und Beschåftigungsdienste.

Die Europåische Sozialpolitik i.e.S. enthålt somit
Ansåtze fçr eine Fortentwicklung der nationalen
Behindertenpolitiken sowie Elemente einer Euro-
påischen Behindertenpolitik ¹in nuceª.

2. Europåisches koordinierendes Sozialrecht

Von Bedeutung ist schlieûlich auch das Europå-
ische koordinierende Sozialrecht. Die auf Art. 42
EG-Vertrag gestçtzten Verordnungen !EWG)
Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 çber die soziale Sicher-
heit der Arbeitnehmer und Selbståndigen, die in
der Gemeinschaft zu- und abwandern, und ihrer
Familienangehærigen, enthalten eine Anzahl von
Sonderregelungen fçr einzelne Leistungsarten: So
werden nach den Vorschriften çber Leistungen bei
Krankheit !Art. 18 ± 36 VO 1408/71) Sachleistun-
gen ± z. B. ambulante oder stationåre medizinische
Behandlung und medizinische Rehabilitationsleis-
tungen ± grundsåtzlich vom Tråger des Wohn- oder
Aufenthaltsortes gewåhrt, Geldleistungen hinge-
gen unmittelbar vom zuståndigen Tråger des
Beschåftigungsstaates bzw. des Staates der selbst-
ståndigen Tåtigkeit.

Von zentraler Bedeutung fçr das Europåische
Krankenversicherungsrecht ist die Bestimmung des
Art. 22 VO 1408/71, welche die Frage betrifft,
unter welchen Voraussetzungen in einem Mitglied-
staat gegen Krankheit versicherte Personen im
Rahmen ihrer Versicherung eine Krankenbehand-
lung im EG-Ausland in Anspruch nehmen kæn-

nen. Gemåû Art. 22 Abs. 1 Buchst. a VO 1408/71
haben Personen bei vorçbergehendem Aufenthalt
in einem anderen Mitgliedstaat dort Anspruch auf
Sachleistungen auf Kosten des zuståndigen Trå-
gers, wenn eine unverzçgliche Behandlung not-
wendig ist !Art. 22 Abs. 1 Buchst. c, Abs. 2 S. 2
VO 1408/71), d. h. ± so die Praxis ±, wenn die Leis-
tungsinanspruchnahme nicht bis zur Rçckkehr in
den zuståndigen Staat aufgeschoben werden
kann.8 Ansonsten ist eine Genehmigung der
zuståndigen Krankenkasse erforderlich, wobei ein
Rechtsanspruch auf die Genehmigung einer sol-
chen Behandlung im Ausland nur besteht in Bezug
auf Leistungen, die im zuståndigen Staat nicht in
medizinisch angemessener Zeit erbracht werden
kænnen !nachdem dies frçher vor einer entspre-
chenden Verschårfung der Anspruchsvorausset-
zungen bereits dann der Fall war, wenn im EG-
Ausland eine effizientere Behandlung mæglich
war). Diese Regelung steht in einem Spannungs-
verhåltnis zur Dienstleistungsfreiheit, die auf eine
umfassende Leistungsinanspruchnahme auch in
anderen Mitgliedstaaten angelegt ist. Darçber hi-
naus sieht die Verordnung !EWG) Nr. 1408/71 bei
Erkrankungen, die im Wohnsitzstaat entstanden
sind, Auslandsbehandlungen nur dann vor, wenn
die zuståndige Krankenkasse dies zur angemesse-
nen Gesundheitsversorgung genehmigt !Art. 22
Abs. 1 Buchst. c VO 1408/71), wobei dem zustån-
digen Tråger ein weites Ermessen zusteht.9

Kranken- und renten!versicherungs)rechtliche
Rehabilitationsleistungen werden zwar unbestreit-
bar von der Verordnung !EWG) Nr. 1408/71
erfasst ± Art. 4 Abs. 1 b ±, es fehlt jedoch an spezi-
fischen Koordinierungsregelungen hierzu. Der
Europåische Gerichtshof hat diese Leistungen wie
folgt qualifiziert: Soweit es sich hierbei um Sach-
leistungen handelt, werden sie den Leistungen bei
Krankheit ± Art. 18 ff. VO 1408/71 ± zugeordnet,
weil die Vorschriften des Kapitels 2 des Titels 3
der Verordnung !EWG) Nr. 1408/71 çber die Leis-
tungen bei Invaliditåt nur Leistungen in Form von
Geldleistungen erfassen.10 Die anzuwendenden
Koordinierungsvorschriften etwa hinsichtlich des
Ûbergangsgeldes sind dabei im Einzelnen ebenso
unklar wie der Export von Rehabilitationsleistun-

8 So fçr die deutsche Praxis R. Neumann-Duesberg, Kran-
kenversicherung, in: B. Schulte/H. Zacher !Hrsg.), Wech-
selwirkungen zwischen dem Europåischen Sozialrecht und
dem Sozialrecht der Bundesrepublik Deutschland, Berlin
1991, S. 83 ff.
9 Vgl. dazu P. Mavridis, Leistungen bei Erkrankungen und
Mutterschaft, in: Kommission der EG !Hrsg.), Die soziale
Sicherheit der Personen, die innerhalb der Gemeinschaft zu-
und abwandern, Soziales Europa 3/92, Luxemburg 1993,
S. 32 ff., 34.
10 EuGH, Urteil vom 10. 1.1980, RS 69/79 !Jordens-Vo-
sters), Slg. 1980, 75.
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gen insgesamt, der kraft Gemeinschaftsrechts
geboten ist. Auch die Zusammenrechnung mit-
gliedstaatlicher Versicherungszeiten ist entgegen
anders lautenden Rechtsauffassungen von Renten-
versicherungstrågern auch im Falle von Rehabili-
tationsmaûnahmen problemlos mæglich, und zwar
entweder nach Art. 45 VO 1408/71 oder bei Quali-
fizierung dieser Leistung als Leistung bei Krank-
heit nach Art. 18 Abs. 1 VO 1408/71. Insgesamt
bedarf jedoch diese Leistungsart dringend einer
ausdrçcklichen und speziellen Koordinierung.11

3. Nationales Sozialleistungssystem und
Europåische Grundfreiheiten

Der Europåische Gerichtshof hat in seinen beiden
Urteilen in den Rechtssachen ¹Deckerª und
¹Kohllª die grundsåtzliche Geltung der wirtschaft-
lichen Grundfreiheiten des Gemeinsamen Marktes
auch im Bereich der sozialen Sicherheit betont
und fçr Recht erkannt, dass nationale Regelungen,
welche die Inanspruchnahme medizinischer Leis-
tungen von der Genehmigung des Trågers der
sozialen Sicherheit des Versicherten abhångig
machen, im Widerspruch zu den Artikeln 30, 36,
43 und 49 EG-Vertrag çber die wirtschaftlichen
Grundfreiheiten stehen.

Angesichts der vom Europåischen Gerichtshof
aufgezeigten grundsåtzlichen Mæglichkeit der
grenzçberschreitenden Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen stellt sich in den Mitglied-
staaten und auch in Deutschland ± nicht zuletzt
unter dem Erwartungsdruck der Versicherten, die
Leistungen im Ausland in Anspruch nehmen wol-
len, sowie unter dem Druck der Sparpolitik von
Leistungstrågern und Regierungen ± die Frage,
inwiefern das Sachleistungsprinzip, welches das
fçr die medizinische Rehabilitation maûgebliche
Krankenversicherungsrecht prågt, und die nationa-
len Gesundheitsdienste, welche in ihrer territorial
abgegrenzten Ausgestaltung zwangslåufig zu einer
Einschrånkung der Freiheiten des Warenverkehrs
und der Dienstleistungserbringung fçhren, noch
gerechtfertigt werden kænnen.

In diesem Zusammenhang ist zunåchst festzuhal-
ten, dass die Zugehærigkeit des Rehabilitations-
rechts zum Gesamtsystem der sozialen Sicherheit
nicht zur Folge hat, dass sie gleichsam als ¹Teil-
masseª ± und damit zugleich als Bereichs-
ausnahme ± vom Anwendungsbereich des Ge-
meinschaftsrechts ausgenommen ist. Was das
¹Monopolª der Sozialversicherungssysteme und
der nationalen Gesundheitsdienste in Bezug auf
den sozialen Schutz bei Krankheit, Invaliditåt und

Alter !einschlieûlich der Leistungen bei Rehabili-
tation) angeht, so ist es auch nach Maûgabe der
Rechtsprechung des Europåischen Gerichtshofs ±
vorbehaltlich einer missbråuchlichen Ausnutzung
eines derartigen ¹Monopolsª ± insofern ¹europa-
festª, als diese Systeme der sozialen Sicherheit auf
dem Solidarprinzip beruhen, dementsprechend
finanzielle Umverteilungselemente enthalten und
sich ausweislich der Beitragsgestaltung nicht nach
Versicherungsmaûståben am jeweiligen individuel-
len Risiko orientieren, sondern sich nach dem
Einkommen der Versicherten richten und sich
insbesondere auch im Hinblick auf die besonders
umverteilungswirksame Familienversicherung !d. h.
die Mitversicherung der nicht oder nur gering ver-
dienenden Familienangehærigen des Versicherten)
damit von der am Øquivalenzprinzip und am
konkreten individuellen Risiko ausgerichteten
Privatversicherung deutlich unterscheiden. Dem-
entsprechend ist die Erbringung von Gesundheits-
leistungen zwar eine Angelegenheit der sozialen
Sicherheit und ist sozialer Natur, sie hat aber auch
eine sehr bedeutsame wirtschaftliche Dimension
mit der Folge, dass die Einbindung der Erbringung
von Rehabilitationsleistungen in das System der
sozialen Sicherheit an dem Waren- und Dienstleis-
tungscharakter dieser Leistungen und damit
zugleich an der Zugehærigkeit zum Gemeinsamen
Markt bzw. Binnenmarkt und der sich daraus auch
ergebenden Anwendbarkeit der entsprechenden
gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten und des
einschlågigen Europåischen Wirtschaftsrechts
!Art. 81 ff. EG-Vertrag) nichts åndert. Einschrån-
kungen des Zugangs zu Gesundheitsleistungen im
EU-Ausland und entsprechend auch zu Rehabi-
litationsleistungen bzw. Eingliederungsmaûnah-
men etwa in Gestalt der Genehmigungsvorbehalte
sowohl des nationalen Rechts !im deutschen Kran-
kenversicherungsrecht in Gestalt der §§ 16±18
SGB V) als auch des supranationalen Rechts !in
Gestalt des Art. 22 VO 1408/71) sind somit als
Einschrånkungen der gemeinschaftsrechtlichen
Grundfreiheiten zu begreifen.

Allerdings gibt es Rechtfertigungsgrçnde fçr
Beschrånkungen dieser Grundfreiheiten, die mit
der finanziellen Stabilitåt des Gesundheitssystems,
seiner qualitativen Ausgestaltung im Hinblick auf
die Effizienz des Gesundheitsschutzes, dem Ziel,
die Gesundheitsversorgung flåchendeckend und
umfassend der gesamten Bevælkerung zu gewåhr-
leisten, sowie der Steuerung im Gesundheitswesen
zusammenhången.

Da von der Mæglichkeit der grenzçberschreiten-
den Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen
bisher nur sehr wenig Gebrauch gemacht worden
ist !und wohl auch kçnftig werden wird) ± ausweis-
lich der bisherigen Genehmigungspraxis der Kran-

11 Vgl. hierzu R. Schuler, Invalditåt und Alter !Renten), in:
E. Eichenhofer !Hrsg.), Die Reform des Europåischen koor-
dinierenden Sozialrechts, Kæln 1992.
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kenkassen und der Erfahrungen der Privaten
Krankenversicherung weniger als 0,5 Prozent des
Ausgabenvolumens ± und da çberdies der
Anspruch auf Kostenerstattung nach ¹Deckerª
und ¹Kohllª der Hæhe nach begrenzt ist auf den
Betrag, der fçr die entsprechende Leistung im
Inland aufgewendet wçrde, so dass durch die Leis-
tungsinanspruchnahme im Ausland dem zustån-
digen Leistungstråger grundsåtzlich keine zusåtz-
lichen Kosten erwachsen !wåhrend Einsparungen
durchaus mæglich sind, wenn die entsprechende
Leistung im Ausland kostengçnstiger erbracht
wird), kommt eine Rechtfertigung aufgrund einer
mæglichen Gefåhrdung der finanziellen Stabilitåt
des Leistungssystems in der Regel und insbeson-
dere in Deutschland nicht in Betracht.

Ferner ist angesichts des Leistungsstands und der
Dichte der medizinischen Versorgung in Deutsch-
land gegenwårtig auch nicht absehbar, dass bei
Zulåssigkeit der Leistungsinanspruchnahme im
Ausland eine entsprechende Verschlechterung der
flåchendeckenden gesundheitlichen Versorgung
der gesamten Bevælkerung befçrchtet werden
mçsste. So ist selbst fçr Grenzregionen ± insbeson-
dere in den Euregios ±, in denen nach den bisheri-
gen Erfahrungen die Hinwendung zu auslåndi-
schen Leistungserbringern am wahrscheinlichsten
ist und von Grenzgångern, Privatpatienten und in
Genehmigungsståtten auch bereits praktiziert
wird, nicht erkennbar, dass durch das Ausmaû, in
dem dies geschieht, die Versorgung der çbrigen
Bevælkerung gefåhrdet wird. Dies gilt jedenfalls ±
und unbestritten ± fçr den nichtstationåren
Bereich.

Spezifische Steuerungsinstrumente des Gesund-
heitswesens einschlieûlich des Rehabilitationssys-
tems kænnten allerdings an Wirksamkeit einbçûen,
lieûe man die Leistungsinanspruchnahme im EG-
Ausland zu, da sie i. d.R. auf dem Territorialitåts-
prinzip aufbauen, um auf diese Weise die Leis-
tungserbringer vollståndig zu erfassen und Budge-
tierung, Bedarfsplanung, Festbetragsregelungen
u. Ø. ¹greifenª zu lassen. Allerdings ist es auch
hier wieder Sache desjenigen, der sich beispiels-
weise auf mindere Qualitåtsstandards im Ausland
beruft, um die Versagung der Genehmigung einer
Leistungsinanspruchnahme im EG-Ausland zu
rechtfertigen, das Vorliegen der tatsåchlichen Vo-
raussetzungen dafçr darzutun und ggf. auch zu
beweisen.

Auch im EG-Ausland ansåssige Leistungserbrin-
ger kænnen im Ergebnis kçnftig im Rahmen der
Dienstleistungsfreiheit ihre Leistungen anbieten
und erbringen. Die Rentenversicherungstråger
sind verpflichtet, sie bei der Ermessensausçbung
nach Bedarfsgesichtspunkten einerseits und bei

den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit ande-
rerseits genauso wie die Betreiber einheimischer
Einrichtungen zu behandeln sowie ihnen ggf. die
Erbringung der Rehabilitationsleistungen zu çber-
tragen.

4. Europåisches Wettbewerbsrecht

Hier stellt sich die Frage, inwiefern der Wettbe-
werb im Rehabilitationswesen aufgrund der tradi-
tionellen Geltung und Praktizierung des Territo-
rialitåtsgrundsatzes auf Deutschland beschrånkt
bleiben kann oder inwieweit er als Teil des Bin-
nenmarktes den EG-rechtlichen Wettbewerbsvor-
schriften der Art. 81 ff. EG unterliegt und demge-
måû zu ¹entterritorialisierenª und zugleich zu
¹europåisierenª ist.

Der systematische Aufbau der wettbewerbsrechtli-
chen Vorschriften des EG-Vertrages unterscheidet
mit den Mitgliedstaaten einerseits und Unterneh-
men andererseits zwischen zwei unterschiedlichen
Adressaten seiner Regelungen:

In einem ersten Abschnitt ± ¹Vorschriften fçr
Unternehmenª çberschrieben !Art. 81±86 EG-Ver-
trag) ± sind Regelungen enthalten, welche Unter-
nehmen betreffen und die insbesondere ein Verbot
von wettbewerbsbeschrånkenden Absprachen so-
wie des Missbrauchs einer marktbeherrschenden
Stellung enthalten.

Die Vorschriften des zweiten Abschnitts ± ¹Beihil-
fenª !Art. 87±89 EG-Vertrag) ± wenden sich an die
Mitgliedstaaten, denen es grundsåtzlich untersagt
ist, den Wettbewerb verfålschende Beihilfen zu
gewåhren.

Der in Abschnitt 1 Vorschriften fçr Unternehmen
!Art. 81±86 EG-Vertrag) des Kapitels 1. Wettbe-
werbsregeln verwandte Unternehmensbegriff ist
¹Europåischerª Natur, d. h., seine Bestimmung hat
vor dem Hintergrund der Zielsetzung des EG-Ver-
trages zu erfolgen, die Freiheit des Wettbewerbs
bestmæglich zu gewåhrleisten. Demgemåû liegt
dem Gemeinschaftsrecht ± welches den Begriff des
¹Unternehmensª im Ûbrigen nicht definiert ± ein
funktioneller Unternehmensbegriff zugrunde, der
sich an Sinn und Zweck der Wettbewerbsvorschrif-
ten sowie dem çbergreifenden Ziel orientiert, ein
System unverfålschten Wettbewerbs im Gemeinsa-
men Markt zu gewåhrleisten.

Demgemåû ist ¹Unternehmenª jede eine wirt-
schaftliche Tåtigkeit ausçbende Einheit, unabhån-
gig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finan-
zierung.12 Dieser Unternehmensbegriff erfasst

12 Vgl. in diesem Sinne etwa ± statt aller ± Jung, in: E.
Grabitz/M. Hilf !Hrsg.), Kommentar zum EU-Vertrag, Bd. 1,
Art. 82 EG Rdnr. 22; auch Schræter in: H. v. der Groeben/
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natçrliche und juristische Personen sowie auch
sonstige nichtrechtsfåhige Personenvereinbarun-
gen, soweit sie eine wirtschaftliche Tåtigkeit aus-
çben.

¹Wirtschaftliche Tåtigkeitª im vorstehend bezeich-
neten Sinne ist jede auf Dauer angelegte Tåtigkeit,
die darin besteht, Gçter und Dienstleistungen auf
dem Markt anzubieten. Der Begriff ist weit und
umfassend zu verstehen und schlieût wirtschaft-
liche Tåtigkeiten jeglicher Art ein.13 Auf eine
Absicht der Gewinnerzielung kommt es nicht an.
Auch der Staat ist ¹Unternehmenª im vorstehend
bezeichneten Sinne, soweit er entsprechend unter-
nehmerisch tåtig wird.

Allein hoheitliches Handeln des Staates oder sei-
ner Untergliederungen entbehrt des Charakteristi-
kums der Wirtschaftlichkeit im Sinne des Europå-
ischen Wettbewerbsrechts mit der Folge, dass ein
entsprechendes Handeln nicht unter die Art. 81 ff.
EG-Vertrag fållt.14 Fçr einen wirtschaftlichen
Charakter einer Tåtigkeit spricht insbesondere
eine synallagmatische Beziehung, d. h. ein unmit-
telbarer Austausch von Leistung und Gegenleis-
tung. Entsprechendes gilt fçr das Bestehen eines ±
aktuellen oder potentiellen ± Wettbewerbsverhålt-
nisses zu privaten Unternehmen: Bietet der Staat
bzw. ein æffentliches Unternehmen eine Leistung
auf dem Markt an, die in derselben Weise auch
von privaten Wirtschaftsteilnehmern angeboten
wird bzw. angeboten werden kænnte, so liegt es
nahe, ein wirtschaftliches Verhalten zu bejahen.15

Offen ist die Frage, inwiefern die Qualifizierung
einer derartigen staatlichen Tåtigkeit als im allge-
meinen wirtschaftlichen Interesse liegend ± gleich-
sam die Qualifizierung als ¹zur Daseinsvorsorge
gehærigª !in der deutschen Begrifflichkeit) ± im
Sinne des Art. 16 EG-Vertrag bzw. des Art. 87
Abs. 2 EG-Vertrag eine andere Beurteilung ge-
bietet. Diese Vorschrift des Art. 16 entbehrt bisher
der hinreichenden Konkretisierung und steht im
Mittelpunkt entsprechender Aktivitåten der Euro-
påischen Kommission; der Europåische Gerichts-
hof hat bisher noch keine Gelegenheit gehabt, sich
mit dieser Vorschrift zu befassen.

Die genannten Orientierungslinien lassen sich fçr
einzelne Bereiche konkretisieren und pråzisieren.
Dies gilt insbesondere auch fçr den Bereich des
sozialen Schutzes und der sozialen Sicherheit als
seines Kernbereichs. Der Europåische Gerichtshof

hat befunden, dass soziale Sicherungssysteme
durch zwei Merkmale gekennzeichnet sind:16

± Sie dienen einem sozialen Zweck, indem sie an
der Durchfçhrung der æffentlichen Aufgabe
¹soziale Sicherheitª mitwirken;

± die von ihnen ausgeçbte Tåtigkeit beruht auf
dem Grundsatz der nationalen Solidaritåt, der
sich dahingehend auswirkt, dass die Leistungen
von Gesetzes wegen unabhångig von der Hæhe
zuvor erbrachter Vorleistungen in Gestalt von
Beitrågen erbracht werden, mit der Folge einer
Umverteilung.

Sind die genannten Voraussetzungen erfçllt, so
handelt es sich bei der betreffenden Tåtigkeit um
eine solche nichtwirtschaftlicher Art mit der
Folge, dass es sich bei den Trågern der sozialen
Sicherheit um keine Unternehmen i. S. d. Art. 81 ff.
EG-Vertrag handelt. Damit besteht ein wesentli-
cher Unterschied zwischen Sicherungssystemen,
die auf dem Umlageverfahren beruhen und solida-
risch ausgestaltet sind, einerseits, und solchen, die
auf dem Kapitaldeckungsverfahren beruhen und
potentiell im Wettbewerb zu privaten Versiche-
rungsunternehmen stehen, andererseits.

5. Personen mit Behinderung und Europåische
Grundrechte

Der Konvent, dem es aufgegeben war, den Ent-
wurf einer Charta der Grundrechte der Europå-
ischen Union zu erarbeiten, hat sich grundsåtzlich
auch fçr die Aufnahme wirtschaftlicher und sozia-
ler Rechte in dieses Ende des Jahres 2000 auf dem
Gipfel in Nizza verabschiedete neue Rechtsinstru-
ment entschieden. Der Entwurf enthålt folgende
behindertenrechtlich relevanten Bestimmungen:
Artikel 21: Nichtdiskriminierung, Artikel 34: So-
ziale Sicherheit und soziale Unterstçtzung, Arti-
kel 35: Gesundheitsschutz und Artikel 36: Zugang
zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft-
lichem Interesse.

Diese Charta der Grundrechte der Europåischen
Union entbehrt noch der rechtlichen Verbindlich-
keit, gibt aber die Richtung an, in welche die
Sozial-Grundrechtlichkeit auf Europåischer Ebene
gedacht wird und demnåchst ± wahrscheinlich auf
Vorschlag des Konvents, der derzeit çber eine
¹Verfassungsordnung fçr Europaª beråt ± fortent-
wickelt werden wird. Zugleich illustrieren die
behindertenspezifischen und -relevanten Bestim-
mungen den hohen Stellenwert des Behinderten-
schutzes und des Diskriminierungsverbots wegen
Behinderung gerade auch im Europåischen Recht.

13 Vgl. EuGH, RS 66/92 !Herlitz ./. Kommission), Slg. 1994,
II-531 ff., 534, Rdnr. 32.
14 Vgl. EuGH, RS C-343/95 !Diego Cali & Figli), Slg. 1997,
I-1549 ff., 1587, Rdnr. 16.
15 EuGH !Anm. 6), Slg. 1987, 2599 ff., 2621 !Rdnr. 7). 16 EuGH, Slg. 1993, I-637 ff., 670, Rn. 18 ff.
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6. Verbot der Diskriminierung wegen
einer Behinderung

Betrachtet man die internationale Entwicklung, so
schien es in der Tat17 nur eine Frage der Zeit zu
sein, wann der Europarechtliche Schutz vor Dis-
kriminierungen im Arbeitsleben ± dem im Ûbrigen
aus rechtsvergleichender Sicht eine Vorbildfunk-
tion zukommt18 ± auf andere Merkmale als das
Geschlecht ausgedehnt werden wçrde. Ein ent-
scheidender Schritt vorwårts erfolgte im Jahr 2000.
Am 29. Juni 2000 wurde die Richtlinie 2000/43/EG
verabschiedet, die !nicht nur) dem Arbeitgeber
eine Diskriminierung wegen der Rasse oder der
ethnischen Herkunft verbietet, am 27. November
2000 folgte die Richtlinie 2000/78/EG, durch die
eine Benachteiligung des Arbeitnehmers wegen
der Religion oder der Weltanschauung, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identi-
tåt verboten werden soll.19 Die Bedeutung dieser
Europåischen Rechtsakte gerade fçr Deutschland
kann kaum çberschåtzt werden, denn anders als
andere Rechtsordnungen hat sich beispielsweise
das deutsche Arbeitsrecht nicht am Diskriminie-
rungsschutz orientiert. Der Europåische Gesetzge-
ber bedient sich hingegen seit Jahren dieses Ansat-
zes, um immer weitere Bereiche des Arbeitsrechts
zu ordnen.

Der Gemeinsame Standpunkt !EG) Nr. 32/2001 im
Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 2001 des
Europåischen Parlaments und des Rates zur
Ønderung der Richtlinie 76/207/EWG des Rates
zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung von Månnern und Frauen hinsichtlich
des Zugangs zur Beschåftigung, Berufsbildung und
zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die
Arbeitsbedingungen, der vom Rat am 23. Juli 2001
angenommen worden ist,20 illustriert die Art und
Weise, wie Diskriminierungen bekåmpft werden
kænnen.

Das neue Rechtsinstrument stçtzt sich u. a. darauf,
dass nach Artikel 6 des Vertrags çber die Europå-

ische Union die Union auf den Grundsåtzen der
Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten sowie der
Rechtsstaatlichkeit beruht, die allen Mitgliedstaa-
ten gemeinsam sind. Auch achtet die Union die
Grundrechte, wie sie in der Europåischen Konven-
tion zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten des Europarates gewåhrleistet sind und
wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungs-
çberlieferungen der Mitgliedstaaten als eine
Quelle allgemeiner Grundsåtze des Gemein-
schaftsrechts ergeben.

Die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz
und der Schutz vor Diskriminierung ist ein allge-
meines Menschenrecht, welches Anerkennung
findet in der Allgemeinen Erklårung der Men-
schenrechte der Vereinten Nationen, im Ûber-
einkommen der Vereinten Nationen zur Beseiti-
gung aller Formen der Diskriminierung von
Frauen, im Internationalen Ûbereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie-
rung, im Internationalen Pakt çber bçrgerliche
und politische Rechte, im Internationalen Pakt
çber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
der Vereinten Nationen sowie in der Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten, die von allen Mitgliedstaaten unterzeichnet
wurden.

Die Richtlinie 76/207/EWG21 achtet die Grund-
rechte und entspricht den insbesondere mit der
Charta der Grundrechte der Europåischen Union
anerkannten Grundsåtzen. In dieser Richtlinie
werden die Begriffe der unmittelbaren und der
mittelbaren Diskriminierung nicht definiert. Der
Rat hat auf der Grundlage von Artikel 13 EG-Ver-
trag die Richtlinie 2000/43/EG vom 29. Juni 2000
zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsat-
zes ohne Unterschied der Rasse oder der ethni-
schen Herkunft und die Richtlinie 2000/78/EG
vom 27. November 2000 zur Festlegung eines all-
gemeinen Rahmens fçr die Verwirklichung der
Gleichbehandlung in Beschåftigung und Beruf
angenommen, in denen die Begriffe der unmittel-
baren und der mittelbaren Diskriminierung defi-
niert werden. Daher ist es angezeigt, Begriffsbe-
stimmungen in Bezug auf das Geschlecht
aufzunehmen, die mit diesen Richtlinien çberein-
stimmen.

Die Beurteilung von Sachverhalten, die auf eine
unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung
schlieûen lassen, obliegt den einzelstaatlichen
gerichtlichen Instanzen oder anderen zuståndigen
Stellen nach den nationalen Rechtsvorschriften
oder Gepflogenheiten. In diesen einzelstaatlichen

17 Vgl. G. Thçsing, Handlungsbedarf im Diskriminierungs-
recht. Die Umsetzungserfordernisse auf Grund der Richtli-
nien 2000/78/EG und 2000/43/EG, in: Neue Zeitschrift fçr
Arbeitsrecht !NZA), !2001), S. 1061 f.; U. Davy, Das Verbot
der Diskriminierung wegen der Behinderung im deutschen
Verfassungsrecht und im europåischen Gemeinschaftsrecht,
in: Deutscher Sozialrechtsverband !Hrsg.), Die Behinderten
in der sozialen Sicherung, Wiesbaden 2002, S. 7 ff.
18 Vgl. zum US-amerikanischen Recht, das eine åhnliche
Entwicklung mit etwa 20-jåhrigem Vorsprung vor Europa
genommen hat, J. Lewis, Discrimination Law, New York
1994. Siehe im Ûbrigen zur US-amerikanischen Anti-
diskriminierungspolitik in Bezug auf Menschen mit Behin-
derung den Bericht von Graser in: B. v. Maydell/R. Pitschas/
B. Schulte !Anm. 1).
19 ABl. EG 2000 Nr. L 180 S. 20; ABl. EG Nr. L 303, S. 16.
20 ABl. EG 2001 Nr. C 307/5. 21 ABl. EG 1976 L 39 vom 14.2.1976, S. 40.
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Vorschriften kann insbesondere vorgesehen sein,
dass eine mittelbare Diskriminierung mit allen
Mitteln, einschlieûlich statistischer Beweise, fest-
gestellt werden kann. Nach der Rechtsprechung
des Europåischen Gerichtshofs22 liegt eine Diskri-
minierung vor, wenn unterschiedliche Vorschriften
auf gleiche Sachverhalte angewandt werden oder
wenn dieselbe Vorschrift auf ungleiche Sachver-
halte angewandt wird.

Artikel 141 Absatz 4 EG-Vertrag gestattet den
Mitgliedstaaten, spezifische Vergçnstigungen zu-
gunsten des unterrepråsentierten Geschlechts bei-
zubehalten oder zu beschlieûen. In Anbetracht der
aktuellen Situation und unter Berçcksichtigung
der Erklårung 28 zum Vertrag von Amsterdam
sollten die Mitgliedstaaten in erster Linie eine Ver-
besserung der Lage der Frauen im Arbeitsleben
anstreben.

Der Europåische Gerichtshof hat entschieden,
dass der Gleichbehandlungsgrundsatz nur dann als
tatsåchlich verwirklicht angesehen werden kann,
wenn bei Verstæûen gegen diesen Grundsatz den
Beschåftigten, die Opfer einer Diskriminierung
wurden, eine dem erlittenen Schaden angemessene
Entschådigung zuerkannt wird. Er hat ferner ent-
schieden, dass eine im Voraus festgelegte Hæchst-
grenze einer wirksamen Entschådigung entgegen-
stehen kann und die Gewåhrung von Zinsen zum
Ausgleich des entstandenen Schadens nicht ausge-
schlossen werden darf.23

Um Opfern von Diskriminierungen aufgrund des
Geschlechts einen effektiveren Rechtsschutz zu
gewåhrleisten, sollten auch Verbånde, Organisatio-
nen und andere juristische Personen unbeschadet

der nationalen Verfahrensregeln bezçglich der
Vertretung und Verteidigung vor Gericht sich
zugunsten eines Opfers oder zu seiner Unterstçt-
zung an einem Verfahren beteiligen kænnen. Die
Mitgliedstaaten sollten auch wirksame Sanktionen
festlegen kænnen fçr den Fall einer Verletzung der
entsprechenden Verpflichtungen.

7. Ausblick

Eine Europåische Politik fçr Menschen mit Behin-
derung gibt es bereits. Sie bçndelt Rechtsregelun-
gen und Politiken, die in den Mitgliedstaaten prak-
tiziert werden, namentlich soziale Leistungen fçr
Menschen mit Behinderung und Maûnahmen
gegen Diskriminierung. Darçber hinaus gibt es
eine Abstimmung der Behindertenpolitiken der
Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis, in jçngster
Zeit mçndend in die politische Strategie der sog.
¹offenen Methode der Koordinierungª, die nach
ihrer Anwendung in der Wirtschafts- und ± seit
Ende der neunziger Jahre ± in der Beschåftigungs-
politik auch im Bereich des Sozialschutzes, nåm-
lich in der Politik der Bekåmpfung der sozialen
Ausgrenzung, der Alterssicherung, im Gesund-
heitswesen und ± demnåchst ± in der Altenpflege
und damit im Bereich der sozialen Dienste prakti-
ziert wird. Tragendes Element dieser Strategie ist
die Vereinbarung gemeinsamer Ziele, deren ¹An-ª
und ¹Abnåherungª anhand von gemeinsam kon-
zertierten Indikatoren in einem regelhaften Ver-
fahren, das in einem festen zeitlichen Rahmen ein-
gebettet ist. Dabei wird die jeweilige nationale
Entwicklung in einem nationalen Bereich abgebil-
det, der mit den entsprechenden Berichten der
anderen Mitgliedstaaten verglichen und gemein-
sam in einem Europåischen Bericht bewertet wird.
Hier liegt ein weiterer Ansatzpunkt fçr eine Fort-
entwicklung der Behindertenpolitik sowohl auf
nationaler als auch auf supranationaler/Europå-
ischer Ebene.

22 EuGH, RS C-394/96 !Brown), Slg. 1998, I-4185; RS C-
342/93 !Gillespie), Slg. 1996, I-475.
23 EuGH, RS C-180/95 !Draehmpaehl), Slg. 1997, I-2195;
EuGH, RS C-271/95 !Marshall), Slg. 1993, I-4367.
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Sigrid Arnade Essay
Zwischen Anerkennung und Abwertung
Behinderte Frauen und Månner im bioethischen
Zeitalter
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 8/2003, S. 3±6

n Eugenisches Denken, die Unterscheidung in mehr oder
weniger lebenswertes Leben, hat Tradition von der Antike
bis heute. Gleichzeitig erleben behinderte Menschen in der
Bundesrepublik derzeit eine nie zuvor gekannte Anerken-
nung in allen Lebensbereichen. Davon profitieren auch
behinderte Frauen, die gegençber behinderten Månnern
benachteiligt sind. Diese positiven Entwicklungen werden
durch das ¹bioethischeª Weltbild bedroht, das die Vermei-
dung und Heilung aller Krankheiten und Behinderungen
verspricht.

Peter Radtke
Zum Bild behinderter Menschen in den Medien
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 8/2003, S. 7±12

nWas Menschen ohne Behinderung çber ihre behinderten
Mitbçrger wissen, wird ihnen in der Regel çber die Medien
vermittelt. Sowohl in der Verwendung der Sprache als auch
in der selektiven Themenauswahl der Berichterstattung fin-
det ungewollt eine Diskriminierung der Betroffenen statt.
Dennoch ist in den letzten Jahrzehnten eine positive Ent-
wicklung zu verzeichnen, wie an der Darstellung behinder-
ter Menschen im Spielfilm und im Fernsehspiel aufgezeigt
werden kann. Um auch in Zukunft ausreichend Einfluss auf
die Medien auszuçben, mçssen sich die Betroffenen und
ihre Interessenvertretungen stårker als bisher professionali-
sieren.
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Aus Politik und Zeitgeschichte, B 8/2003, S. 13±20

n In Rehabilitationspolitik und Behindertenpådagogik gilt
Selbstbestimmung mittlerweile als neues Paradigma. Aus
dem Blickwinkel der neuen, aus dem angloamerikanischen
Raum stammenden Forschungsrichtung Disability Studies
beschåftigt sich der Beitrag mit der Frage nach den gesell-
schaftlichen Grçnden, die dazu fçhrten, dass das Recht
behinderter Menschen auf selbstbestimmte Lebensfçhrung
als legitim anerkannt wurde. Mit Bezçgen auf Etymologie,
Philosophie, Geschichte und Alltagstheorie werden die Auto-
nomiebestrebungen behinderter Menschen als ¹verspåtete
Befreiungª aus paternalistischen Versorgungsstrukturen ge-
kennzeichnet.
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Zur schulischen und beruflichen Integration von
Menschen mit geistiger Behinderung
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 8/2003, S. 21±27

n Das vor zirka 40 Jahren von B. Mikkelsen formulierte und
umgesetzte Normalisierungsprinzip hat zu einer Integra-
tionsbewegung in allen Lebensbereichen gefçhrt. Bei der
Umsetzung der Ideen der Integrationsbewegung im Bereich
der beruflichen Rehabilitation und Integration zeigen sich

auf Grund der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und
gewisser Voreingenommenheiten der Unternehmerschaft
græûere Probleme. Ein hessisches Modell zeigt erfolgreich
praktizierte Mæglichkeiten einer sanften beruflichen Inte-
gration von behinderten Beschåftigten aus Werkståtten in
den allgemeinen Arbeitsmarkt auf. Kooperation und Ver-
netzung erweisen sich hierbei als unverzichtbare Elemente,
diesen begonnenen Prozess erfolgreich fortzusetzen.

Ulrike Schildmann
Geschlecht und Behinderung
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 8/2003, S. 29±35

n Geschlecht und Behinderung sind zwei soziale Struktur-
kategorien, die das soziale Gefçge der modernen Gesell-
schaft zentral beeinflussen. Im vorliegenden Beitrag werden
die sozialstrukturelle Konstruktion der Zweigeschlechtlich-
keit und die binåre Anordnung von Normalitåt und Abwei-
chung/Behinderung sowie deren Verbindungen theoretisch
und empirisch untersucht. Als Untersuchungsfelder werden
die allgemeine Behindertenstatistik Deutschlands !Deut-
sches Reich und Bundesrepublik Deutschland) des 20. Jahr-
hunderts !mit dem Schwerpunkt månnlicher und weibli-
cher Arbeit) sowie zwei exemplarische Felder der
¹Frauenforschung in der Behindertenpådagogikª herange-
zogen: Geschlechterverhåltnisse in der Sonderschule ± Pro-
bleme der Koedukation; sexualisierte Gewalt gegen behin-
derte Mådchen und Frauen.

Theresia Degener
Eine UN-Menschenrechtskonvention fçr Behin-
derte als Beitrag zur ethischen Globalisierung
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 8/2003, S. 37±45

n Im Dezember 2001 beschlossen die Vereinten Nationen,
einen Ad-hoc-Ausschuss zur Frage einer Behindertenkon-
vention einzusetzen. Damit wurde ein Paradigmenwechsel
in der UN-Behindertenpolitik vom medizinischen und ent-
wicklungspolitischen Ansatz hin zu einem menschenrechtli-
chen eingeleitet. Weder hinsichtlich der Frage, ob es eine
Behindertenkonvention geben soll, noch çber Art und Inhalt
eines solchen Vertragswerks besteht Konsens in der Staa-
tengemeinschaft. Der Beitrag argumentiert fçr eine men-
schenrechtlich geprågte Behindertenkonvention.

Bernd Schulte
Behindertenrecht und Behindertenpolitik
in der Europåischen Union
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 8/2003, S. 46±54

n Eine europåische Politik fçr Menschen mit Behinderung
gibt es bereits. Sie bçndelt Rechtsregelungen und Politiken,
die in den Mitgliedstaaten praktiziert werden, namentlich
soziale Leistungen fçr Menschen mit Behinderung und
Maûnahmen gegen Diskriminierung. Darçber hinaus gibt es
eine Abstimmung der Sozialpolitik der Mitgliedstaaten auf
freiwilliger Basis, in Form der Strategie der ¹Methode der
offenen Koordinierungª !MOK), die nach ihrer Anwendung
in der Wirtschaft und in der Beschåftigungspolitik auch im
Bereich des Sozialschutzes, nåmlich in der Politik der
Bekåmpfung der sozialen Ausgrenzung, der Alterssiche-
rung, im Gesundheitswesen und demnåchst in der Alten-
pflege und damit im Bereich der sozialen Dienste praktiziert
wird.

n


